
BESCHLUSS DER KOMMISSION 

vom 27. April 2010 

über die von Belgien zugunsten der Umstrukturierung der Fischauktion Ostende gewährte staatliche 
Beihilfe C 30/08 (ex NN 21/08) 

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2010) 2520) 

(Nur der niederländische und der französische Text sind verbindlich) 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

(2010/607/EU) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, insbesondere auf Artikel 108 Absatz 2 Unterabsatz 1, 

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschafts
raum ( 1 ), insbesondere auf Artikel 62 Absatz 1 Buchstabe a, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 659/1999 des Rates vom 
22. März 1999 über besondere Vorschriften für die Anwendung 
von Artikel 93 des EG-Vertrags ( 2 ), insbesondere auf Artikel 7 
Absatz 5 und Artikel 14, 

nach Aufforderung der Beteiligten zur Stellungnahme ( 3 ) gemäß 
Artikel 108 Absatz 2 Unterabsatz 1 des Vertrags über die Ar
beitsweise der Europäischen Union (AEUV) ( 4 ) und unter Be
rücksichtigung der eingegangenen Stellungnahmen, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

1. DAS VERFAHREN 

(1) Mit Schreiben vom 16. Februar 2006 ging bei der Kom
mission eine Beschwerde bezüglich einer staatlichen Bei
hilfe ein, die der Fischauktion Ostende von den belgi
schen Behörden gewährt worden war. Die Beschwerde 
wurde unter dem Aktenzeichen CP 40/2006 registriert. 
Am 31. Juli 2007 ging eine weitere Beschwerde in der
selben Sache ein. 

(2) Mit Schreiben vom 13. März 2006, 26. Juni 2006 und 
11. Juli 2007 hat die Kommission die belgischen Behör
den aufgefordert, Informationen über diese Maßnahmen 
zu übermitteln. Diesen Aufforderungen kamen die belgi
schen Behörden mit Schreiben vom 11. Mai 2006, 
20. Oktober 2006 und 27. November 2007 nach. 

(3) Nach Prüfung der von den belgischen Behörden übermit
telten Informationen und Unterlagen setzte die Kommis
sion die belgischen Behörden am 3. Juli 2008 von ihrem 
Beschluss in Kenntnis, das Verfahren nach Artikel 108 
Absatz 2 AEUV und Artikel 6 der Verordnung (EG) 
Nr. 659/1999 einzuleiten. 

(4) Mit Schreiben vom 16. Juli 2008 haben die belgischen 
Behörden der Kommission bestimmte Unterlagen über
mittelt, die die von der Stadt Ostende in Betracht gezo
gene Privatisierung der Fischauktion Ostende betreffen. 

(5) Mit Schreiben vom 25. Juli 2008 beantragten die belgi
schen Behörden eine Fristverlängerung bis zum 
8. September 2008 für die Abgabe ihrer Stellungnahme. 
Die Fristverlängerung wurde am 4. August 2008 ge
währt. 

(6) Mit Schreiben vom 8. September 2008 übermittelten die 
belgischen Behörden ihre Stellungnahme zu dem Be
schluss, das förmliche Prüfverfahren einzuleiten. 

(7) Die Entscheidung der Kommission über die Einleitung 
des förmlichen Prüfverfahrens wurde im Amtsblatt der 
Europäischen Union ( 5 ) veröffentlicht. Die Kommission 
hat die Beteiligten aufgefordert, etwaige Stellungnahmen 
innerhalb eines Monats nach der Veröffentlichung zu 
übermitteln. 

(8) Am 9. Oktober 2008 traf die Kommission mit den bel
gischen Behörden zusammen. Bei diesem Treffen unter
richteten die belgischen Behörden die Kommission darü
ber, wie sie die Privatisierung der Fischauktion zu orga
nisieren beabsichtigten. 

(9) Bei der Kommission gingen Stellungnahmen folgender 
Beteiligter ein: European Association of Fishing Ports 
and Auctions (EAFPA), Nationaal Overleg Visafslagen 
(NOVA), Flanders Ship Repair, Zeebrugse Vis Promotie 
vzw (ZVP), Grimsby Fish Market, Zeebrugse Visveiling 
(ZV), European Fish Centre (EFC) und Schiffbau- und 
-reparaturunternehmen Gardec.
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( 1 ) ABl. L 1 vom 3.1.1994, S. 3. 
( 2 ) ABl. L 83 vom 27.3.1999, S. 1. 
( 3 ) ABl. C 238 vom 17.9.2008, S. 12. 
( 4 ) Mit Wirkung vom 1. Dezember 2009 sind an die Stelle der 

Artikel 87 und 88 EG-Vertrag die Artikel 107 bzw. 108 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) getreten. Die 
Artikel 87 und 88 EG-Vertrag und die Artikel 107 und 108 AEUV 
sind im Wesentlichen identisch. Im Rahmen dieses Beschlusses sind 
Bezugnahmen auf die Artikel 107 und Artikel 108 AEUV als Bezug
nahmen auf die Artikel 87 bzw. Artikel 88 EG-Vertrag zu verstehen, 
wo dies angebracht ist. ( 5 ) Siehe Fußnote 4.



(10) Mit Schreiben vom 4. November 2008 leitete die Kom
mission die Stellungnahmen an Belgien weiter und gab 
Belgien Gelegenheit, darauf zu antworten. Belgien über
mittelte keine Bemerkungen zu den Stellungnahmen der 
Beteiligten. 

(11) Am 8. September 2009 übermittelte die Kommission mit 
dem Schreiben mit Aktenzeichen K(2009) 6907 eine 
Anordnung zur Auskunftserteilung gemäß Artikel 10 
Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 659/1999, in der 
sie die vollständige Beantwortung der in ihren Schreiben 
von 13. März 2006, 26. Juni 2006 und 11. Juli 2007 
sowie in dem Beschluss über die Einleitung des förmli
chen Prüfverfahrens gestellten Fragen forderte. 

(12) Mit Schreiben vom 7. Oktober 2009 beantragten die 
belgischen Behörden für die Übermittlung der Angaben 
eine Fristverlängerung bis zum 9. November 2009. Die 
Fristverlängerung wurde am 9. Oktober 2009 gewährt. In 
ihrem Schreiben ersuchten die belgischen Behörden die 
Kommission außerdem, ihnen die von den beteiligten 
Dritten abgegebenen Stellungnahmen zu übermitteln. 
Mit der Gewährung der Fristverlängerung übermittelte 
die Kommission nochmals die Stellungnahmen der betei
ligten Dritten sowie eine Kopie des Schreibens vom 
4. November 2008. 

(13) Mit Schreiben vom 22. Oktober 2009 informierten die 
belgischen Behörden die Kommission darüber, dass sie 
das Schreiben der Kommission vom 4. November 2008 
nie erhalten hätten. Daher beantragten sie die Einräu
mung einer erneuten Frist von einem Monat für die Ab
gabe ihrer Bemerkungen zu den von den Beteiligten ab
gegebenen Stellungnahmen. 

(14) Mit Schreiben vom 5. November 2009 bewilligte die 
Kommission den belgischen Behörden eine Fristverlänge
rung bis zum 27. November 2009, um ihnen Gelegen
heit zu geben, auf die Stellungnahmen der Beteiligten zu 
reagieren. 

(15) Die belgischen Behörden übermittelten ihre Antworten 
auf die Anordnung zur Auskunftserteilung sowie zusätz
liche Angaben über die Privatisierung der Fischauktion. 

(16) Mit Schreiben vom 30. November 2009 übermittelte 
Belgien seine Bemerkungen zu den Stellungnahmen der 
Beteiligten. 

2. UMSTRUKTURIERUNG DER FISCHAUKTION OST
ENDE IM JAHR 2001 

(17) Die ursprünglich in Staatsbesitz befindliche Fischauktion 
Ostende war stark zergliedert gewesen und — nach An
gaben der belgischen Behörden — über Jahre hinweg 
schlecht geführt worden. Ihre betriebswirtschaftlichen Er
gebnisse waren schlecht. Von 1991 bis 2001 war ihr 
Anteil an den Fischanlandungen in den belgischen Häfen 
von rund 37 % auf 20 % zurückgegangen ( 6 ). Von 1997 
bis 2001 sank der Umsatz von 20 550 000 EUR auf 

13 440 000 EUR ( 7 ), und die Stadt Ostende (nachstehend 
„die Stadt“) hatte durch die Auktion über Jahre hinweg 
(bis einschließlich 2001) Verluste in Höhe von durch
schnittlich 1 850 000 EUR jährlich erlitten. 

(18) Im Jahr 2001 musste sich die Stadt entscheiden, die 
Fischauktion entweder zu schließen oder eine Umstruk
turierung vorzunehmen. Am 23. November 2001 be
schloss die Stadt, die Fischauktion Ostende in ein selbst
ständiges kommunales Unternehmen belgischen Rechts 
mit der Stadt als alleinigem Anteilseigner umzustruktu
rieren. 

(19) Der Beschluss zur Umstrukturierung der Fischauktion 
wurde auf der Grundlage eines von HAMA Consult NV 
erstellten Finanzplans, in dem eine (als positiv bezeich
nete) Hypothese zugrunde gelegt wurde, sowie eines 
ebenfalls von HAMA Consult NV erstellten, zwei Seiten 
umfassenden Geschäftsplans getroffen. Aus diesen Unter
lagen geht hervor, dass die Fischauktion innerhalb von 
neun Jahren in die Gewinnzone geführt werden könnte, 
sofern sie in eine eigenständige Rechtsperson mit einem 
Startkapital von 250 Mio. BEF (rund 6,2 Mio. EUR) um
gewandelt würde, die über einen Zeitraum von fünf Jah
ren vollständig einzuzahlen wären. Dieses eigenständige 
Unternehmen erhielt den Namen „Autonoom Gemeente
bedrijf Vismijn Oostende“ (nachstehend „AGVO“). AGVO 
übernahm die finanzielle Belastung der Rückzahlung 
mehrerer Bankkredite der vormaligen Fischauktion Oos
tende. 

2.1. UNTERNEHMENSSTRUKTUR 

2.1.1. AGVO 

(20) Wie in Erwägungsgrund 18 erwähnt, gründete die Stadt 
zur Umstrukturierung der Fischauktion am 
23. November 2001 ( 8 ) das selbstständige kommunale 
Unternehmen AGVO. Bei einem derartigen selbstständi
gen kommunalen Unternehmen handelt es sich um eine 
eigenständige Rechtsperson, die nach Artikel 261 des 
neuen Gemeindegesetzes gegründet wurde, das der Orga
nisation von kommunalen Einrichtungen und Dienstleis
tungen außerhalb der allgemeinen kommunalen Dienste 
dient, wobei der Schwerpunkt auf Einrichtungen oder 
Dienstleistungen kommerzieller oder industrieller Art 
liegt, die nach industriellen und kommerziellen Grund
sätzen geführt werden. 

(21) Die Stadt als die Kommune, die das Unternehmen ge
gründet hat, muss gemäß dem Gesetz die Anteilsmehr
heit halten und in den Geschäftsführungsorganen über 
die Stimmenmehrheit verfügen. Die Stadt hält in der 
Tat 100 % der Anteile an AGVO; entsprechend der Sat
zung von AGVO werden alle Mitglieder des Verwaltungs
rates von der Stadt ernannt. Die Mehrzahl der Mitglieder 
des Verwaltungsrates muss dem Stadtrat angehören.
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( 6 ) De Belgische Zeevisserij — Anvoer en Besomming 2007, Vlaamse 
overheid, Departement Landbouw en Visserij (http://www2. 
vlaanderen.be/landbouw/downloads/vis/aanvoer_besomming_ 
2007pdf), S. 12. 

( 7 ) Vlaamse overheid, Departement Landbouw en Visserij, Jaaroverzicht 
Zeevisserij 1998, 1999, 2000 en 2001 (http://lv.vlaanderen.be/ 
nlapps/docs/default.asp?fid = 122). 

( 8 ) AGVO wurde am 23. November 2001 von der Stadt gegründet. 
Dieser Beschluss der Stadt wurde am 14. März 2002 vom flä
mischen Innenminister gebilligt.

http://www2.vlaanderen.be/landbouw/downloads/vis/aanvoer_besomming_2007pdf
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(22) AGVO hat derzeit zwei hundertprozentige Tochtergesell
schaften, nämlich NV Exploitatie Vismijn Oostende 
(nachstehend „EVO“) und NV Pakhuizen (nachstehend 
„PAKHUIZEN“). 

2.1.2. EVO 

(23) Die am 8. August 2002 gegründete EVO ist für die Fisch
versteigerung und alle damit zusammenhängenden Tätig
keiten zuständig. EVO wurde mit einem Anfangskapital 
von 371 840 EUR ausgestattet. Die Eigentumsrechte an 
EVO wurden in 15 000 gleiche Anteile ohne Nennwert 
aufgeteilt, von denen sich 14 999 Anteile im Besitz von 
AGVO und 1 Anteil im Besitz von Herrn Miroir, Mitglied 
des Stadtrates, befanden. 

(24) EVO wird von einem Verwaltungsrat geleitet, dessen Mit
glieder von den Anteilseignern für eine Amtszeit von 
sechs Jahren benannt werden; eine Verlängerung des 
Mandats ist möglich. Hinsichtlich der Verteilung der An
teile wird EVO vollständig von AGVO beherrscht. 

2.1.3. PAKHUIZEN 

(25) PAKHUIZEN wurde 1988 von Schiffseignern für die Ver
waltung von beweglichen Sachen und Immobilien ge
gründet. 2005 wurde PAKHUIZEN durch den Erwerb 
sämtlicher Anteile zum Preis von 350 000 EUR von 
AGVO übernommen. 

(26) PAKHUIZEN wird von einem Verwaltungsrat geleitet, 
dessen Mitglieder von den Anteilseignern für eine Amts
zeit von sechs Jahren benannt werden; eine Verlängerung 
des Mandats ist möglich. Seit 2005 wird PAKHUIZEN 
vollständig von AGVO beherrscht. 

2.2. AUFGABEN 

2.2.1. AGVO 

(27) Satzungsgemäß ist AGVO mit Aufgaben betraut, die von 
den belgischen Behörden als Aufgaben von allgemeinem 
Interesse und als kommerzielle Aufgaben bezeichnet wer
den. Die „Aufgaben von allgemeinem Interesse“ werden 
von AGVO selbst wahrgenommen; die „kommerziellen 
Aufgaben“ werden von den hundertprozentigen Tochter
gesellschaften EVO und, seit 2005, PAKHUIZEN wahr
genommen 

(28) Hinsichtlich der „Aufgaben von allgemeinem Interesse“ 
haben die belgischen Behörden angegeben, dass AGVO 
mit folgenden Aufgaben betraut wurde: Betrieb des Fi
schereihafens Ostende (dies beinhaltet den Betrieb und 
die Instandhaltung der öffentlichen und privaten Bereiche 
auf dem Gelände des Fischereihafens), Inspektion des für 
den Verzehr bestimmten angelandeten Fischs, Festsetzung 
der Abgaben auf Auktionspreise und Überprüfung der 
Anwendung der Mehrwertsteuer auf den angelandeten 
Fang, Betrieb der Schleuse zwischen dem Kanal und 

dem (nicht ausschließlich von Fischereifahrzeugen ge
nutzten) Fischereihafenbecken, PR-Funktionen im Namen 
der lokalen Behörden sowie Renovierung und Bereitstel
lung von Gebäuden für öffentliche und halböffentliche 
Einrichtungen wie die Region Flandern, die Provinz West
flandern usw. 

2.2.2. EVO 

(29) EVO betreibt die Fischauktion Ostende. Die Tätigkeiten in 
diesem Zusammenhang betreffen hauptsächlich die Orga
nisation und Durchführung der Fischversteigerung, die 
Vermietung von Lagerräumen und andere Nebentätigkei
ten. Im Rahmen des Betriebs der Fischversteigerung er
hebt EVO eine Auktionsgebühr von 6 % auf den Preis. 
Die Käufer entrichten bei der Auktion zwischen 1 % und 
3 % Käuferprovision und tragen die Miete für die Fisch
kisten. Die Höhe dieser Miete ist nicht bekannt. 

(30) Außerdem gewährt EVO Schiffseignern aus ihrem Kun
denkreis Darlehen. In neuerer Zeit wurde ein Teil der 
Darlehen zum EURIBOR-Kurs (Euro Interbank Offered 
Rate) + 2 % gewährt. Allerdings gelten diese Konditionen 
offenbar nicht für alle Darlehen. Im Gegenzug für die 
Gewährung des Darlehens verpflichten sich die Schiffs
eigner dazu, ihren Fang in Ostende versteigern zu lassen. 

(31) Darüber hinaus stellt EVO den Schiffseignern bestimmte 
Einrichtungen zur Verfügung, etwa indem sie die Kosten 
für den Kühltransport ganz oder teilweise übernimmt. 

2.2.3. PAKHUIZEN 

(32) Die Tätigkeiten von PAKHUIZEN betreffen hauptsächlich 
die Umwidmung, die Restaurierung, die Renovierung, den 
(Um-)Bau sowie den Abriss, die Bewirtschaftung, die Ver
waltung und die Vermietung von Immobilien. 

2.3. IN REDE STEHENDE BEIHILFEMASSNAHMEN 

2.3.1. ANFANGSKAPITAL UND KAPITALAUFSTOCKUNGEN 

(33) Bei ihrer Gründung, am 23. November 2001, wurde 
AGVO von der Stadt mit einem Startkapital von 250 
Mio. BEF (6 179 338,12 EUR) ausgestattet, zahlbar über 
fünf Jahre in gleichen Jahrestranchen. Seit 2002 wurden 
sechs Tranchen des Anfangskapitals gezahlt, die sich auf 
einen Gesamtbetrag von 3 596 665,62 EUR belaufen: 
619 734 EUR am 28. Juni 2002, 570 155 EUR am 
26. Juni 2003, 570 155 EUR am 25. Juni 2004 und 
570 155 EUR am 26. Juni 2005. In seiner Stellung
nahme zur Einleitung des förmlichen Prüfverfahrens hat 
Belgien angegeben, dass 2006 und 2007 zwei weitere 
Tranchen in Höhe von 619 734 EUR gezahlt worden 
seien. Soweit der Kommission bekannt ist, wurde der 
verbleibende Teil des Anfangskapitals in Höhe von 
2 582 672,50 EUR von AGVO noch nicht angefordert.

DE 19.10.2010 Amtsblatt der Europäischen Union L 274/105



(34) Die belgischen Behörden haben mitgeteilt, dass das Start
kapital von AGVO zum Teil für „öffentliche Belange“ 
sowie für die Rückzahlung laufender Bankkredite an Ka
pital und Zinsen verwendet worden sei. Ein Teil sei auch 
für den Kauf von Anteilen an PAKHUIZEN verwendet 
worden. Ein weiterer Teil schließlich sei für die Einzah
lung des Anfangskapitals von EVO und für die Gewäh
rung von Darlehen an EVO aufgewendet worden, die 
später (am 31. Dezember 2004, 31. Dezember 2005 
und 21. Dezember 2007) mittels Schuldenerlass in Ka
pital umgewandelt wurden. 

(35) Bei der Gründung am 8. August 2002 wurde EVO mit 
einem Anfangskapital von 371 840,29 EUR ausgestattet. 
Anschließend hat AGVO durch Schuldenerlass das Kapi
tal von EVO aufgestockt. Am 31. Dezember 2004 wurde 
das Kapital um 1 387 044 EUR aufgestockt, am 
31. Dezember 2005 um 710 000,75 EUR und am 
21. Dezember 2007 um 1 500 114,96 EUR. Insgesamt 
hat AGVO EVO Kapital in Höhe von 3 969 000 EUR zur 
Verfügung gestellt. 

(36) Die belgischen Behörden hatten der Kommission zwar 
mitgeteilt, dass das Anfangskapital von EVO aufgestockt 
worden war und sich zum 31. Dezember 2006 auf 
2 468 885 EUR belief, sie unterrichteten die Kommission 
jedoch nicht, in welcher speziellen Form diese Kapital
aufstockungen vorgenommen worden waren. Die Kom
mission wurde durch die Stellungnahmen von Beteiligten 
auf die Kapitalaufstockung vom 21. Dezember 2007 so
wie auf die Tatsache aufmerksam gemacht, dass die Ka
pitalaufstockungen in Form von Schuldenerlassen erfolgt 
waren. Auf diesen Teil der Stellungnahmen der Beteilig
ten ging Belgien nicht ein. 

2.3.2. KREDITGARANTIEN 

(37) Neben der Bereitstellung des Anfangskapitals unterstützte 
die Stadt sowohl AGVO als auch EVO durch die Gewäh
rung kostenloser Garantien für Kredite von Privatbanken. 

(38) Im Fall von AGVO betraf dies Garantien für drei Kredite, 
die am 26. März (609 379,40 EUR) und am 23. April 
2004 (2 117 500 EUR) sowie am 22. April 2005 
(550 000 EUR) gewährt wurden und deren Gesamtbetrag 
sich auf 132 199 987 BEF (3 276 879 EUR) belief. 

(39) Im Fall von EVO betraf dies Garantien für Kredite, die am 
28. Juni und am 27. September 2002 gewährt wurden. 
Allerdings wurden — wie aus den von den belgischen 
Behörden übermittelten Angaben hervorging — die Kre
dite letztlich nicht in Anspruch genommen. Am 
23. April 2004 und am 22. April 2005 gewährte die 

Stadt EVO wiederum kostenlose Garantien für Kredite. 
Die Kredite in Höhe von insgesamt 145 505 820 BEF 
(3 606 995 EUR) wurden in Anspruch genommen. Wei
ter haben die belgischen Behörden ohne Nennung eines 
Datums angegeben, dass die Stadt außerdem die Garantie 
für einen weiteren Kredit über 78 000 EUR übernommen 
habe. Da diese Angabe in der Stellungnahme der belgi
schen Behörden vom 4. September 2008 enthalten war 
und die vorhergehende Stellungnahme vom 
23. November 2007 datierte, geht die Kommission da
von aus, dass diese weitere Garantie in den genannten 
Zeitraum fiel. 

(40) Auch AGVO hat EVO kostenlose Garantien für zwei 
Kredite über einen Gesamtbetrag von 600 000 EUR ge
währt. Über den Zeitpunkt, zu dem der Beschluss zur 
Gewährung der kostenlosen Garantien getroffen wurde, 
liegen keine Angaben vor. Da jedoch EVO am 
22. August 2002 gegründet wurde und das von den 
belgischen Behörden vorgelegte Dokument, in dem die 
beiden Kredite erwähnt werden, den Sachstand zum 
3. August 2006 darstellte, geht die Kommission davon 
aus, dass die Garantien in diesem Zeitraum gewährt wur
den. 

2.3.3. GELÄNDE UND GEBÄUDE 

(41) Gemäß Artikel 30 ihrer Satzung vom 23. November 
2001 wird AGVO das alleinige Recht zur kostenlosen 
Nutzung von Gelände und Gebäuden des Fischereihafens 
Ostende gewährt ( 9 ). 

(42) Aus Artikel 30 der Satzung geht auch hervor, dass die 
Stadt AGVO zu einem späteren Zeitpunkt das Eigen
tumsrecht (oder andere Rechte) an dem Gelände und 
den Gebäuden übertragen kann. 

(43) Dies erfolgte am 26. März 2004: Die Stadt beteiligte sich 
an AGVO, indem sie AGVO die Eigentumsrechte an ver
schiedenen Gebäuden mit einer Gesamtfläche von 
57 500 m 2 im Fischereihafen Ostende übertrug. Diese 
Einlage erfolgte zu dem in den Gemeindebüchern erfass
ten Inventarwert von 14 891 524 EUR. Die Übertragung 
bezog sich dabei lediglich auf die Gebäude (Fischaukti
onshalle, Büro- und Lagergebäude), jedoch nicht auf das 
Grundstück, auf dem die Gebäude stehen. Das Grund
stück selbst wird von der Stadt auf der Grundlage einer 
unbefristeten Überlassung der Region Flandern als dem 
Grundeigentümer genutzt. AGVO behielt gemäß 
Artikel 30 ihrer Satzung weiterhin das alleinige Recht 
zur Nutzung des Geländes.
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( 9 ) „De Stad Oostende kan aan het AG Vismijn Oostende de volle 
eigendom, respectievelijk de bestaande zakelijke rechten en beheers
rechten overdragen van de goederen die zich bevinden binnen of 
behoren bij het in artikel 3.1 omschreven Visserhavengebied of die 
nodig en/of nuttig zijn voor de realisatie van de doelstellingen van 
het AG Vismijn Oostende […]. In afwachting van de overdracht van 
de onroerende goederen krijgt het AG Vismijn Oostende het uits
luitend recht deze goederen zonder vergoeding te gebruiken.“



(44) Die Immobilienübertragung vom 26. März 2004 beinhal
tete 14 754 m 2 Gebäudeflächen, über die ein langfristiger 
Mietvertrag zwischen der Stadt und PAKHUIZEN besteht, 
der 1989 mit der Stadt über einen Zeitraum von 45 
Jahren geschlossen worden war. Entsprechend diesem 
Mietvertrag zahlt PAKHUIZEN für die Nutzung der Ge
bäude eine symbolische Abgabe von 1 000 BEF (25 EUR) 
pro Jahr. Im Gegenzug hat sich PAKHUIZEN vertraglich 
verpflichtet, auf eigene Kosten und ohne Anspruch auf 
Entschädigung die in dem langfristigen Mietvertrag auf
geführten Lagergebäude so zu renovieren, dass sie künf
tigen Vorschriften entsprechen. Andererseits erhält die 
Stadt nach einer Mietdauer von 27 Jahren (also 2016) 
einen jährlichen Anteil von 50 % des jährlichen Netto- 
Unternehmensgewinns von PAKHUIZEN. Die belgischen 
Behörden haben angegeben, dass PAKHUIZEN ihren Ver
pflichtungen nicht nachgekommen sei und dass die auf
geführten Lagergebäude — zumindest bis 2005 — nicht 
wie vertraglich festgelegt renoviert wurden. Allerdings 
teilten die belgischen Behörden mit, dass nach dem Er
werb der Anteile an PAKHUIZEN durch AGVO in den 
Jahren 2005 und 2006 für Renovierungs- und Instand
haltungsarbeiten 257 872 EUR bzw. 68 816 EUR aus
gegeben wurden. Der genaue Betrag, der für die im 
Jahr 2007 ausgeführten Arbeiten ausgegeben wurde, ist 
nicht bekannt. 

(45) Ab dem 26. März 2004, dem Zeitpunkt, zu dem die 
Stadt ihre Eigentumsrechte an den Gebäuden an AGVO 
übertrug, trat AGVO in dem langfristigen Mietvertrag mit 
PAKHUIZEN als Vertragspartner an die Stelle der Stadt. 
Damit hat AGVO Anspruch auf die Einnahme der 
25 EUR pro Jahr sowie nach einer Mietdauer von 27 
Jahren auf 50 % des jährlichen Netto-Unternehmens
gewinns von PAKHUIZEN. 

(46) Die AGVO somit zur Verfügung stehenden 57 500 m 2 
Fläche werden nach Angaben Belgiens wie folgt genutzt: 

— 13 600 m 2 werden vom Tochterunternehmen EVO 
als Fischauktionsgebäude, Arbeitsfläche/Hallen und 
Verwaltungsgebäude genutzt 

— 14 754 m 2 sind an PAKHUIZEN vermietet, davon 
werden 955 m 2 für Hafentätigkeiten genutzt 

— 2 700 m 2 Lagergebäude sind an öffentliche und halb
öffentliche Einrichtungen vermietet 

— 8 156 m 2 werden als öffentliche Straßen genutzt 

— 2 488 m 2 werden als kostenlose öffentliche Park
plätze genutzt 

— 2 400 m 2 werden als Container-Park für Fischerei
tätigkeiten genutzt 

— 13 402 m 2 sind Hafenanlagen 

(47) EVO zahlt für die Nutzung der Gebäude keine Miete. 
Nach Angaben Belgiens trägt EVO stattdessen die gesam
ten Kosten für Instandhaltung und Renovierung. PAK
HUIZEN bezahlt weiterhin 25 EUR pro Jahr. 

(48) Die belgischen Behörden haben mitgeteilt, dass EVO und 
PAKHUIZEN zwischen dem 31. Dezember 2002 und 
dem 31. Dezember 2007 182 377,31 EUR bzw. 
381 835,16 EUR für Renovierungs- und Infrastruktur
maßnahmen sowie 193 255,70 EUR bzw. 133 895,35 
EUR für Instandhaltungsarbeiten aufgewandt haben. 

2.4. GESCHÄFTSSTRATEGIE 

(49) In den Jahren nach der Umstrukturierung verzeichneten 
sowohl AGVO als auch EVO trotz eines leichten Ge
winns von AGVO im Geschäftsjahr 2003/2004 weiter 
steigende Verluste. Ende 2006 beliefen sich die Verluste 
von AGVO auf fast 3 Mio. EUR, hinzu kamen kurz- und 
langfristige Schulden von über 4 Mio. EUR, während 
EVO Ende 2006 Verluste von über 3 400 000 EUR, 
kurz- und langfristige Schulden von über 5 800 000 
EUR und ein negatives Eigenkapital von fast 1 Mio. 
EUR vortragen musste. 

(50) Ungeachtet dieser kumulierten Verluste beteiligten sich 
AGVO und EVO an Spekulationstätigkeiten und strebten 
eine Ausweitung ihrer Geschäftstätigkeit an. So über
nahm beispielsweise AGVO im Jahr 2006 51 % der An
teile an einem Unternehmen namens HAF Holding BO 
mit Sitz in Island, während sich EVO 2006 an einem 
Projekt mit Königskrabben ( 10 ) beteiligte (Unternehmen 
Polardrift mit Sitz in Norwegen). EVO hielt auch eine 
Beteiligung an der isländischen HAF Holding. Außerdem 
schloss EVO 2005 einen Vertrag mit einem Handelsver
treter, mit welchem dem Handelsvertreter der Auftrag 
erteilt wurde, auf Fischauktionen in Island hochwertigen 
Fisch zu kaufen, der dann auf der Fischauktion Ostende 
wieder verkauft werden sollte. 

(51) Die Geschäftsstrategie von EVO wurde von verschiedenen 
Beteiligten als unlauterer Wettbewerb geschildert, der un
ter anderem darin bestand, dass angeboten wurde, die 
Transportkosten für Fisch, der von ausländischen Häfen 
nach Ostende verschifft wurde, ganz oder teilweise zu 
übernehmen oder Schiffseignern Darlehen zu günstigen 
Bedingungen unter der Voraussetzung anzubieten, dass 
sie ihren Fang in Ostende versteigern ließen.
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mit dem Ziel, sie auf dem asiatischen Markt zu verkaufen.



(52) Diese Projekte sowie die von Dritten geschilderte Ge
schäftsstrategie legen den Schluss nahe, dass EVO ver
suchte, Marktanteil und Umsatz des Unternehmens um 
jeden Preis zu erhöhen. Jedenfalls geht aus den Jahres
abschlüssen von AGVO und EVO hervor, dass EVO sich 
nur dank der finanziellen Unterstützung der Stadt trotz 
ihrer schwierigen Finanzlage auf dem Markt halten 
konnte ( 11 ). 

3. GRÜNDE FÜR DIE EINLEITUNG DES FÖRMLICHEN 
PRÜFVERFAHRENS 

3.1. AGVO GEWÄHRTE VORTEILE 

(53) AGVO erhielt ein Anfangskapital in Höhe von 250 Mio. 
BEF (6 179 338 EUR). Angesichts der in der Vergangen
heit erlittenen hohen Verluste und des sehr kurzen und 
unvollständigen Geschäftsplans gelangte die Kommission 
in dem Beschluss, das förmliche Prüfverfahren einzulei
ten, zu dem Schluss, dass ein privater Kapitalgeber keinen 
derartigen Betrag in die Fischauktion investiert hätte und 
dass dieses Startkapital daher als staatliche Beihilfe zu 
qualifizieren sei. Die Kommission äußerte Zweifel hin
sichtlich der Vereinbarkeit dieser Beihilfe mit dem Bin
nenmarkt, da offenbar die Voraussetzungen in den zum 
Zeitpunkt der Gewährung der Beihilfe geltenden Leit
linien für staatliche Beihilfen zur Rettung und Umstruk
turierung von Unternehmen in Schwierigkeiten (nachste
hend „Rettungs- und Umstrukturierungsleitlinien von 
1999“) ( 12 ) nicht erfüllt waren. 

(54) Außerdem brachte die Stadt ihre Gebäude in AGVO ein, 
ohne dass hierfür eine Vergütung verlangt wurde oder 
AGVO Verpflichtungen in vergleichbarem Wert einging. 
Die Kommission vertrat die Auffassung, dass ein privater 
Kapitalgeber für einen derartigen Beitrag einen angemes
senen Preis verlangt hätte und dass die Einbringung der 
Gebäude als staatliche Beihilfe anzusehen war. Durch 
diese Beihilfe wurden offenbar die Produktionskosten 
von AGVO verringert, so dass sie eine Betriebsbeihilfe 
darstellte. Die Kommission konnte in Artikel 107 
AEUV und in den Leitlinien für die Prüfung staatlicher 
Beihilfen im Fischerei- und Aquakultursektor (nachste
hend „Fischereileitlinien“) ( 13 ) keine Bestimmungen fest
stellen, die es der Kommission erlauben würden, diese 
Beihilfe zu gestatten. 

(55) Ferner leistete die Stadt für AGVO Kreditgarantien. Wäh
rend ein privater Garantiegeber für die Garantie eine Prä
mie verlangt hätte, gewährte die Stadt ihre Garantie kos
tenlos. Die Kommission kam daher zu dem Schluss, dass 
die Garantien als staatliche Beihilfe anzusehen waren. 

Auch hier wieder wurden durch die Beihilfe offenbar die 
Produktionskosten von AGVO verringert, so dass sie eine 
Betriebsbeihilfe darstellte. Die Kommission konnte in 
Artikel 107 AEUV und in den Fischereileitlinien keine 
Bestimmungen feststellen, die es der Kommission erlau
ben würden, die Beihilfe als mit dem Binnenmarkt ver
einbar anzusehen. 

(56) Schließlich erteilte die Stadt AGVO die Vollmacht, Kom
munalabgaben festzustellen und zu erheben und die Ein
nahmen daraus zu verwenden — ein Vorteil, in dessen 
Genuss private Unternehmen normalerweise nicht kom
men. Die Kommission vertrat die Auffassung, dass die 
Voraussetzungen gemäß der Rechtsprechung in der 
Rechtssache Altmark ( 14 ) nicht gegeben waren und dass 
die Vorteile, die sich aus dem Recht ergeben, die Kom
munalabgaben festzustellen und zu erheben, als staatliche 
Beihilfe anzusehen waren. Da über diese Abgabenerhe
bung keinerlei Informationen vorlagen, zog die Kommis
sion den Schluss, dass diese zunächst als Betriebsbeihilfe 
zu untersuchen sei und dass die Beihilfe durch keine der 
Bestimmungen von Artikel 107 AEUV oder der Fische
reileitlinien mit dem Binnenmarkt vereinbar würde. 

3.2. EVO GEWÄHRTE VORTEILE 

(57) Die Stadt und AGVO gewährten für EVO Kreditgarantien. 
Während ein privater Garantiegeber für die Garantien 
eine Prämie verlangt hätte, gewährten die Stadt und 
AGVO ihre Garantien kostenlos. Die Kommission kam 
daher zu dem Schluss, dass die Garantien als staatliche 
Beihilfe anzusehen waren. Durch diese Beihilfe wurden 
offenbar die Produktionskosten von EVO verringert, so 
dass sie eine Betriebsbeihilfe darstellte. Die Kommission 
konnte in Artikel 107 AEUV und in den Fischereileit
linien keine Bestimmungen feststellen, die es der Kom
mission erlauben würden, die Beihilfe als mit dem Bin
nenmarkt vereinbar anzusehen. Sie äußerte daher Zweifel, 
dass die Maßnahme mit dem Binnenmarkt vereinbar sei. 

(58) AGVO gestattete EVO die ständige kostenlose Nutzung 
der im Besitz von AGVO befindlichen Gebäude mit einer 
Gesamtfläche von 13 600 m 2 . Die Kommission vertrat 
die Auffassung, dass ein privater Kapitalgeber hierfür ei
nen angemessenen Preis verlangt hätte und dass die Mög
lichkeit, die Gebäude kostenlos zu nutzen, als staatliche 
Beihilfe anzusehen war. Durch diese Beihilfe wurden of
fenbar die Produktionskosten von EVO verringert, so 
dass sie eine Betriebsbeihilfe darstellte. Die Kommission 
konnte in Artikel 107 AEUV und in den Fischereileit
linien keine Bestimmungen feststellen, die es der Kom
mission erlauben würden, die Beihilfe als mit dem Bin
nenmarkt vereinbar anzusehen. Sie äußerte daher Zweifel, 
dass die Maßnahme mit dem Binnenmarkt vereinbar sei.
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( 11 ) Jaarrekening AGVO 2005, S. 26 (verslag van de Raad van Bestuur 
aan de aandeelhouders over de waardering van de aandelen in 
EVO): „Tenslotte is het niet onbelangrijk dat in deze fase de enga
gementen van de Stad Oostende een wezenlijke buffer vormen om 
op verantwoorde wijze een waardering in going concern toe te 
passen zodat de waardering zoals beschreven in art. 66§2 mag 
aangehouden worden en niet naar een waardering in discontinuïteit 
moet overgegangen worden.“ 

( 12 ) ABl. C 288 vom 9.10.1999, S. 2. 
( 13 ) ABl. C 19 vom 20.1.2001, S. 7. ABl. C 229 vom 14.9.2004, S. 5. 

ABl. C 84 vom 3.4.2008, S. 10. 

( 14 ) Urteil in der Rechtssache C-280/00, Altmark Trans und Regierungs
präsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark, Slg. 2003, 
I-7747.



3.3. PAKHUIZEN GEWÄHRTE VORTEILE 

(59) Der langfristige Mietvertrag zwischen der Stadt und PAK
HUIZEN hatte zur Folge, dass PAKHUIZEN von einer 
jährlichen Verringerung ihrer Betriebskosten profitierte. 
Die Kommission vertrat die Auffassung, dass dieser Vor
teil als staatliche Beihilfe anzusehen war und nicht in den 
Bereich der in den Fischereileitlinien genannten Maßnah
men oder unter die Ziele anderer horizontaler oder spezi
fischer Leitlinien fiel, die auf derartige Unternehmen an
wendbar sein könnten. Sowohl nach den maßgeblichen 
Fischereileitlinien als auch nach den horizontalen Vor
schriften für staatliche Beihilfen wäre eine derartige Bei
hilfe als Betriebsbeihilfe anzusehen, die mit dem Binnen
markt nicht vereinbar ist. Die Kommission äußerte daher 
Zweifel, dass die Maßnahme mit dem Binnenmarkt ver
einbar sei. 

3.4. FISCHEREIUNTERNEHMEN GEWÄHRTE VORTEILE 

(60) Die Kommission stellte weiter fest, dass Fischereiunter
nehmen, die die Fischauktion Ostende nutzten, von 
EVO durch die Erbringung von Dienstleistungen zu Prei
sen, die unter denen lagen, die ein gewöhnlicher Wirt
schaftsteilnehmer verlangt hätte, und von PAKHUIZEN 
durch die Vermietung von Gebäuden zu Preisen, die un
ter denen lagen, die ein gewöhnlicher Wirtschaftsteilneh
mer verlangt hätte, Vorteile gewährt wurden. 

(61) Die Kommission betrachtete diese Vorteile als staatliche 
Beihilfe. In Artikel 107 AEUV und in den Fischereileit
linien konnte sie keine Bestimmungen feststellen, auf
grund deren die Beihilfe mit dem Binnenmarkt vereinbar 
wäre; daher äußerte die Kommission Zweifel, dass die 
Maßnahmen mit dem Binnenmarkt vereinbar seien. 

3.5. SCHLUSSFOLGERUNG 

(62) Angesichts dieser Sachverhalte und der ihr vorliegenden 
Informationen gelangte die Kommission zu dem Schluss, 
dass alle in Abschnitt 3 genannten Maßnahmen als staat
liche Beihilfe anzusehen waren, und sie äußerte Zweifel 
hinsichtlich der Vereinbarkeit dieser Beihilfen mit dem 
Binnenmarkt. 

4. STELLUNGNAHMEN BETEILIGTER 

(63) Alle Beteiligten, die zu dem Beschluss, das förmliche 
Prüfverfahren einzuleiten, Stellung nahmen, schlossen 
sich den von der Kommission in dem Beschluss zur Ein
leitung des förmlichen Prüfverfahrens angeführten Argu
menten an. Außerdem gaben sie an, dass sie aufgrund der 
AGVO, EVO und PAKHUIZEN rechtswidrig gewährten 
Beihilfe geschädigt worden seien (Verlust von Kunden 
und entgangene Einnahmen), und drängten die Kommis
sion, die notwendigen Schritte einzuleiten, um die Bei
hilfe zu verbieten und ihre Rückforderung zu verlangen. 

4.1. EAFPA 

(64) EAFPA hebt hervor, dass die in Rede stehenden Beihilfe
maßnahmen den Markt verfälsche und fordert die Kom
mission auf, die Beihilfe zu verbieten und ihre Rückfor
derung zu verlangen. 

4.2. NOVA 

(65) Als Beschwerdeführer befürwortet NOVA den Beschluss 
der Kommission, das förmliche Prüfverfahren einzuleiten. 
NOVA hält es für wichtig, für Transparenz auf dem 
Auktionsmarkt zu sorgen und gleiche Wettbewerbsbedin
gungen zu gewährleisten. Außerdem fordert NOVA die 
Kommission auf, geeignete Schritte einzuleiten, um die 
Rückforderung der möglicherweise nicht mit dem Bin
nenmarkt vereinbaren Beihilfe sicherzustellen. 

4.3. FLANDERS SHIP REPAIR 

(66) Flanders Ship Repair erklärt, dass aufgrund der staatlichen 
Beihilfe Frachtunternehmen nach Ostende gewechselt 
hätten. Dies habe nach Angaben von Flanders Ship Re
pair zum Verlust von Einnahmen geführt, da die Schiffs
eigner, die nach Ostende gegangen seien, ihre Schiffe 
nicht mehr in Zeebrugge reparieren ließen. Flanders 
Ship Repair fordert ein Verbot mit obligatorischer Rück
forderung sowie einstweilige Maßnahmen. 

4.4. ZVP 

(67) ZVP, eine Vereinigung von Fischaufkäufern und -verarbei
tern an der belgischen Ostküste, stellt fest, dass durch die 
rechtswidrig gewährte staatliche Beihilfe im Zusammen
wirken mit weiteren Vorteilen die Fischauktion Ostende 
künstlich für ausländische Schiffe und Schiffe aus Zee
brugge attraktiv gemacht worden sei. Außerdem seien 
durch zahlreiche Interviews und Pressemitteilungen loka
ler Politiker und von Mitgliedern des Verwaltungsrates 
von EVO (in denen insbesondere darauf hingewiesen 
wurde, dass in Belgien eigentlich nur Platz für eine Fisch
auktion, nämlich die in Ostende, sei) Zweifel an der Zu
kunft der Fischauktion Zeebrugge und damit auch an 
dem mit dieser verbundenen Gewerbepark lanciert wor
den. Dies habe zu Einnahmeverlusten sowie zum Rück
gang, der Aussetzung oder der Zurücknahme von Inves
titionen und Marketingaktivitäten geführt. 

(68) ZVP erwähnt auch, dass die Vereinigung versucht habe, 
die lokalen Behörden auf das Problem aufmerksam zu 
machen, damit jedoch keinen Erfolg gehabt habe. 

(69) Abschließend weist ZVP darauf hin, dass EVO durch 
einen Strohmann und dank öffentlicher Mittel unter 
dem Namen Ostend Filleting Factory ein Fischzerlegungs
unternehmen gegründet habe, das ebenfalls unlauteren 
Wettbewerb betreibe.
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4.5. GRIMSBY FISH MARKET 

(70) Grimsby Fish Market, eine Fischauktion im Vereinigten 
Königreich, teilt mit, dass EVO etwa 2005/2006 damit 
begann, Fisch zu (hohen) Festpreisen direkt bei islän
dischen Fischern aufzukaufen und diesen Fisch per On
line-Auktion in Ostende zu versteigern — nicht selten zu 
niedrigeren Preisen. Grimsby Fish Market folgert, dass 
diese Verluste aus öffentlichen Mitteln gezahlt wurden. 
Grimsby Fish Market fordert eine Prüfung der Finanz
buchhaltung von EVO, um die Methoden zur Finanzie
rung der isländischen Fischlieferungen und die Verluste 
zu untersuchen, die EVO aufgrund der Verkaufsmethoden 
entstanden. 

4.6. ZV UND EFC 

(71) ZV und EFC machen die Kommission auf mögliche un
lautere Praktiken und staatliche Beihilfemaßnahmen auf
merksam, nämlich den kostenlosen Rückgriff auf Kom
munalbedienstete durch AGVO/EVO sowie die von EVO 
gewährten und auf die Auktionspreise bei Zeebrugse Vis
veiling abgestimmten Preisgarantien. 

(72) Außerdem erläutern ZV und EFC, weshalb ihrer Meinung 
nach eine Wettbewerbsverfälschung besteht und der Han
del unter den Mitgliedstaaten beeinträchtigt ist. 

(73) Sie machen die Kommission auch auf eine zusätzliche 
Kapitalzuführung bei AGVO und EVO (durch Schulden
erlass) aufmerksam. 

(74) Abschließend weisen ZV und EFC darauf hin, dass die 
belgischen Behörden die Beihilfe nicht ausgesetzt haben. 

4.7. GARDEC 

(75) Gardec, ein Schiffbau- und -reparaturunternehmen mit 
Sitz in Zeebrugge, befürwortet den Beschluss der Kom
mission. Nach Angaben von Gardec leidet das Unterneh
men unter den unlauteren Geschäftspraktiken in Ostende 
(Umsatzrückgang); seiner Auffassung nach haben die Kre
dite für Unternehmen in Schwierigkeiten dazu geführt, 
dass die Unternehmen in Ostende überleben konnten, 
während ihre Schulden in Zeebrugge nicht beglichen 
wurden. 

5. STELLUNGNAHME BELGIENS ZU DEN IN DEM BE
SCHLUSS ÜBER DIE EINLEITUNG DES FÖRMLICHEN 

PRÜFVERFAHRENS GEÄUSSERTEN ZWEIFELN 

(76) In ihrer Stellungnahme vom 8. September 2008 nach der 
Einleitung des förmlichen Prüfverfahrens vertreten die 
belgischen Behörden den Standpunkt, dass die Kommis
sion ihre Untersuchung auf den Fischauktionsmarkt be
schränken sollte. Da weder AGVO noch PAKHUIZEN auf 
diesem Markt tätig seien, seien die Maßnahmen zu ihren 
Gunsten für das laufende Verfahren nicht von Belang. 
Allgemein sind die belgischen Behörden der Ansicht, 
dass die Kommission den Umfang der Untersuchung 
nicht richtig festgelegt hat und dass die Gefahr besteht, 
dass die Beihilfe doppelt gezählt wird. 

5.1. HINSICHTLICH DER BEIHILFE ZUGUNSTEN VON AGVO 

(77) Die belgischen Behörden beharren darauf, dass AGVO 
keine kommerzielle Tätigkeit ausübe und dass daher 
von Auswirkungen auf den Wettbewerb nicht die Rede 
sein könne. Die Beihilfe zugunsten von AGVO sei daher 
nicht als staatliche Beihilfe zu qualifizieren. Ihrer Auffas
sung nach können bei der Untersuchung höchstens die 
für EVO eingesetzten Mittel berücksichtigt werden (bei
spielsweise der Teil des Anfangskapitals, der über AGVO 
an EVO weitergegeben wurde). Sie machen geltend, dass 
die restlichen Mittel für Aufgaben von allgemeinem Inte
resse eingesetzt wurden und auf den Wettbewerb auf 
dem Fischauktionsmarkt keinerlei Auswirkungen haben 
könnten. 

(78) Die belgischen Behörden stellen fest, dass AGVO zwar 
ein Startkapital in Höhe von 6 197 338,12 zugesagt wor
den sei, AGVO jedoch bislang erst 3 569 667 EUR er
halten habe. 

(79) Hinsichtlich des Rechts zur Erhebung von Abgaben oder 
Gebühren sind die belgischen Behörden der Auffassung, 
dass das Recht zur Abgabenerhebung mit den Aufgaben 
von allgemeinem Interesse von AGVO verknüpft seien 
und nicht als staatliche Beihilfe angesehen werden könn
ten; zudem sei AGVO nicht bevollmächtigt, Abgaben für 
die Benutzung von Schleusen und Slipanlage zu erheben. 

(80) Hinsichtlich der Gebäude machen die belgischen Behör
den geltend, dass es keinen Unterschied mache, ob die 
Gebäude Eigentum der Stadt oder einer anderen öffent
lichen Körperschaft seien. Sie betrachten die Einbringung 
der Gebäude in AGVO als rein interne Vermögenszuwei
sung. Die belgischen Behörden erinnern daran, dass 
AGVO keine kommerzielle Tätigkeit ausübe und dass 
die Einbringung der Gebäude daher nicht als staatliche 
Beihilfe zu qualifizieren sei. Vielmehr sei die Einbringung 
der Gebäude mit der Verpflichtung verbunden, die Ge
bäude instand zu setzen und sie in gutem Zustand zu 
erhalten, daher stelle die Einbringung der Gebäude für 
AGVO keinen Vorteil dar. 

(81) Weiter vertreten die belgischen Behörden den Stand
punkt, dass die kostenlosen Garantien nicht als staatliche 
Beihilfe zu qualifizieren seien, da sie für Kredite gewährt 
wurden, die AGVO für Reparaturarbeiten an Gebäuden 
aufgenommen wurden, die an Behörden vermietet seien. 
Allerdings räumen die belgischen Behörden ein, dass ei
ner der Kredite, für die eine Garantie gewährt wurde 
(Kredit über 550 000 EUR), für EVO verwendet wurde. 

(82) Abschließend stellen die belgischen Behörden fest, dass 
die Rechtsprechung in der Rechtssache Altmark nicht 
relevant sei, da die von AGVO wahrgenommenen Auf
gaben von allgemeinem Interesse nicht wirtschaftlicher 
Art seien. Sie fügen hinzu, dass die Gefahr einer Quer
subventionierung nicht bestehe, da AGVO keine kom
merzielle Tätigkeit ausübe.
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5.2. HINSICHTLICH DER BEIHILFE ZUGUNSTEN VON PAK
HUIZEN 

(83) Belgien macht geltend, dass Ostende lediglich einge
schränkte Rechte an den Grundstücken übertragen wur
den und der Erbbaurechtsvertrag somit von einge
schränktem kommerziellem Wert sei. Zudem sei PAK
HUIZEN verpflichtet, die Gebäude instand zu setzen 
und zu renovieren, was als eine außerordentliche Ver
pflichtung dargestellt wird, die die symbolische Miete 
weitgehend ausgleiche. 

(84) Die belgischen Behörden ergänzen, dass PAKHUIZEN nur 
auf dem Markt der Verwaltung von Gebäuden tätig sei, 
die im Fischereisektor genutzt werden. Nach Auffassung 
Belgiens kann dies aufgrund der damit verbundenen Re
novierungspflichten und des geringen Wertes der Ge
bäude kaum als kommerzielle Tätigkeit betrachtet wer
den. Und weil die von PAKHUIZEN verwalteten Gebäude 
nur für Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem Fische
reisektor gemietet werden könnten, stehe PAKHUIZEN 
nach Auffassung der belgischen Behörden in keinerlei 
Wettbewerb. 

(85) Weiter stellen die belgischen Behörden fest, dass AGVO 
die Anteile an PAKHUIZEN zum Marktpreis erworben 
habe und dass PAKHUIZEN die Gebäude zu Marktpreisen 
vermiete (unter Berücksichtigung der Tatsache, dass sie 
sich nicht in einem guten Erhaltungszustand befänden). 

5.3. HINSICHTLICH DER BEIHILFE ZUGUNSTEN VON EVO 

(86) Die belgischen Behörden führen an, dass die Tatsache, 
dass die Gebäude EVO kostenlos zur Verfügung stünden, 
durch die Tatsache aufgewogen werde, dass EVO die 
Renovierungskosten trage, die normalerweise dem Ge
bäudeeigentümer entstünden. 

(87) Weiter machen sie geltend, dass die kostenlosen Garan
tien für Kredite, die EVO gewährt wurden, im Rahmen 
des Plans zur Privatisierung und Umstrukturierung der 
Fischauktion untersucht werden müssten. Ihrer Auffas
sung nach habe sich die Stadt im Rahmen der Umstruk
turierung der Fischauktion insofern wie ein privater Ka
pitalgeber verhalten, als die Sanierung der Fischauktion 
aus wirtschaftlicher Sicht profitabler gewesen sei als ihre 
Schließung, und die Privatisierung der Stadt die Möglich
keit gebe, ihre Investition durch die Miete wieder herein
zuholen, die sie vom privaten Eigentümer der Auktion 
verlangen werde. Die belgischen Behörden heben außer
dem hervor, dass es bereits 2002 Pläne für die Privatisie
rung der Fischauktion gegeben habe, eine Privatisierung 
aber erst nach erfolgter Umstrukturierung möglich sei. 

(88) Konkret zu der kostenlosen Garantie führen die belgi
schen Behörden aus, dass die Kredite eingesetzt worden 
seien, um die Finanzierung der Fischauktion zu vervoll
ständigen, die hauptsächlich durch eine Kapitalzuführung 
der Stadt (an AGVO und über AGVO an EVO) finanziert 
wurde. Die belgischen Behörden gestehen zu, dass die 

Stadt durch die Garantie die Kosten der Umstrukturie
rung deutlich verringert habe. Sie ergänzen, dass EVO 
ohne die Garantie der Stadt keinen Kredit erhalten hätte 
und dass es gängige kommerzielle Praxis sei, dass ein 
Mutterunternehmen eine Garantie für Kredite anbiete, 
die sein Tochterunternehmen aufnehme. 

5.4. HINSICHTLICH DER BEIHILFE ZUGUNSTEN VON 
FISCHEREIUNTERNEHMEN/SCHIFFSEIGNERN 

(89) Die belgischen Behörden stellen fest, dass die Kommis
sion dieselbe Beihilfe zweimal gewertet habe und dass es 
entweder eine Beihilfe zugunsten von EVO oder aber eine 
zugunsten der Fischer gebe, jedoch nicht beides. Ihrer 
Meinung stellten in dem Fall, dass die in Rede stehenden 
Maßnahmen als staatliche Beihilfe zu werten seien, diese 
eine staatliche Beihilfe zugunsten von EVO und PAKHUI
ZEN dar, die den Wettbewerb auf dieser Ebene verfälsche, 
nicht jedoch auf der Ebene der Schiffseigner und Fische
reiunternehmen. Sie merken an, dass EVO und PAKHUI
ZEN ihre Dienstleistungen keineswegs unter den Markt
preisen anbieten. Speziell auf EVO bezogen erläutern sie, 
dass die von EVO angebotenen Dienstleistungen auch 
anderweitig angeboten würden. Weiter stellen sie fest, 
dass EVO keine Lagereinrichtungen anbiete, keinen kos
tenlosen Strom zur Verfügung stelle und nicht für Hafen 
und Slipanlage zuständig sei. Sie teilen mit, dass der 
Wasserpreis in der Auktionsgebühr enthalten sei und 
dass EVO Schiffseignern keine Darlehen unter Marktpreis 
anbiete. Abschließend halten die belgischen Behörden 
fest, dass EVO zu keinem Zeitpunkt Vertragsklauseln 
durchgesetzt habe, die die Schiffseigner verpflichteten, 
ihre Fänge bei EVO zu versteigern. 

6. NACH EINLEITUNG DES FÖRMLICHEN PRÜFVER
FAHRENS IN DIE WEGE GELEITETE PRIVATISIERUNG 

(90) Die belgischen Behörden haben der Kommission mit
geteilt, dass am 22. Mai 2008 beschlossen wurde, die 
Fischauktion Ostende zu privatisieren und dass von der 
Stadt ein öffentliches Auswahlverfahren eingeleitet wurde, 
um einen Partner für die Bewirtschaftung von EVO zu 
gewinnen. 

(91) In ihrer Stellungnahme führen die belgischen Behörden 
aus, dass die Privatisierung durch die Gründung eines 
neuen Unternehmens erfolgen werde, das die Bewirt
schaftung der Fischauktion übernehme. Die Gebäude 
der Fischauktion fielen an die Stadt zurück, und das 
neue Unternehmen müsse einen Mietvertrag mit der 
Stadt abschließen. Das neue Unternehmen sei nicht ver
pflichtet, die übrigen Aktiva der Fischauktion (Mitarbeiter, 
Fischkisten, Verträge, Darlehen an Schiffseigner usw.) zu 
übernehmen. 

(92) Da der Verkauf und der Mietvertrag zu Marktpreisen 
ausgehandelt würden, gehe keine Beihilfe an das neue 
Unternehmen über und von ihm könne keine Beihilfe 
zurückgefordert werden.
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(93) In ihrem Schreiben vom 16. November 2009 hat Belgien 
die Kommission über den Fortgang der Privatisierung 
unterrichtet. 

(94) Es teilt mit, dass in einem ersten Schritt die Eigentums
rechte an den Gebäuden, die AGVO gehörten, am 
4. September 2009 kostenlos wieder der Stadt übertragen 
wurden, ebenso alle Rechte und Pflichten im Zusammen
hang mit dem Gebäuden (Vermietungsverträge). Außer
dem habe die Stadt mehrere Kredite von AGVO und 
PAKHUIZEN übernommen. Anschließend seien die Ei
gentumsrechte an den Gebäuden der Region Flandern 
übertragen worden, die der Stadt einen Ausgleich in ver
schiedenen Formen zahlte: Die Region Flandern zahlte 
3 500 000 EUR an die Stadt, und die Stadt erhielt das 
Recht, bis zum 1. Januar bzw. in manchen Fällen bis 
zum 30. Juni 2010 die Mieten einzuziehen, die von 
den öffentlichen und halböffentlichen Einrichtungen ge
zahlt werden, an die die Gebäude vermietet sind. Außer
dem übernahm die Region Flandern von der Stadt ver
schiedene Schulden und/oder Kredite. 

(95) Belgien macht geltend, dass sich mit der Rückübertra
gung der Eigentumsrechte an den Gebäuden an die Stadt 
die Frage einer staatlichen Beihilfe erledigt habe. 

(96) Belgien hat weiterhin angegeben, dass PAKHUIZEN sich 
zur Kündigung des mit der Stadt im Jahr 1989 geschlos
senen langfristigen Mietvertrags entschlossen habe. Bel
gien erwartet, dass PAKHUIZEN demnächst liquidiert 
wird, womit das förmliche Prüfverfahren angeblich ge
genstandslos würde. 

(97) Hinsichtlich EVO hat Belgien erklärt, dass der Bewerber, 
der die Auswahlkriterien erfüllte, keine für die Stadt zu
frieden stellenden Bedingungen bot. EVO werde daher 
fortbestehen, bis ein geeigneter Bewerber gefunden 
werde, der die Vermögenswerte von EVO übernehme. 

(98) Die belgischen Behörden teilten abschließend mit, dass 
AGVO so lange fortbestehen werde, bis alle verbleiben
den Schulden/Verbindlichkeiten beglichen seien. 

(99) Belgien ersucht die Kommission, ihren Beschluss so lange 
aufzuschieben, bis die Privatisierung abgeschlossen ist. 

7. STELLUNGNAHME BELGIENS ZU DEN BEMERKUN
GEN DRITTER 

(100) Mit Blick auf den Ankauf von isländischem Fisch teilt 
Belgien mit, dass EVO zu keinem Zeitpunkt Fisch direkt 
von isländischen Schiffseignern oder Fischern bezogen 
habe, sondern diesen ausschließlich über einen Handel
vertreter bei Fischversteigerungen gekauft habe. 

(101) Belgien führt weiter aus, dass sich bald gezeigt habe, dass 
der Weiterverkauf des isländischen Fischs nicht profitabel 
war. Daher sei nach etwa einem Jahr, am 17. März 2006, 
beschlossen worden, den Kauf und Weiterverkauf von 
isländischem Fisch einzustellen. Belgien hat eine Kopie 
dieses Beschlusses übermittelt. 

(102) Belgien erläutert, dass der Kauf von Fisch zu hohen Prei
sen auf isländischen Fischversteigerungen und dessen an
schließender Weiterverkauf in Ostende zu niedrigeren 
Preisen nicht aufgrund einer Strategie mit dem Ziel er
folgt sei, die Fischauktion Ostende für isländischen Fisch 
attraktiv zu machen. Vielmehr sei der höherwertige Fisch, 
der über den Handelvertreter in Island gekauft wurde und 
für EVO bestimmt gewesen sei, gar nicht bei EVO ange
kommen, sondern von Luna Fisch, einem privaten Fisch
zerlegungsunternehmen, direkt aufgekauft worden. EVO 
habe hingegen nur weniger hochwertigen Fisch erhalten, 
der dann aufgrund der geringeren Qualität nicht gewinn
bringend verkauft werden konnte. Belgien zieht hieraus 
den Schluss, dass EVO eher als Opfer dieser Vorgehens
weise zu betrachten sei. Der beauftragte Verwalter von 
AGVO/EVO und der kaufmännische Direktor seien von 
ihren Ämtern entbunden worden, sobald das Problem 
erkannt wurde. 

(103) Hinsichtlich der angeblichen kostenlosen Abstellung von 
Kommunalbediensteten der Stadt für Verwaltungs-, Buch
führungs- und Instandhaltungsaufgaben macht Belgien 
geltend, dass die Angaben von ZV rein spekulativ seien 
und dass EVO eigene Mitarbeiter habe, die diese Auf
gaben ausführten; darüber hinaus übernähmen Mitarbei
ter von EVO gelegentlich Aufgaben von allgemeinem 
Interesse (Instandhaltung der Zufahrtsstraße zur Fischauk
tion). 

(104) Belgien weist auch darauf hin, dass es für die Behauptung 
von ZV, dass EVO einen am Auktionspreis der Fischauk
tion in Zeebrugge orientierten Mindestpreis garantiere, 
keine Nachweise gebe. Belgien ergänzt, dass dies mögli
cherweise von Fischereiunternehmen als Teil ihrer Ver
handlungsstrategie in ihren Verhandlungen mit ZV be
hauptet worden sei, um bei ZV bessere Konditionen zu 
erhalten. 

(105) Hinsichtlich der Ostend Filleting Factory (OFF) betont 
Belgien, dass aus den von den Beteiligten vorgelegten 
Unterlagen lediglich hervorgehe, dass OFF von privaten 
Unternehmern gegründet wurde, daraus jedoch nicht er
sichtlich sei, dass OFF unlauteren Wettbewerb betreibe. 
Belgien gibt an, dass PAKHUIZEN erst im März 2006 
60 % der Anteile von OFF übernommen habe. Das da
raufhin von OFF in Ostend Premium Fish bvba umbe
nannte Unternehmen habe schließlich am 14. Januar 
2008 Konkurs angemeldet.
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(106) Zu den Verlusten, die Gardec und Flanders Ship Repair 
angeblich aufgrund der staatlichen Beihilfe erlitten hätten, 
führt Belgien aus, dass selbst dann, wenn Schiffseigner 
durch die staatliche Beihilfe veranlasst worden seien, 
nach Ostende statt nach Zeebrugge zu gehen, dennoch 
kein Kausalzusammenhang mit den Verlusten nachgewie
sen sei. Belgien macht geltend, dass Schiffseigner Repara
turen an ihren Schiffen nicht immer im Heimathafen 
durchführen ließen, sondern stattdessen billigere Repara
turdienstleistungen in Osteuropa (Polen) in Anspruch 
nähmen. Belgien stellt fest, dass sich in Ostende die 
Zahl der Schiffsreparaturbetriebe eindeutig rückläufig ent
wickle. 

8. ANORDNUNG ZUR AUSKUNFTSERTEILUNG 

(107) Mit Schreiben vom 13. März und 26. Juni 2006 forderte 
die Kommission bei den belgischen Behörden Auskunft 
über die Rechtsstellung der Fischauktion Ostende und die 
staatliche Beteiligung an der Fischauktion sowie ausführ
liche Angaben über den Mittelfluss zwischen Staat und 
Fischauktion an. 

(108) In ihrem Schreiben vom 19. Oktober 2006 hoben die 
belgischen Behörden die Tatsache hervor, dass AGVO 
neben ihrer kommerziellen Tätigkeit (Betrieb der Fisch
auktion) mit Aufgaben von allgemeinem Interesse betraut 
sei. Die hierzu übermittelten Informationen waren aller
dings sehr knapp und enthielten keine Angaben, die es 
der Kommission ermöglicht hätten zu beurteilen, ob die 
Vorteile, die AGVO von der Stadt gewährt wurden, als 
Ausgleich für die Erbringung von Aufgaben von allgemei
nem (wirtschaftlichem) Interesse angesehen werden konn
ten und ob kein überhöhter Ausgleich gewährt wurde 
und keine Gefahr der Quersubventionierung bestand. 

(109) Die Kommission forderte daher nach Maßgabe von 
Artikel 10 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 
die belgischen Behörden mit Schreiben vom 11. Juli 
2007 auf, genaue Auskünfte über die Aufgaben von all
gemeinem Interesse zu erteilen, mit denen AGVO betraut 
wurde. Insbesondere verlangte sie Auskunft darüber, ob 
und auf welcher Grundlage diese Aufgaben als Aufgaben 
von allgemeinem Interesse im Sinne der Entscheidung 
2005/842/EG der Kommission vom 28. November 
2005 über die Anwendung von Artikel 86 Absatz 2 
EG-Vertrag auf staatliche Beihilfen, die bestimmten mit 
der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem 
wirtschaftlichen Interesse betrauten Unternehmen als 
Ausgleich gewährt werden ( 15 ), angesehen werden könn
ten. 

(110) Mit Schreiben vom 27. November 2007 teilten die bel
gischen Behörden lediglich mit, dass keine der Aufgaben, 
mit denen AGVO betraut sei, wirtschaftlicher Art sei und 
dass die Entscheidung 2005/842/EG nicht relevant sei; 
AGVO erhalte für keine der Aufgaben von allgemeinem 
Interesse einen Ausgleich. 

(111) In ihrem Beschluss vom 2. Juli 2008 zur Einleitung des 
förmlichen Prüfverfahrens stellte die Kommission fest, 
dass AGVO, EVO und PAKHUIZEN eine Unternehmens
gruppe bildeten, die auf dem Markt der Fischauktionen 
und Nebenleistungen tätig sei und der von der Stadt 
Vorteile gewährt würden, die den Wettbewerb auf diesem 
Markt verfälschten. Zur Frage des Ausgleichs für die Er
bringung von Dienstleistungen von allgemeinem Inte
resse stellte die Kommission fest, dass aus den Akten 
nicht hervorgehe, dass die vom Gerichtshof in seinem 
Urteil in der Rechtssache Altmark dargelegten Vorausset
zungen erfüllt seien. Zudem sei die Kommission mangels 
Informationen hierzu nicht in der Lage festzustellen, ob 
insbesondere das Recht, Abgaben festzustellen und zu 
erheben, als Ausgleich angesehen werden könne, der 
für die Erbringung von Dienstleistungen von allgemei
nem Interesse gewährt werde, und bezweifle daher die 
Vereinbarkeit der Beihilfe mit dem Binnenmarkt. Folglich 
forderte die Kommission in Erwägungsgrund 121 ihres 
Beschlusses über die Einleitung des förmlichen Prüfver
fahrens die belgischen Behörden auf, alle Angaben mit
zuteilen, die für die Bewertung der in Rede stehenden 
Maßnahmen von Nutzen sein könnten. 

(112) In ihrer am 8. September 2008 eingegangenen Stellung
nahme und bei einem Folgetreffen am 9. Oktober 2008 
machten die belgischen Behörden keine weiteren Anga
ben, die es der Kommission ermöglicht hätten zu unter
suchen, ob die AGVO gewährten Vorteile als Ausgleich 
für die Wahrnehmung von Aufgaben von allgemeinem 
(wirtschaftlichem) Interesse angesehen werden könnten. 
Vielmehr bekräftigten die belgischen Behörden, dass die 
Altmark-Kriterien nicht relevant seien, da AGVO aus
schließlich Aufgaben von allgemeinem Interesse ausübe. 

(113) Diese Auskunft war allerdings nicht zufrieden stellend, da 
AGVO auch wirtschaftliche Tätigkeiten ausübte. 

(114) Nach Maßgabe von Artikel 10 Absatz 3 der Verordnung 
(EG) Nr. 659/1999 forderte die Kommission daher in 
einer Anordnung zur Auskunftserteilung vom 
8. September 2009 aussagekräftige Angaben hierzu und 
insbesondere Folgendes an: 

— eine Aufstellung der verschiedenen Tätigkeiten, mit 
denen AGVO betraut wurde, untergliedert nach wirt
schaftlichen Tätigkeiten, Aufgaben von allgemeinem 
nicht wirtschaftlichem Interesse und Aufgaben von 
allgemeinem wirtschaftlichem Interesse; 

— die Parameter für die Berechnung, Kontrolle und 
Überprüfung des Ausgleichs für die Erbringung von 
Aufgaben von allgemeinem, nicht wirtschaftlichem 
Interesse einerseits und des Ausgleichs für die Erbrin
gung von Aufgaben von allgemeinem wirtschaftli
chem Interesse andererseits; 

— die Maßnahmen zur Vermeidung und zur Rückzah
lung eines überhöhten Ausgleichs;
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— die durch die Erfüllung der Verpflichtung zur Erbrin
gung von Dienstleistungen von allgemeinem wirt
schaftlichem Interesse, Dienstleistungen von allgemei
nem, nicht wirtschaftlichem Interesse und sonstigen 
Dienstleistungen entstandenen Ausgaben und der in 
diesem Zusammenhang angefallenen Einnahmen; 

— Auszüge aus der internen Rechnungslegung, aus de
nen die Einnahmen und Ausgaben im Zusammen
hang mit den Dienstleistungen von allgemeinem wirt
schaftlichem Interesse sowie die Einnahmen und Aus
gaben im Zusammenhang mit den Dienstleistungen 
von allgemeinem, nicht wirtschaftlichem Interesse 
und im Zusammenhang mit sonstigen Dienstleistun
gen sowie die Parameter für die Zurechnung von 
Einnahmen und Ausgaben hervorgehen; 

— falls vorhanden, Unterlagen, aus denen hervorgeht, 
dass AGVO das vierte Kriterium des Altmark-Urteils 
erfüllt, d. h. dass die Höhe des Ausgleichs auf der 
Grundlage einer Analyse der Kosten bestimmt wurde, 
die ein durchschnittliches, gut geführtes Unternehmen 
desselben Sektors bei der Erfüllung der betreffenden 
Verpflichtungen hätte, wobei die dabei erzielten Ein
nahmen und ein angemessener Gewinn aus der Er
füllung dieser Verpflichtungen zu berücksichtigen 
sind. 

(115) In ihrem Schreiben vom 16. November 2009 wieder
holen die belgischen Behörden, dass AGVO mit den fol
genden Aufgaben von allgemeinem Interesse betraut sei: 
Betrieb des Fischereihafens, Renovierung von Gebäuden 
und deren Vermietung an öffentliche und halböffentliche 
Einrichtungen sowie Betrieb und Instandhaltung der öf
fentlichen Bereiche des Fischereihafens (einschließlich In
standhaltung der Zufahrtsstraße zur Fischauktion). Sie 
machen geltend, dass dies Aufgaben von allgemeinem 
Interesse seien, da sie nicht zugunsten bestimmter Be
günstigter ausgeführt würden. Dabei unterscheiden die 
belgischen Behörden nicht zwischen Aufgaben von all
gemeinem, nicht wirtschaftlichem Interesse und Dienst
leistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse, 
gestehen jedoch zu, dass alle oder ein Teil der Aufgaben 
von allgemeinem Interesse wirtschaftlicher Art sein könn
ten. 

(116) Die belgischen Behörden räumen ein, dass AGVO durch 
das Tochterunternehmen EVO eine kommerzielle Tätig
keit ausübe, d. h. den Betrieb der Fischauktion, der nicht 
von allgemeinem Interesse sei. 

(117) Die belgischen Behörden teilen mit, dass AGVO für die 
Erbringung der Aufgaben von allgemeinem Interesse ei
gentlich kein Ausgleich gewährt werde und dass sie diese 
aus eigenen Mitteln finanziere. Somit gebe es kein Ver
fahren für die Berechnung der Höhe des Ausgleichs. Er
gänzend fügen die belgischen Behörden hinzu, dass es 
anhand der Rechnungslegung von AGVO und EVO nicht 
möglich sei, zwischen den Einnahmen und Ausgaben im 
Zusammenhang mit Aufgaben von allgemeinem Interesse 
und solchen im Zusammenhang mit kommerziellen Auf
gaben zu unterscheiden. 

9. UMFANG DER PRÜFUNG 

(118) Wie dem Beschluss über die Einleitung des Verfahrens 
verschiedentlich zu entnehmen ist (beispielsweise Erwä
gungsgrund 85), geht der Umfang der Untersuchung 
über den Fischauktionsmarkt hinaus und schließt auch 
mit der Fischauktion im Zusammenhang stehende Tätig
keiten ein (Vermietung von Gebäuden auf dem Gelände 
der Fischauktion, Betrieb des Fischereihafens usw.). Daher 
sind auch die Vorteile, die AGVO oder PAKHUIZEN ge
währt wurden und die mit dem Betrieb der Fischauktion 
nicht unmittelbar in Zusammenhang stehen, Teil der ge
genwärtigen Untersuchung. 

(119) Die Kommission hat auch die Vorteile untersucht, die 
EVO — entweder direkt von der Stadt oder von AGVO 
— gewährt wurden. In dem Beschluss über die Einleitung 
des förmlichen Prüfverfahrens waren das EVO gewährte 
Anfangskapital und die nachfolgenden Kapitalaufstockun
gen nicht als von den AGVO gewährten Kapital-Teil
beträgen getrennte Maßnahmen untersucht worden. Sie 
wurden lediglich als einer der Verwendungszwecke be
rücksichtigt, denen AGVO die Kapital-Teilbeträge zu
führte, die AGVO von der Stadt erhielt. In ihrer Stellung
nahme machten die belgischen Behörden allerdings gel
tend, dass die Kommission nicht hinreichend zwischen 
den von AGVO, PAKHUIZEN und EVO ausgeübten Tä
tigkeiten und Aufgaben unterschieden habe, und dass 
aufgrund der Aufgabenteilung zwischen AGVO und 
EVO die AGVO gewährten Vorteile für die gegenwärtige 
Untersuchung nur insoweit relevant seien, als sie EVO 
„übertragen“ worden waren. Im Interesse der Klarheit 
und um den Bedenken der belgischen Behörden Rech
nung zu tragen, werden daher die Bereitstellung des An
fangskapitals und die nachfolgenden Kapitalaufstockun
gen für EVO unter Ziffer 10.1.2.2.3 gesondert geprüft. 
Die Frage des tatsächlichen Beihilfeempfängers wird in 
Erwägungsgrund 319 geprüft. 

10. WÜRDIGUNG DER MASSNAHME 

10.1. VORLIEGEN EINER STAATLICHEN BEIHILFE 

(120) Artikel 107 Absatz 1 AEUV lautet: „Soweit in den Ver
trägen nicht etwas anderes bestimmt ist, sind staatliche 
oder aus staatlichen Mitteln gewährte Beihilfen gleich 
welcher Art, die durch die Begünstigung bestimmter Un
ternehmen oder Produktionszweige den Wettbewerb ver
fälschen oder zu verfälschen drohen, mit dem Binnen
markt unvereinbar, soweit sie den Handel zwischen Mit
gliedstaaten beeinträchtigen.“ 

10.1.1. UNTERNEHMEN 

(121) Wie vorstehend ausgeführt, betrifft die Prüfung die mög
liche Beihilfe, die AGVO, EVO und PAKHUIZEN sowie 
den Fischereiunternehmen, die die Fischauktion Ostende 
und die Dienstleistungen von EVO und PAKHUIZEN in 
Anspruch nehmen, gewährt wurde. Alle Genannten sind 
als Unternehmen im Sinne von Artikel 107 AEUV zu 
qualifizieren. Die einzige Einrichtung, für welche die bel
gischen Behörden dies ernsthaft bestreiten, ist AGVO, die 
nach Angaben der belgischen Behörden lediglich Auf
gaben von allgemeinem Interesse ausführt.
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(122) Die belgischen Behörden haben angesprochen, dass 
AGVO „Aufgaben von allgemeinem Interesse“ („taken 
van openbaar belang“) ausführe. Allerdings hat es den An
schein, als ob sich AGVO mit wirtschaftlichen Tätigkeiten 
befasst und daher aus den in den Erwägungsgründen 123 
bis 129 dargestellten Gründen als Unternehmen ( 16 ) im 
Sinne von Artikel 107 Absatz 1 AEUV zu betrachten ist. 

(123) AGVO bietet öffentlichen und halböffentlichen Einrich
tungen und Unternehmen Gebäude zur Miete an. AGVO 
bietet damit Dienstleistungen direkt auf dem Markt an 
(Vermietungsdienstleistungen). 

(124) AGVO ist auch mit der Bewirtschaftung und dem Betrieb 
des Fischereihafens betraut. Wie Gericht und Gerichtshof 
in der Rechtssache Aéroports de Paris ( 17 ) bestätigt haben, 
kann der Betrieb von Infrastruktureinrichtungen eine 
wirtschaftliche Tätigkeit darstellen. Dies wurde — was 
die Hafeninfrastruktur anbelangt — unter anderem in 
den Beihilfemaßnahmen zugunsten flämischer Häfen 
und Project Mainportontwikkeling Rotterdam bestätigt ( 18 ). 
Die Kommission stellt fest, dass AGVO Dienstleistungen, 
Waren und Infrastruktureinrichtungen gegen Bezahlung 
anbietet. Gemäß ihrer Satzung ist AGVO zudem berech
tigt, für die Vergütung ihrer Dienstleistungen Gebühren 
festzusetzen und zu erheben. 

(125) Darüber hinaus bietet AGVO über ihre Tochterunterneh
men EVO und PAKHUIZEN auch indirekt Waren und 
Dienstleistungen auf dem Markt an. 

(126) AGVO hält eine Kontrollbeteiligung an EVO und PAK
HUIZEN und übt diese Kontrolle durch unmittelbare 
oder mittelbare Einflussnahme auf deren Geschäftsfüh
rung tatsächlich aus: 

— Fast alle Mitglieder des Verwaltungsrates von AGVO 
gehören auch den Verwaltungsräten von EVO und 
PAKHUIZEN an. Von 2005 bis 2007 gehörten 
AGVO und EVO auch dem Verwaltungsrat von PAK
HUIZEN an. 

— Satzungsgemäß ist AGVO mit Betrieb, Entwicklung 
und Bewirtschaftung der Fischauktion und des Fische
reihafens Ostende und der zugehörigen Nebenanlagen 
sowie mit der Entwicklung aller Tätigkeiten betraut, 

die damit unmittelbar oder mittelbar in Zusammen
hang stehen. Mit anderen Worten: AGVO ist sat
zungsgemäß dazu verpflichtet, am Betrieb der Fisch
auktion zu mitzuwirken. 

(127) Zwischen AGVO sowie EVO und PAKHUIZEN bestehen 
weitere Verflechtungen, die das Vorhandensein organi
scher und funktionaler Beziehungen zwischen AGVO 
und deren Tochterunternehmen deutlich machen: 
AGVO hat Garantien für Kredite an EVO gewährt, 
AGVO stellt EVO und PAKHUIZEN Gebäude zur Ver
fügung, und aus dem Jahresabschluss von AGVO geht 
hervor, dass AGVO EVO und PAKHUIZEN regelmäßig 
Kredite gewährt hat. 

(128) Aufgrund dieser Sachverhalte ist AGVO in der Lage, 
Funktionen auszuüben, die die Kontrolle, aber auch die 
Führung und finanzielle Unterstützung von EVO und 
PAKHUIZEN betreffen. Daher ist AGVO im Sinne des 
Wettbewerbsrechts — insbesondere durch die Beteiligung 
an EVO und PAKHUIZEN ( 19 ) — ebenfalls als ein Unter
nehmen zu betrachten. 

(129) Die Kommission stellt fest, dass die belgischen Behörden 
eingeräumt haben, dass EVO und PAKHUIZEN die aus
führenden Organe von AGVO sind, dass AGVO durch 
EVO an kommerziellen Tätigkeiten beteiligt war und dass 
Maßnahmen zugunsten von AGVO durch EVO den 
Markt beeinflussen können. In ihren Stellungnahmen 
und Antworten tendieren sie dazu, AGVO, PAKHUIZEN 
und EVO als ein einziges Unternehmen zu behandeln 
und sie haben auch ausdrücklich gefordert, dass AGVO 
und EVO als eine Einheit zu betrachten sind. 

(130) Abschließend ist festzuhalten, dass AGVO für die wirt
schaftlichen und nicht wirtschaftlichen Aufgaben keine 
getrennten Konten führt, womit Quersubventionierung 
nicht ausgeschlossen werden kann. 

10.1.2. VORTEILE ZUGUNSTEN DER BETROFFENEN UNTER
NEHMEN 

10.1.2.1. Vorteilsgewährung zugunsten von AGVO 

10.1.2.1.1. Anfangskapital 

(131) Öffentliche Investitionen gelten dann als staatliche Bei
hilfe, wenn offensichtlich ist, dass eine Behörde, die Ka
pital in ein Unternehmen investiert, nicht nur Betei
ligungskapital zu üblichen marktwirtschaftlichen Bedin
gungen bereitstellt. Dies ist dann der Fall, wenn die fi
nanzielle Lage des Unternehmens und insbesondere 
Struktur und Größenordnung seiner Verschuldung so ge
artet sind, dass innerhalb eines angemessenen Zeitraums
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( 16 ) Urteile in der Rechtssache C-41/90 Höfner und Elser, Slg 1991, 
I-1979, Randnr. 21; in den verbundenen Rechtssachen C-264/01, 
C-306/01, C-354/01 und C-355/01 AOK Bundesverband, Slg. 
2004, I-2493, Randnr. 46; in der Rechtssache C-222/04 Ministero 
dell’Economia/Cassa di Risparmio, Slg. 2006, I-289, Randnrn. 107- 
112. 

( 17 ) Urteile in der Rechtssache C-82/01 P Aéroports de Paris/Kommis
sion, Slg. I-9297, Randnr. 78; in der Rechtssache T-128/98 Aéro
ports de Paris/Kommission, Slg. 2002, II-3929, Randnrn. 122-124. 

( 18 ) Entscheidung N 520/03 vom 20. Oktober 2004 — Flämische Hä
fen; Entscheidung N 60/06 vom 24. April 2007 — Project Main
portontwikkeling Rotterdam. ( 19 ) Rechtssache C-222/04, bereits zitiert, Randnrn. 110-117.



nach der Kapitalanlage kein Ertrag (in Form von Divi
dende oder Kapitalerträgen) im Rahmen des Üblichen 
zu erwarten ist. Daher muss eine Abschätzung vor
genommen werden, ob ein privater Kapitalgeber von ver
gleichbarer Größe wie die Einrichtungen des öffentlichen 
Sektors unter den gleichen Umständen hätte veranlasst 
werden können, im Rahmen der Unstrukturierung des 
Unternehmens Kapitalhilfen dieses Umfangs zu gewäh
ren, oder ob er sich — insbesondere unter Berücksichti
gung der verfügbaren Informationen und der zum Zeit
punkt dieser Hilfen absehbaren Entwicklungen — statt
dessen für die Liquidation des Unternehmens entschieden 
hätte ( 20 ). 

(132) Die belgischen Behörden argumentieren, dass die Ent
scheidung der Stadt, AGVO ein Anfangskapital von 
250 Mio. BEF (6 179 338 EUR) zur Verfügung zu stellen, 
wirtschaftlich begründet gewesen sei. Die Entscheidung 
zur Umstrukturierung der Fischauktion sei auf der 
Grundlage eines Finanz- und Geschäftsplans getroffen 
worden, demzufolge die Fischauktion mit einer begrenz
ten Investition innerhalb von acht Jahren wieder die Ge
winnzone erreichen könnte, wenn sie die Verluste der 
vergangenen Jahre nicht übernehmen müsste. Die belgi
schen Behörden behaupten, dass ein privater Kapitalgeber 
in der gleichen Lage die gleiche Entscheidung getroffen 
hätte. 

(133) Auf der Grundlage der ihr vorliegenden Informationen 
kann die Kommission diese Auffassung nicht teilen. 

(134) Wie oben dargestellt, war die Leistungsbilanz der Fisch
auktion Ostende schlecht; ihr Marktanteil war in den 
Jahren vor der Umstrukturierung stetig zurückgegangen. 
Die Kommission ist der Auffassung, dass sich ein ge
wöhnlicher privater Kapitalgeber in vergleichbarer Lage 
auf der Grundlage eines einzigen Finanzplans mit der 
Finanzprognose für den Zeitraum 2002-2010 in einer 
„positiven Hypothese“ und eines lediglich zwei Seiten 
umfassenden Geschäftsplans nicht dafür entschieden 
hätte, über 6 Mio. EUR als Anfangskapital zur Verfügung 
zu stellen. 

(135) Dies umso mehr, als — wie in Erwägungsgrund 259 
ausführlicher dargestellt — AGVO als Fortführung der 
Fischauktion Ostende zu dem Zeitpunkt, zu dem das 
Anfangskapital bereitgestellt wurde, als ein Unternehmen 
in Schwierigkeiten zu qualifizieren war. Im Falle eines 
Unternehmens in Schwierigkeiten würde ein gewöhnli
cher privater Kapitalgeber in der Regel belastbare Zusi
cherungen hinsichtlich der Zukunftsperspektiven des Un
ternehmens verlangen und hätte sich nicht mit den Un
terlagen zufrieden gegeben, auf deren Grundlage die Stadt 
ihre Entscheidung traf. 

(136) Die Kommission unterstreicht die Bedeutung der Investi
tion einerseits und der langfristigen Situation anhaltender 
Verluste der Fischauktion Ostende andererseits ( 21 ). Ins
besondere angesichts dieser Sachlage in Verbindung mit 
der Tatsache, dass das Unternehmen auf einem heftig 
umkämpften, jedoch schrumpfenden Markt tätig war, 
hätte sich ein gewöhnlicher privater Kapitalgeber bei sei
ner Entscheidung auf einen wesentlich ausführlicheren 
Finanz- und Geschäftsplan mit verschiedenen Hypothesen 
und Szenarios gestützt statt einen Finanzplan zugrunde 
zu legen, der lediglich auf einer Hypothese basierte, die 
zudem noch als „positiv“ eingestuft wurde. 

(137) Ein gewöhnlicher privater Kapitalgeber hätte sicherlich 
auch eine Studie verlangt, die auf der Grundlage konkre
ter Zahlen zu Anlandungen und lokaler Nachfrage ins
besondere über die in der Branche zum damaligen Zeit
punkt bestehenden Märkte Aufschluss gegeben hätte, und 
zudem einen Plan gefordert, aus dem hervorging, wie die 
Geschäftstätigkeit umstrukturiert werden sollte und wel
che Maßnahmen in Betracht gezogen wurden, um zu 
vermeiden, dass sich die hohen Verluste der vergangenen 
Jahre wiederholten, und um die Produktivität zu verbes
sern (neue Investitionen, neue Vermarktungsstrategie 
usw.). 

(138) Der Geschäftsplan geht jedoch auf keinen dieser Aspekte 
ein. 

(139) Zudem stützt sich der Geschäftsplan auf eine Reihe von 
Annahmen und Fakten, die als selbstverständlich voraus
gesetzt, jedoch nicht erläutert oder begründet werden 
und die in einigen Fällen hochgradig hypothetisch oder 
unwahrscheinlich erscheinen. So fällt es beispielsweise 
schwer, die Annahme zu akzeptieren, dass der Umsatz 
aus der Versteigerungstätigkeit in den kommenden 5 Jah
ren um 10 % gesteigert werden kann, obwohl sich vor 
der Umstrukturierung Anlandungen und Umsatzzahlen 
kontinuierlich rückläufig entwickelt hatten, der Konkur
renzkampf auf dem Markt stark zugenommen hatte und 
die Tendenz bei den Fangquoten rückläufig war. Ferner 
fehlt jegliche Erläuterung zur Berechnung der Sozialkos
ten und der Kosten für die Fremdvergabe sowie der Was
ser- und Stromkosten. Diese Kosten sind im Geschäfts
plan als in den neun Jahren nach Gründung von AGVO 
absolut gleich bleibend ausgewiesen, was jedoch schwer
lich möglich erscheint, wenn gleichzeitig davon aus
gegangen wird, dass sich der Umsatz im selben Zeitraum 
verdoppelt. 

(140) Folglich sind der Finanz- und der Geschäftsplan offenbar 
nicht nur überaus knapp und unvollständig, sondern ent
behren außerdem auch der Glaubwürdigkeit. Ein ge
wöhnlicher privater Kapitalgeber hätte sich bei einer In
vestition in Höhe von 250 Mio. BEF in ein Unternehmen, 
das in einem schrumpfenden Markt Verluste erwirtschaf
tet, nicht auf diese Unterlagen verlassen ( 22 ).
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( 20 ) Urteile in der Rechtssache C-334/99 Deutschland/Kommission, Slg. 
2003, I-01139, Randnr. 133; in der Rechtssache C-482/99 Frank
reich/Kommission (Stardust Marine), Slg. 2002, I-4397, Randnr. 70; 
in der Rechtssache C-261/89 Italien/Kommission, Slg. 1990, 
I-4437, Randnr. 8; in den verbundenen Rechtssachen C-278/92 
bis C-280/92 Spanien/Kommission, Slg. 1994, I-4103, Randnr. 
21 und in der Rechtssache C-42/93 Spanien/Kommission, Slg. 
I-4175, Randnr. 13. 

( 21 ) Zu diesem Zeitpunkt betrug der Verlust für die Stadt durchschnitt
lich 1 850 000 EUR jährlich. 

( 22 ) Urteile in der Rechtssache T-152/99, HAMSA/Kommission, Slg. 
2002, II-3049, Randnr. 132; in den verbundenen Rechtssachen 
C-328/99 und C-399/00, Italien und SIM 2 Multimedia/Kommis
sion, Slg. 2003, I-4035, Randnr. 44 und in der Rechtssache 
C-303/88, Italien/Kommission, Slg. 1991, I-1433, Randnr. 18 ff.



(141) Selbst wenn zugestanden werden könnte, dass Finanz- 
und Geschäftsplan vollständig und zuverlässig waren, 
was nicht der Fall war, stellt die Kommission fest, dass 
ein privater Kapitalgeber dennoch nicht Kapital in dersel
ben Höhe investiert hätte wie die Stadt. Ausgehend vom 
Finanzplan und dem Geschäftsplan hat es den Anschein, 
dass auch ein geringerer Betrag ausgereicht hätte. Ange
sichts des geringen Ertrags aus dem investierten Kapital 
hätte ein gewöhnlicher privater Kapitalgeber nicht unnö
tigerweise einen derartigen Betrag investiert. 

(142) Die belgischen Behörden betrachten die Entscheidung, die 
laufende Geschäftstätigkeit fortzuführen, als vernünftiger 
als die Schließung der Fischauktion. 

(143) Jedoch äußern sich die belgischen Behörden nicht zu den 
Kosten einer Liquidation der Geschäftstätigkeit und sie 
erläutern auch nicht, weshalb die Schließung nicht ver
nünftig erschien. 

(144) Die belgischen Behörden versuchen ferner die Vernünftig
keit der im Jahr 2001 getroffenen Entscheidung, 250 
Mio. BEF in AGVO zu investieren, mit der Entscheidung 
zur Privatisierung der Fischauktion zu begründen. Sie 
machen geltend, die laufende Privatisierung sei Teil des 
2001 beschlossenen Umstrukturierungsplans gewesen, 
und eine Privatisierung der Fischauktion sei ohne die 
Umstrukturierung nicht möglich gewesen. 

(145) Die Kommission erinnert daran, dass es nach ständiger 
Rechtsprechung und Verfahrenspraxis für die Prüfung der 
Frage, ob sich der Staat wie ein umsichtiger marktwirt
schaftlich handelnder Kapitalgeber verhalten hat, notwen
dig ist, sich in den Kontext der Zeit zurückversetzen, in 
der die finanziellen Unterstützungsmaßnahmen getroffen 
wurden, um beurteilen zu können, ob das Verhalten 
des Staates wirtschaftlich vernünftig ist, und sich jeder 
Beurteilung aufgrund einer späteren Situation zu enthal
ten ( 23 ). 

(146) Die belgischen Behörden bringen vor, dass die laufende 
Privatisierung Bestandteil der Entscheidung zur Umstruk
turierung aus dem Jahr 2001 sei und dass die Vernünftig
keit der Entscheidung zur Umstrukturierung der Fisch
auktion im Lichte des Privatisierungsverfahrens beurteilt 
werden müsse. Allerdings wird diese Argumentation 
durch die verschiedenen von den belgischen Behörden 
vorgelegten Unterlagen nicht untermauert. Insbesondere 
findet die Absicht, die Fischauktion zu privatisieren, in 
der Entscheidung zur Umstrukturierung der Fischauktion 
weder im Geschäftsplan noch im Finanzierungsplan Er
wähnung. In diesen Unterlagen weist nichts darauf hin, 
dass die Entscheidung, 6 200 000 EUR in die Fischauk
tion zu investieren (unter anderem) durch die Tatsache 

motiviert oder begründet war, dass diese Kapitalzufüh
rung es ermöglichen würde, die Fischauktion nach einer 
gewissen Zeit zu privatisieren. Das Argument ist zudem 
nur schwerlich mit der Satzung von AGVO in Einklang 
zu bringen, aus der hervorgeht, dass AGVO auf unbe
stimmte Zeit gegründet wird, dass die Stadt die Absicht 
hat, die Kontrolle über AGVO auszuüben und dass 
AGVO (und damit die Stadt) die Kontrolle über Tochter
unternehmen oder Unternehmen, an denen AGVO betei
ligt ist, ausüben muss. 

(147) Zudem würde man erwarten, dass die Entscheidung zur 
Privatisierung in Betracht gezogen würde, nachdem die 
Fischauktion wieder Gewinn erwirtschaftet, um einen 
besseren Preis für die Fischauktion zu erzielen — einen 
Preis, der es ermöglichen würde, zumindest die zusätzlich 
investierten 250 Mio. BEF zurückzubekommen. Jedoch 
wurde die Privatisierung nicht nur im Finanz- und im 
Geschäftsplan nicht erwähnt, vielmehr wurde die Ent
scheidung zur Privatisierung noch nicht einmal zu einem 
Zeitpunkt getroffen, als die Fischauktion profitabel war. 
Im Gegenteil, sie wurde getroffen, nachdem AGVO und 
EVO über zwei Jahre hinweg hohe Verluste erlitten hat
ten und nachdem die Kommission ihre Prüfung einge
leitet hatte. Eine in Aussicht genommene Privatisierung 
war somit offenbar nicht Teil der 2001 von der Stadt 
getroffenen Entscheidung zur Umstrukturierung. 

(148) Außerdem haben die belgischen Behörden angegeben, 
dass der künftige Partner aus der Privatwirtschaft den 
Firmenwert von EVO übernehmen werde und wählen 
könne, welche Vermögenswerte er übernehmen wolle 
(Beschäftigte, Maschinen, Fischkisten usw.). Die Verbind
lichkeiten von EVO müssten nicht übernommen werden. 
Unter diesen Umständen ist nur schwer nachzuvollzie
hen, weshalb 2001/2002 nicht eine ähnliche Vorgehens
weise gewählt werden konnte (ohne eine zusätzliche Ka
pitalzuführung von 250 Mio. BEF). 

(149) Wenn all diese Punkte 2002 Bestandteil des Umstruktu
rierungsplans gewesen wären, hätte sich zudem kein pri
vater Kapitalgeber gefunden, der bereit gewesen wäre, mit 
Blick auf einen späteren Wiederverkauf 250 Mio. BEF in 
die Fischauktion zu investieren, da aufgrund des Ge
schäftsplans vernünftigerweise keine Aussicht bestand, 
diese Investition allein durch den Verkauf des Firmen
wertes der Fischauktion einige Jahre später wieder herein
zubekommen. Diesbezüglich hat das Gericht festgestellt, 
dass es sich ein privater Kapitalgeber, der eine von lang
fristigen Rentabilitätsgesichtspunkten geleitete umfas
sende oder sektorale Strukturpolitik verfolgt, vernünfti
gerweise nicht erlauben kann, nach Jahren ununterbro
chener Verluste eine Kapitalzuführung vorzunehmen, die 
im Zusammenhang mit dem Verkauf des Unternehmens 
steht, was ihm selbst längerfristig jede Gewinnaussicht 
nimmt ( 24 ).
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( 23 ) Urteile in der Rechtssache C-482/99, bereits zitiert, Randnr. 71; in 
der Rechtssache T-16/96, Cityflyer Express/Kommission, Slg. 1998, 
II-757, Randnr. 76; in den verbundenen Rechtssachen T-228/99 bis 
T-233/99, Westdeutsche Landesbank Girozentrale/Kommission, Slg. 
2003, II-435, Randnr. 246. 

( 24 ) Urteile in den verbundenen Rechtssachen T-129/95, T-2/96 und 
T-97/96, Neue Maxhütte Stahlwerke/Kommission, Slg. II-17, 
Randnr. 124; in den verbundenen Rechtssachen C-278/92, 
C-279/92 und 280/92, Spanien/Kommission, bereits zitiert, 
Randnr. 26.



(150) Die belgischen Behörden fügen hinzu, dass die Umstruk
turierung und anschließende Privatisierung die Möglich
keit bieten werde, die Investitionen durch die Miete, die 
für die Gebäude der Fischauktion verlangt werde, wieder 
hereinzuholen. 

(151) Dieses Argument überzeugt jedoch auch nicht. Dem Fi
nanzplan war zu entnehmen, dass die Stadt in den nächs
ten acht Jahren 121 603 000 BEF Verlust erleiden würde 
(zusätzlich zu den in der Vergangenheit aufgelaufenen 
Verlusten), bevor es ihr möglich wäre, einen Teil der 
2001 beschlossenen Kapitalzuführung von 250 Mio. 
BEF zurückbekommen. Die Kommission stellt fest, dass 
die Stadt schon 2002 hätte beschließen können, die Ge
bäude der Fischauktion an Dritte zu vermieten. Damit 
wäre es der Stadt möglich gewesen, bereits ab 2002 
den Großteil des vor der Umstrukturierung für die Fisch
auktion Ostende ausgegebenen Geldes wieder herein
zubekommen oder zumindest die finanzielle Belastung 
durch die Rückzahlung der Bankkredite abzudecken, statt 
ein — insbesondere angesichts der schlechten betriebs
wirtschaftlichen Ergebnisse der Fischauktion in der Ver
gangenheit — sehr hohes Risiko einzugehen, dass sich 
die Höhe der Verluste, die zu einem späteren Zeitpunkt 
wieder hereinzuholen wären, noch vergrößerte. 

(152) Die belgischen Behörden betonen weiter, dass die Ent
scheidung zur Umstrukturierung der Fischauktion nicht 
leichtfertig getroffen worden sei, da die Entscheidung zu
nächst von der für die Stadt zuständigen Gemeindeauf
sichtsbehörde (toezichtautoriteit) zurückgewiesen worden 
sei, weil nicht genügend Aussicht bestand, dass die Fisch
auktion existenzfähig sein würde. Tatsächlich geht aus 
den der Kommission vorgelegten Unterlagen hervor, 
dass die Entscheidung zur Umstrukturierung der Fisch
auktion zunächst zurückgewiesen wurde, da nach einem 
ersten Finanzplan nach fünf Jahren mit kumulierten Ver
lusten in Höhe von 190 Mio. BEF zu rechnen war. 

(153) Hierdurch erscheint die Entscheidung jedoch keineswegs 
vernünftiger, vielmehr wird deutlich, dass der Absicht, die 
Fischauktion umzustrukturieren und mit zusätzlichem fri
schem Kapital zu versorgen, noch nicht einmal die Über
legung zugrunde lag, dass sie nach einer gewissen Zeit 
wieder rentabel würde. Zudem erscheint dadurch der 
zweite Finanzplan noch weniger vollständig und zuver
lässig, da keine Erklärung dafür gegeben wird, wie es 
möglich war, im ersten und im zweiten Finanzplan zu 
derart unterschiedlichen Ergebnissen zu gelangen. Somit 
wäre es sogar noch unwahrscheinlicher, dass ein privater 
Kapitalgeber sich dafür entschieden hätte, unter den glei
chen Umständen zusätzliche 250 Mio. BEF in die Fisch
auktion zu investieren. 

(154) Daher gelangt die Kommission zu dem Schluss, dass sich 
ein gewöhnlicher privater Kapitalgeber unter den gleichen 
Umständen nicht dafür entschieden hätte, 250 Mio. BEF 
in die Fischauktion zu investieren. Diese Sichtweise wird 

auch durch die der Kommission vorliegenden Unterlagen 
bestätigt. Aus ihnen geht hervor, dass der Entscheidung, 
die Fischauktion nicht zu liquidieren, sondern umzu
strukturieren unter anderem politische und soziale Über
legungen dahingehend zu Grunde lagen, dass die Um
strukturierung dabei helfen würde, Arbeitsplätze in der 
Stadt mit einer Arbeitslosenquote über 12 % zu erhal
ten ( 25 ) — ein Grund, der für einen privaten Kapitalgeber 
keine Rolle gespielt hätte ( 26 ). 

(155) Folglich erhält AGVO durch diese Maßnahmen einen 
Vorteil gegenüber ihren Konkurrenten, wodurch das Un
ternehmen im Sinne von Artikel 107 Absatz 1 AEUV 
begünstigt wird. 

10.1.2.1.2. Gelände und Gebäude 

(156) Gemäß Artikel 30 ihrer Satzung wird AGVO seit ihrer 
Gründung das alleinige Recht zur kostenlosen Nutzung 
von Gelände und Gebäuden des Fischereihafens Ostende 
gewährt. 

(157) Im Jahr 2004 wurden verschiedene Gebäude und Infra
struktureinrichtungen im Fischereihafen Ostende mit ei
ner Gesamtfläche von 57 500 m 2 (nach den damaligen 
Unterlagen der Stadt) durch Übertragung in das uneinge
schränkte Eigentum von AGVO übergeführt. Gemäß den 
Unterlagen der Stadt entsprach dieses Eigentum zum da
maligen Zeitpunkt einem Buchwert von 14 891 524 
EUR. Der Kommission liegen keine Angaben vor, die es 
ihr ermöglichen würden, den Marktwert der Immobilien 
zum Zeitpunkt der Übertragung an AGVO zu bestim
men. 

(158) Die belgischen Behörden machen geltend, dass die Ent
scheidung, das Eigentumsrecht an den Immobilien AGVO 
zu übertragen, keinesfalls als staatliche Beihilfe angesehen 
werden könne, da es sich — da AGVO keine kommer
zielle Tätigkeit ausübe — lediglich um die Übertragung 
von Immobilien zwischen zwei Behörden handele.
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( 25 ) Antwortschreiben der belgischen Behörden vom 19. Oktober 2006, 
S. 2: „De Stad koos voor deze laatste oplossing: […] — de locale 
economie rondom de vismijn scheepsherstel, scheepsbenodigheden, 
opslag- en diepvriesbedrijven, ijsfabrieken, groot- en kleinhandels, 
toerisme …) bleef behouden, wat in de naweeën van de sluiting 
(1997) van de plaatselijke (verlieslatende) Regie der Maritiem Trans
port (verlies van 1 700 arbeidsplaatsen) een belangrijke considerans 
was binnen een Stad met meer dan 12 % werkloosheid“. Antwort
schreiben der belgischen Behörden vom 19. Oktober 2006, S. 6: 
„Dit belet niet at de gedelegeerd bestuurder van een bedrijf dat voor 
100 % gehouden wordt door een lokale overheid ook oog heeft 
voor de maatschappelijke en sociale rol die de vismijn van Oos
tende binnen de regio kan vervullen en die de Stad anno 2001 
heeft gemotiveerd om niet radicaal tot sluiting over te gaan.“ 

( 26 ) Urteile in den verbundenen Rechtssachen C-328/99 und C-399/00, 
bereits zitiert, Randnr. 44; in der Rechtssache C-303/88 Italien/ 
Kommission, bereits zitiert, Randnr. 18 ff.



(159) Jedoch ist AGVO — wie unter Ziffer 10.1.1 nachgewie
sen — direkt und über ihre Tochterunternehmen indirekt 
an kommerziellen Tätigkeiten beteiligt und ist daher als 
Unternehmen zu betrachten. Die Entscheidung, das Ei
gentumsrecht an den Immobilien an AGVO zu übertra
gen, kann daher nicht als reine Übertragung von Immo
bilien von einer Behörde an eine andere angesehen, ins
besondere nicht aus dem Grund, weil die betreffenden 
Immobilien überwiegend für die betreffenden Wirt
schaftstätigkeiten genutzt werden (Vermietungsdienstleis
tungen, Betrieb der Fischauktion, Betrieb des Fischereiha
fens). 

(160) Die Kommission vertritt die Auffassung, dass ein ge
wöhnlicher privater Wirtschaftsteilnehmer nicht in die 
Übertragung von Eigentumsrechten an Gebäuden von 
solchem Wert eingewilligt hätte, ohne hierfür einen an
gemessenen Preis zu erzielen. 

(161) Die belgischen Behörden gaben an, dass sich die Gebäude 
in sehr schlechtem Zustand befänden und der Buchwert 
der Gebäude daher zu hoch angesetzt sei. Außerdem 
argumentierte Belgien, dass die von AGVO zu tragenden 
Renovierungskosten so hoch seien, dass die Eigentums
übertragung als ein „Nullsummenspiel“ angesehen werden 
könne. 

(162) Allerdings haben die belgischen Behörden gegenüber der 
Kommission keinen Nachweis dafür erbracht, dass der 
Buchwert der in Rede stehenden Vermögenswerte zu 
hoch angesetzt worden war, und der Kommission liegen 
auch keine Belege vor, aus denen hervorgeht, dass die 
Renovierungskosten dem tatsächlichen Wert der Eigen
tumsrechte an den betreffenden Gebäuden entsprechen 
würden. 

(163) Vielmehr geht aus den der Kommission vorliegenden In
formationen hervor, dass die Argumentation der belgi
schen Behörden nicht akzeptiert werden kann. 

(164) Als Erstes ist darauf hinzuweisen, dass AGVO vor der 
Eigentumsübertragung und nach ihrer Gründung das al
leinige Recht zur kostenlosen Nutzung von Gelände und 
Gebäuden des Fischereihafens, einschließlich der Fisch
auktion, gewährt worden war. Die Satzung von AGVO 
enthält keine spezielle Verpflichtung hinsichtlich von 
AGVO zwingend vorzunehmender Renovierungsarbeiten. 
Gemäß Artikel 3 der Satzung ist AGVO berechtigt, auf 
eigenen Wunsch hin Instandhaltungs-, Reparatur- und 
Modernisierungsarbeiten an den Gebäuden durchzufüh
ren ( 27 ); jedoch enthält die Satzung keine Bestimmung, 
die AGVO zur Renovierung bestimmter Gebäude ver
pflichten würde. 

(165) AGVO stehen daher seit ihrer Gründung Gelände und 
Gebäude des Fischereihafens zur Verfügung, ohne dass 
hierfür Miete oder eine sonstige Vergütung zu entrichten 
wäre. Ein privater Wirtschaftsteilnehmer hätte der Ertei
lung alleiniger Nutzungsrechte an ein Unternehmen ohne 
angemessene Vergütung nicht zugestimmt. 

(166) Auch die Urkunde zur Übertragung durch Zuführung 
von Grundbesitz vom 30. Dezember 2004, durch welche 
die Eigentumsrechte an den Gebäuden von der Stadt auf 
AGVO übergingen, enthält für AGVO keine besonderen 
Bedingungen oder Verpflichtungen hinsichtlich bestimm
ter Renovierungsarbeiten. Vielmehr handelt es sich um 
eine Urkunde allgemeiner Art, mit der die Stadt AGVO 
alle Rechte und Pflichten hinsichtlich der betroffenen Ge
bäude übereignet. Die AGVO übertragenen Verantwort
lichkeiten sind dabei offenbar nicht so geartet, dass sie es 
rechtfertigen würden, dass für die Übernahme der Eigen
tumsrechte an den Gebäuden keine Bezahlung gefordert 
wird. 

(167) Darüber hinaus ist unstrittig, dass AGVO auch berechtigt 
ist, die Gebäude zur Vermietung anzubieten oder Kon
zessionsrechte zu erteilen. Zumindest ein Teil der Ge
bäude ist von kommerziellem Wert. Die belgischen Be
hörden haben eingeräumt, dass die Gebäude teils an öf
fentliche und halböffentliche Einrichtungen und teils für 
private Zwecke vermietet wurden (siehe Erwägungsgrund 
46). 

(168) Schließlich stellt die Kommission fest, dass AGVO im 
Zusammenhang mit den besagten Renovierungskosten 
ein weiterer Vorteil gewährt wurde. Die belgischen Be
hörden haben der Kommission eine Aufstellung der Ga
rantien vorgelegt, die kostenlos für bestimmte Kredite 
übernommen wurden. Aus der der Kommission überge
benen Aufstellung geht hervor, dass einige der Kredite, 
für die Garantien gewährt wurden, zur Finanzierung der 
Renovierungskosten bestimmt waren. Somit war AGVO 
nicht nur nicht zu Renovierungsarbeiten verpflichtet, viel
mehr wurden zusätzlich die Kosten zumindest eines Teils 
der von AGVO durchgeführten Renovierungsarbeiten 
durch diese Garantien gemindert. Auch aus diesem 
Grund kann die Argumentation, dass die kostenlose Ei
gentumsübertragung als eine Art „Ausgleich“ für beson
ders hohe Renovierungskosten erfolgt sei, zu deren 
Durchführung AGVO verpflichtet war, nicht akzeptiert 
werden. 

(169) Selbst wenn die Renovierungskosten als besonders hoch 
angesehen werden könnten und eine Art Vergütung für 
die Übertragung der Eigentumsrechte an den Gebäuden 
darstellen, was von den belgischen Behörden nicht nach
gewiesen worden ist, so wäre doch die Tatsache, dass 
AGVO bereits bei der Gründung das alleinige Recht zur 
kostenlosen Nutzung von Gelände und Gebäuden des
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( 27 ) „Het AG Vismijn Oostende beslist vrij over het aanleggen, het 
bouwen, het onderhouden, het herstellen, het verbeteren, het bedie
nen, het zelf exploiteren en het aan derden ter beschikking stellen 
van roerende en onroerende goederen.“



Fischereihafens Ostende gewährt wurde, als staatliche Bei
hilfe anzusehen. Tatsächlich muss die Frage, ob die Stadt 
sich wie ein gewöhnlicher privater Kapitalgeber verhalten 
hat, anhand der Faktenlage zum Zeitpunkt der Entschei
dung geprüft werden ( 28 ). Im vorliegenden Fall muss der 
Stadt zu dem Zeitpunkt, zu dem die Entscheidung ge
troffen wurde, bekannt gewesen sein, dass sie AGVO 
einen Vorteil gewährte, da unter Ziffer 11 des von 
HAMA Consult NV am 9. November 2001 erstellten 
Geschäftsplans ausdrücklich erwähnt wird, dass die Fisch
auktion kurz zuvor modernisiert wurde und dass in den 
nächsten 10 Jahren mit bedeutenden Investitionen nicht 
zu rechnen sei. 

(170) Zudem sollte entsprechend der Mitteilung der Kommis
sion betreffend Elemente staatlicher Beihilfe bei Verkäu
fen von Bauten oder Grundstücken durch die öffentliche 
Hand ( 29 ) der Verkauf gewöhnlich entweder durch ein 
bindungsfreies Bieteverfahren oder auf der Grundlage ei
nes unabhängigen Gutachtens erfolgen, damit die Über
tragung der Eigentumsrechte an Gebäuden im Besitz der 
öffentlichen Hand als dem Marktwert entsprechend be
trachtet werden kann. Keines dieser beiden Verfahren 
wurde angewandt. Ein Gutachten über den Gebäudewert 
und die angemessene Vergütung für das AGVO gewährte 
Recht zur alleinigen Nutzung und später die Eigentums
übertragung wäre im vorliegenden Fall umso dringender 
notwendig gewesen, als die belgischen Behörden der Auf
fassung waren, dass der Buchwert nicht dem tatsäch
lichen Wert entsprach. 

(171) Folglich hat es den Anschein, also ob es sich bei der 
kostenlosen Überlassung und der nachfolgenden Zufüh
rung der Gebäude durch die Stadt an AGVO um einen 
Vorgang handelt, der nicht als den üblichen Wirtschafts
standards, die ein gewöhnlicher privater Kapitalgeber an
gewandt hätte, entsprechend angesehen werden kann. 

(172) Die belgischen Behörden vertreten den Standpunkt, dass 
sich durch die Rückübertragung der Eigentumsrechte an 
die Stadt (ohne Ausgleich) die Frage der staatlichen Bei
hilfe erledigt habe. 

(173) Die Kommission kann sich diesem Standpunkt nicht an
schließen. 

(174) Die Kommission möchte darauf hinweisen, dass die Tat
sache, dass die Eigentumsrechte der Stadt zurückübertra
gen wurden, keine Auswirkung auf die Tatsache hat, dass 
AGVO von 2002 bis 2009 kostenlos in den Genuss des 
Vorteils des alleinigen Rechts zur Nutzung der betroffe
nen Gebäude kam — zum einen auf der Grundlage von 
Artikel 30 der Satzung von AGVO und zum anderen auf 
der Grundlage der Urkunde zur Übertragung der Eigen
tumsrechte vom 30. Dezember 2004. Insbesondere ist 

nicht sicher, dass der Wert des Grundbesitzes in der 
Form, in der dieser unlängst zurückübertragen wurde, 
zumindest dem Wert der im vorhergehenden Satz er
wähnten Vorteile zuzüglich der Zinsen entspricht, die 
nach den Vorschriften über rechtswidrige und mit dem 
Binnenmarkt unvereinbare staatliche Beihilfen, die zu
rückzufordern sind. 

(175) Darüber hinaus ist die Kommission der Auffassung, dass 
AGVO insoweit, als AGVO den Grundbesitz nach der 
Übertragung der Eigentumsrechte weiterhin kostenlos 
oder gegen eine Gebühr unter dem Marktpreis nutzen 
würde, weiterhin von staatlicher Beihilfe profitieren 
würde ( 30 ). 

10.1.2.1.3. Kostenlose Kreditgarantien 

(176) Gemäß Ziffer 2.1.1 der Mitteilung der Kommission über 
die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf 
staatliche Beihilfen in Form von Haftungsverpflichtungen 
und Bürgschaften (nachstehend „Mitteilung über Bürg
schaften“) ( 31 ) ist eine staatliche Garantie dann als Vorteil 
für ein bestimmtes Unternehmen zu werten, wenn es den 
Kreditnehmer in die Lage versetzt, Gelder zu günstigeren 
finanziellen Konditionen aufzunehmen, als normalerweise 
auf den Finanzmärkten verfügbar, ohne dass hierfür eine 
marktgerechte Prämie gezahlt wird. Um die üblichen 
Marktbedingungen festzustellen, müsste das Verhalten 
der Stadt mit dem eines privaten Gläubigers verglichen 
werden, der in der Absicht handelt, einen angemessenen 
Gewinn zu erzielen ( 32 ). 

(177) Die Mitteilung über Bürgschaften enthält einige Angaben 
dazu, wie eine Garantie im Rahmen der Vorschriften für 
staatliche Beihilfen zu beurteilen ist. Insbesondere heißt 
es dort, dass eine Garantie bestimmte Voraussetzungen 
erfüllen muss, damit sie nicht als staatliche Beihilfe be
trachtet wird. 

(178) Einige dieser Voraussetzungen werfen im vorliegenden 
Fall Probleme auf. Für die Garantien wurde nicht der 
Marktpreis entrichtet, da sie kostenlos gewährt wurden. 

(179) Zudem deckten die Garantien — da sie den gesamten 
Kreditbetrag abdeckten — mehr als 80 % des ausstehen
den Kreditbetrags ab. Hierdurch wird der erlangte Vorteil 
verstärkt, da im Falle einer 100 %igen staatlichen Garan
tie für den Kreditgeber kein Anreiz besteht, die Bonität 
von AGVO ordnungsgemäß zu bewerten und damit die 
finanziellen Konditionen der Kreditvergabe entsprechend 
dem Risikoprofil von AGVO festzulegen ( 33 ).
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( 28 ) Urteile in der Rechtssache C-482/99, bereits zitiert, Randnr. 71; in 
der Rechtssache T-16/96, bereits zitiert, Randnr. 76; in den ver
bundenen Rechtssachen T-228/99 und T-233/99, bereits zitiert, 
Randnr. 246. 

( 29 ) ABl. C 209 vom 10.7.1997, S. 3. 

( 30 ) Der verfügende Teil dieses Beschlusses wird daher auch den mög
lichen Fall einschließen, dass der Grundbesitz AGVO derzeit gegen 
Entgelt, jedoch zu einem unter dem Marktpreis liegenden Satz zur 
Verfügung gestellt wird. 

( 31 ) ABl. C 71 vom 11.3.2000, S. 14. 
( 32 ) Urteile in der Rechtssache C-342/96 Königreich Spanien/Kommis

sion, Slg. 1999, I-2459; in der Rechtssache C-256/97 DTM Trans
ports, Slg. 1999, I-3913, und in der Rechtssache T-152/99, 
HAMSA/Kommission, bereits zitiert. 

( 33 ) Ziffer 3.4 der Mitteilung über Bürgschaften.



(180) Somit steht fest, dass diese Garantien es AGVO ermög
lichten, Kredite zu besseren finanziellen Konditionen auf
zunehmen als auf den Finanzmärkten üblicherweise ver
fügbar ( 34 ) — insbesondere im Lichte der schlechten und 
häufig negativen Geschäftsergebnisse von AGVO und ih
ren Tochterunternehmen. 

(181) Die belgischen Behörden machen geltend, dass es üblich 
sei, dass Anteilseigner den Unternehmen, die sie kontrol
lierten, kostenlose Garantien gewährten. Diese Aussage 
wird jedoch nicht durch Beweise oder Beispiele unter
mauert. Darüber hinaus ist es besonders schwierig, diese 
Verhaltensweise mit dem Verhalten eines privaten Gläu
bigers zur Deckung zu bringen. 

(182) Tatsächlich ist die Entscheidung der Stadt, gegenüber Fi
nanzinstituten kostenlos Garantien für Kredite an AGVO 
zu leisten, unter den auf den Finanzmärkten üblichen 
Bedingungen besonders ungewöhnlich. Unter normalen 
Bedingungen müsste für eine derartige Garantie eine an
gemessene Prämie entrichtet werden, die sich nach den 
mit der Garantie verbundenen Risiken richtet ( 35 ), und 
zwar selbst dann, wenn der Garantiegeber eine Mehr
heitsbeteiligung an dem Unternehmen hält, aufgrund de
ren er das Unternehmen kontrolliert ( 36 ). Außerdem 
würde ein gewöhnlicher privater Gläubiger, der Garantien 
leistet, vorher gewisse Sicherheiten verlangen und vorab 
die Konditionen des Kredits, das damit verbundene Risiko 
usw. abklären, wohingegen aus den von Belgien vorgeleg
ten Informationen hervorgeht, dass dies nicht der Fall 
war ( 37 ). Umso problematischer ist dies im vorliegenden 
Fall angesichts der finanziellen Lage der Fischauktion, die 
in den zurückliegenden Jahren wiederholt schwere Ver
luste erlitten hat und die auf einem heftig umkämpften, 
schrumpfenden Markt tätig ist ( 38 ). 

(183) Wie in Erwägungsgrund 259 ausführlicher dargestellt, 
musste AGVO als ein Unternehmen in finanziellen 
Schwierigkeiten im Sinne der Rettungs- 
und Umstrukturierungsleitlinien von 1999 betrachtet 
werden. Nach Maßgabe bewährter Verfahrenspraxis be
steht bei Garantien, die Unternehmen in finanziellen 
Schwierigkeiten gewährt werden, die Wahrscheinlichkeit, 
dass es sich dabei um staatliche Beihilfe handelt ( 39 ). 

(184) Die belgischen Behörden argumentieren, dass die Garan
tien für Kredite für Renovierungsarbeiten an den an öf
fentliche und halböffentliche Einrichtungen vermieteten 
Gebäuden gewährt wurden. Sie ergänzen, da dies Teil 
der Aufgaben von allgemeinem Interesse von AGVO 
sei, müssten die Garantien als Beteiligung an diesen Auf
gaben von allgemeinem Interesse betrachtet werden und 
könnten daher nicht als staatliche Beihilfe gelten. 

(185) Zunächst ist festzuhalten, dass nicht sicher ist, dass die 
Kredite, für die Garantien gewährt wurden, tatsächlich für 
den vorgesehenen Zweck verwendet wurden. Selbst wenn 
zutrifft, dass die der Kommission übermittelten Informa
tionen tendenziell darauf schließen lassen, dass die Stadt 
die Garantien aufgrund der Absicht von AGVO gewährte, 
die Kredite zur Finanzierung von Renovierungsarbeiten 
zu verwenden, so hat die Stadt die kostenlosen Garantien 
offenbar doch nicht an die Durchführung der Renovie
rungsarbeiten geknüpft, noch hat die Stadt die kostenlo
sen Garantien zurückgezogen oder eine Vergütung gefor
dert, als später festgestellt wurde, dass die Kredite tatsäch
lich für andere Zwecke verwendet wurden. 

(186) Die belgischen Behörden haben erklärt, dass es vor
gekommen sei, dass die Kredite für andere Zwecke als 
die angekündigte Zielsetzung verwendet wurden. So 
wurde beispielsweise ein Fortis-Kredit, der ursprünglich 
zur Finanzierung des Erwerbs von Anteilen an PAKHUI
ZEN bestimmt gewesen war, letztlich nicht für diesen 
Zweck, sondern offenbar für Renovierungsarbeiten ver
wendet. 

(187) Darüber hinaus haben die belgischen Behörden einge
räumt, dass der Kredit über 550 000 EUR der ING-Bank, 
der ursprünglich für Renovierungsarbeiten bestimmt ge
wesen sei, letztlich zur Unterstützung von EVO einge
setzt wurde. Es ist unstrittig, dass die kostenlose Garantie 
für diesen Kredit nicht als Beitrag zu den Renovierungs
aufgaben betrachtet werden kann. Mit anderen Worten: 
Es kann nicht behauptet werden, dass sich die Stadt wie 
ein gewöhnlicher privater Garantiegeber verhalten hätte 
(auch nicht wie ein Garantiegeber, der das betroffene 
Unternehmen kontrolliert), der nämlich zunächst geprüft 
hätte, ob der Kredit zu dessen Deckung die Garantie 
vorgesehen wäre, aller Wahrscheinlichkeit nach zurück
gezahlt würde, und anschließend überprüft hätte, ob der 
Kredit tatsächlich strikt für das Vorhaben verwendet 
wurde, für das er ursprünglich vorgesehen war. 

(188) Was die besicherten Kredite angeht, die tatsächlich (ganz 
oder teilweise) zur Finanzierung von Renovierungsarbei
ten verwendet wurden, muss daran erinnert werden, dass 
es sich bei der Vermietungstätigkeit von AGVO um eine 
Wirtschaftstätigkeit handelt und dass die Gewährung ei
ner kostenlosen Garantie AGVO auf dem Vermietungs
markt begünstigt. Außerdem verbessert die kostenlose 
Garantie die allgemeine Finanzlage von AGVO, da 
AGVO dadurch die Möglichkeit erhält, die Mittel, die 
AGVO unter normalen Umständen für die Zahlung der 
Prämie hätte aufwenden müssen, für andere Zwecke als 
die Renovierung der an öffentliche und halböffentliche 
Einrichtungen vermieteten Gebäude zu verwenden.
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( 34 ) Entscheidung C 5/03 (ex NN 115/02) vom 21. Januar 2003 — 
Beihilfe zugunsten von MobilCom AG (ABl. C 80 vom 3.4.2003, 
S. 5). 

( 35 ) Urteil in den verbundenen Rechtssachen T-204/97 und T-270/97, 
EPAC/Kommission, Slg. 2000, II-2267, Randnr. 82. 

( 36 ) Als Beispiel für einen Fall, der eine vom Mutterunternehmen geleis
tete Garantie betraf, siehe die von CDC für deren Tochter CDC IXIS 
geleistete Bürgschaft, Entscheidung vom 21. Januar 2003 und 
30. April 2003 über die Beihilfe E 50/01 (ABl. C 154 vom 
2.7.2003, S. 13). Die Bürgschaft war zwar vergütet worden, jedoch 
nicht zu Marktbedingungen; daher wurde festgestellt, dass sie eine 
Beihilfe beinhaltete. 

( 37 ) Die belgischen Behörden haben zugegeben, dass der Stadt noch 
nicht einmal Kopien aller Vertragsunterlagen im Zusammenhang 
mit dem Kredit und der Bürgschaft vorliegen, siehe Anlage B 
zum Schreiben vom 27. November 2007. 

( 38 ) Urteil in der Rechtssache C-334/99, Deutschland/Kommission, be
reits zitiert, Randnr. 138; Entscheidung 1999/720/EG, EGKS vom 
8. Juli 1999 — Beihilfe zugunsten der Gröditzer Stahlwerke (ABl. 
L 292 vom 13.11.1999, S. 27, Erwägungsgrund 45). 

( 39 ) Siehe beispielsweise Ziffer 17 der Rettungs- und Umstrukturierungs
leitlinien von 1999.



(189) Und nicht zuletzt wären selbst dann, wenn akzeptiert 
würde, dass die Vermietung von Gebäuden an öffentliche 
und halböffentliche Einrichtungen als Dienstleistung von 
allgemeinem wirtschaftlichem Interesse angesehen wer
den könnte, mit der AGVO betraut wurde, die in der 
Rechtssache Altmark genannten Voraussetzungen nicht 
erfüllt, so dass der Schluss gezogen werden muss, dass 
die kostenlosen Garantien eine staatliche Beihilfe im 
Sinne von Artikel 107 Absatz 1 AEUV darstellen. 

(190) In seinem Urteil in der Rechtssache Altmark führte der 
Gerichtshof an, dass der Ausgleich für die Erbringung 
von Dienstleistungen von allgemeinem Interesse dann 
nicht als staatliche Beihilfe im Sinne von Artikel 107 
Absatz 1 AEUV zu qualifizieren ist, wenn die folgenden 
kumulativen Voraussetzungen erfüllt sind: „Erstens muss 
das begünstigte Unternehmen tatsächlich mit der Erfül
lung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen betraut sein, 
und diese Verpflichtungen müssen klar definiert sein […]; 
Zweitens sind die Parameter, anhand deren der Ausgleich 
berechnet wird, zuvor objektiv und transparent aufzustel
len […]; Drittens darf der Ausgleich nicht über das hi
nausgehen, was erforderlich sei, um die Kosten der Er
füllung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen unter 
Berücksichtigung der dabei erzielten Einnahmen und ei
nes angemessenen Gewinns […] ganz oder teilweise zu 
decken. Wenn viertens die Wahl des Unternehmens, das 
mit der Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen 
betraut werden soll, im konkreten Fall nicht im Rahmen 
eines Verfahrens zur Vergabe öffentlicher Aufträge er
folgt, das die Auswahl desjenigen Bewerbers ermöglicht, 
der diese Dienste zu den geringsten Kosten für die All
gemeinheit erbringen kann, so ist die Höhe des erforder
lichen Ausgleichs auf der Grundlage einer Analyse der 
Kosten zu bestimmen, die ein durchschnittliches, gut ge
führtes (und angemessen ausgestattetes) Unternehmen 
(des gleichen Sektors) […] bei der Erfüllung der betref
fenden Verpflichtungen hätte, wobei die dabei erzielten 
Einnahmen und ein angemessener Gewinn aus der Erfül
lung dieser Verpflichtungen zu berücksichtigen sind.“ 

(191) Diese Voraussetzungen sind im vorliegenden Fall nicht 
erfüllt. Abgesehen davon, dass strittig ist, ob AGVO im 
Zusammenhang mit der Vermietung von Gebäuden an 
öffentliche und halböffentliche Einrichtungen mit ge
meinwirtschaftlichen Verpflichtungen betraut wurde, 
stellt die Kommission fest, dass die belgischen Behörden 
ausdrücklich bestätigt haben, dass für den Ausgleich 
keine Parameter festgelegt wurden. Zudem hat sich 
AGVO nicht für ein Buchführungssystem mit getrennten 
Konten entschieden, so dass ein überhöhter Ausgleich 
und Quersubventionen zwischen den verschiedenen Tä
tigkeiten von AGVO durch nichts verhindert werden. 
Außerdem wurde AGVO nicht im Rahmen eines Verfah
rens zur Vergabe öffentlicher Aufträge ausgewählt, und 
die belgischen Behörden haben nicht nachgewiesen, dass 
die Dienstleistungen zu den geringsten Kosten für die 
Allgemeinheit erbracht werden. 

10.1.2.1.4. Abgaben 

(192) Die Stadt ermächtigte AGVO, die kommunalen Abgaben 
für die Benutzung des Fischereihafens und der Auktion 
festzustellen und zu erheben. 

(193) Bei den auf diesem Wege von AGVO erhobenen Abga
ben handelt es sich offenbar um Mittel, die dem Staat zur 
Verfügung stehen und die zum Teil ( 40 ) an AGVO über
tragen wurden. Außerdem handelt es sich dabei um einen 
Vorteil, der AGVO üblicherweise nicht gewährt würde 
und durch welchen daher dieses Unternehmen im Sinne 
von Artikel 107 Absatz 1 AEUV begünstigt wird. 

(194) Im vorliegenden Fall haben die belgischen Behörden an
gegeben, dass die Erhebung der Abgabe Teil eines Aus
gleichs sei bzw. den Ausgleich darstelle für die Aufgaben 
von allgemeinem Interesse, mit denen AGVO betraut sei, 
insbesondere für die Aufgabe des Betriebs des Fischerei
hafens. Belgien macht geltend, dass die Übertragung der 
Aufgaben und des Rechts zur Erhebung der Abgaben als 
reine Zuweisung von Aufgaben innerhalb des Staates an
zusehen und nicht als staatliche Beihilfe zu qualifizieren 
sei. 

(195) Allerdings ist — wie bereits unter Ziffer 10.1.1 dieses 
Beschlusses nachgewiesen — AGVO als ein Unternehmen 
im Sinne von Artikel 107 Absatz 1 AEUV zu qualifizie
ren, was von den belgischen Behörden in ihrem Schrei
ben vom 27. November 2009 auch eingeräumt wurde. 
Wie in Erwägungsgrund 124 erläutert, stellt der Betrieb 
des Fischereihafens eine Wirtschaftstätigkeit dar. 

(196) Die Kommission hat untersucht, ob das Recht, die Ab
gaben zu erheben und den Erlös zu verwenden, als Aus
gleich für Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftli
chem Interesse gewertet werden könnte und ob die in der 
Rechtsprechung in der Rechtssache Altmark genannten 
kumulativen Voraussetzungen erfüllt waren. 

(197) Wie bereits in Erwägungsgrund 191 festgestellt, sind 
diese Voraussetzungen jedoch nicht erfüllt, da beispiels
weise keine Parameter für den Ausgleich festgelegt wur
den. 

(198) Schließlich bleibt selbst dann, wenn akzeptiert würde, 
dass das Recht, Abgaben zu erheben und den Erlös da
raus zu verwenden, als Ausgleich/Vergütung für Auf
gaben von allgemeinem (nicht wirtschaftlichem) Interesse 
betrachtet werden sollte, festzuhalten, dass AGVO auch 
kommerzielle Tätigkeiten ausübt, was von den belgischen 
Behörden ausdrücklich bestätigt wurde. Da die belgischen 
Behörden auch eingeräumt haben, dass AGVO keine ge
trennten Konten führte und dass es nicht möglich sei, 
Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit den 
nicht kommerziellen Aufgaben von AGVO getrennt zu 
bestimmen, können Quersubventionen nicht ausgeschlos
sen werden, und die Steuern sind als Vorteil anzusehen.
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( 40 ) Belgien hat mehrfach betont, dass sich die Stadt das Recht vor
behalten habe, Abgaben für die Benutzung der Slipanlagen und 
der Hafenschleusen festzustellen und zu erheben.



10.1.2.1.5. Schlussfolgerung 

(199) Unter Berücksichtigung der vorstehenden Erwägungs
gründe wurde AGVO durch die unter den Ziffern 
10.1.2.1.1 bis 10.1.2.1.4 genannten Maßnahmen ein 
Vorteil im Sinne von Artikel 107 Absatz 1 AEUV ge
währt. 

10.1.2.2. Vorteilsgewährung zugunsten von EVO 

(200) Die Kommission vertritt die Auffassung, dass EVO eine 
Beihilfe gewährt wurde, und zwar zum einen unmittelbar 
von der Stadt in Form kostenloser Garantien für Kredite 
von Privatbanken und zum anderen mittelbar durch 
AGVO, indem EVO gestattet wurde, kostenlos 13 600 
m 2 Gebäudeflächen zu nutzen, indem kostenlose Garan
tien für Kredite von Privatbanken gewährt wurden und 
indem EVO ein Anfangskapital und Kapitalaufstockungen 
zur Verfügung gestellt wurden. 

10.1.2.2.1. Kostenlose Kreditgarantien 

(201) Hinsichtlich der von der Stadt und von AGVO gewährten 
Garantien stellt die Kommission fest, dass für die Garan
tien nicht der Marktpreis gezahlt wurde, da die Garantien 
völlig kostenlos gewährt wurden. Darüber decken die 
Garantien mehr als 80 % des ausstehenden Kreditbetrags 
ab. 

(202) Die belgischen Behörden machen geltend, dass es üblich 
sei, dass Anteilseigner, die eine Kontrollbeteiligung an 
einem Unternehmen halten, Garantien zugunsten des 
von ihnen kontrollierten Unternehmens kostenlos ge
währten. Diese Aussage wurde jedoch nicht durch Be
weise belegt. Sie ist zudem nur schwerlich mit der Ver
haltensweise eines privaten Kapitalgebers in Einklang zu 
bringen. In einer gewöhnlichen Lage müsste für eine der
artige Garantie eine angemessene Prämie gezahlt werden, 
die sich nach den mit der Garantie verbundenen Risiken 
richtet ( 41 ), und zwar selbst dann, wenn es sich bei dem 
Garantiegeber um ein Mutterunternehmen handelt ( 42 ). 
Zudem hat das Gericht bereits entschieden, dass kom
merzielle Aktivitäten auch innerhalb einer aus Unterneh
men der öffentlichen Hand bestehenden Gruppe zu üb
lichen Marktbedingungen vergütet werden müssen ( 43 ). 

(203) Weiter ist festzustellen, dass — wie in Erwägungsgrund 
306 näher ausgeführt — EVO als ein Unternehmen in 
finanziellen Schwierigkeiten im Sinne der Rettungs- und 
Umstrukturierungsleitlinien von 1999 und der Leitlinien 
für staatliche Beihilfen zur Rettung und Umstrukturie
rung von Unternehmen in Schwierigkeiten von 2004 ( 44 ) 
(„Rettungs- und Umstrukturierungsleitlinien von 2004“) 

zu betrachten war. Die finanzielle Lage von EVO blieb 
während des gesamten Zeitraums von 2003 bis 2008 
schwierig. Ende 2003 war mehr als die Hälfte des ge
zeichneten Kapitals verschwunden, und diese Sachlage 
änderte sich in den folgenden Jahren trotz mehrerer Ka
pitalaufstockungen nicht. 

(204) Nach Maßgabe bewährter Verfahrenspraxis besteht bei 
Garantien, die Unternehmen in finanziellen Schwierigkei
ten gewährt werden, die Wahrscheinlichkeit, dass es sich 
dabei um staatliche Beihilfe handelt ( 45 ). 

(205) Die belgischen Behörden haben ergänzt, dass EVO ohne 
die kostenlose Garantie die Kredite nicht erhalten hätte. 
Nach Auffassung der Kommission zeigen dieses Einge
ständnis und die anhaltend schlechte finanzielle Lage 
von EVO, dass EVO die von Privatbanken aufgrund einer 
kostenlosen Garantie der Stadt (oder von AGVO) gewähr
ten Kredite ohne diese Garantie ebenfalls nicht erhalten 
hätte. Somit wurde EVO auch durch die Kreditgarantien 
ein Vorteil gewährt ( 46 ). 

(206) Schließlich machen die belgischen Behörden geltend, dass 
die Garantien als Teil des Umstrukturierungsplans für die 
Fischauktion anzusehen seien. 

(207) Die Kommission stellt hingegen fest, dass in dem Ge
schäftsplan weder die kostenlosen Garantien noch die 
Kapitalzuführungen, für die die Kredite offensichtlich ge
nutzt wurden, Erwähnung fanden. Zudem wurden die in 
Rede stehenden Kredite und Garantien (d. h. diejenigen, 
die tatsächlich in Anspruch genommen wurden) nicht 
2002 bei Gründung von EVO gewährt, sondern erst spä
ter, nämlich 2004 und 2005. Die Tatsache, dass mehrere 
Garantien gewährt wurden, zeigt auch, dass die Garantien 
auf Anfrage jedes Mal dann gewährt wurden, wenn gel
tend gemacht wurde, dass EVO eine Garantie benötige, 
um bei einem Kreditinstitut einen Kredit zu erhalten. Die 
Kommission stellt außerdem fest, dass einer der von For
tis gewährten Kredite, für die die Stadt eine Garantie 
leistete, tatsächlich dafür verwendet wurde, Schiffseignern 
Darlehen zu gewähren. Es fällt schwer, hierin einen Teil 
eines Plans zur Umstrukturierung oder gar eines Plans 
zur späteren Privatisierung der Fischauktion zu sehen. 

(208) Daher stellen nach Auffassung der Kommission die von 
der Stadt und AGVO zugunsten von EVO gewährten 
Garantien einen Vorteil im Sinne von Artikel 107 Absatz 
1 AEUV dar.
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( 41 ) Urteil in den verbundenen Rechtssachen T-204/97 und T-270/97 
EPAC/Kommission, bereits zitiert, Randnr. 82. 

( 42 ) Als Beispiel für einen Fall, der eine vom Mutterunternehmen geleis
tete Garantie betraf, siehe die von CDC für deren Tochter CDC IXIS 
geleistete Bürgschaft, Entscheidung vom 17. Januar 2003 über die 
Beihilfe 50/01. Die Bürgschaft war zwar vergütet worden, jedoch 
nicht zu Marktbedingungen, daher wurde festgestellt, dass sie eine 
Beihilfe beinhaltete. 

( 43 ) Urteil in der Rechtssache C-39/94, SFEI/La Poste, Slg. 1996, I-3547, 
Randnr. 61. 

( 44 ) ABl. C 244 vom 1.10.2004, S. 2. 

( 45 ) Siehe beispielsweise Ziffer 17 der Rettungs- und Umstrukturierungs
leitlinien von 1999. 

( 46 ) Entscheidung 96/563/EG — Jadekost (ABl. L 246 vom 27.9.1996), 
bestätigt im Urteil in der Rechtssache C-288/96, Deutschland/Kom
mission, Slg. 2000, I-8237, Randnr. 41.



10.1.2.2.2. Gebäude 

(209) Die belgischen Behörden haben argumentiert, dass bei 
der Entscheidung von AGVO, EVO das Recht zur kos
tenlosen Nutzung der Gebäude zu gewähren, davon aus
gegangen werden könne, dass sie den üblichen Markt
gepflogenheiten entspricht, die ein gewöhnlicher privater 
Kapitalgeber unter gleichen Voraussetzungen angewandt 
hätte. 

(210) Für die Kommission ist diese Aussage nicht akzeptabel, 
da sie bereits durch die Tatsache widerlegt wird, dass die 
belgischen Behörden angegeben haben, dass der zukünf
tige strategische Partner für die Nutzung der Gebäude der 
Fischauktion einen Mietvertrag abschließen und Miete 
bezahlen müsse. Darüber hinaus kann auch nicht argu
mentiert werden, dass AGVO als Volleigentümer von 
EVO ( 47 ) mit erheblichen Gewinnen von EVO gerechnet 
hätte, so dass die Kapitaleinkünfte, die AGVO auf diesem 
Wege realisieren würde, die kostenlose Überlassung 
rechtfertigen würden, denn schließlich erwirtschaftete 
die Fischauktion hohe jährliche Verluste. 

(211) Die belgischen Behörden machten geltend, dass die Tat
sache, dass keine Miete erhoben wurde, dadurch auf
gewogen werde, dass EVO die normalerweise vom Eigen
tümer zu tragenden Renovierungs- und Reparaturkosten 
für die Fischauktion übernahm. Nach Auskunft der bel
gischen Behörden wandte EVO seit 2002 182 377,31 
EUR für Renovierungs- und Infrastrukturarbeiten an der 
Fischauktion auf. 

(212) Die Kommission stellt erstens fest, dass von den belgi
schen Behörden keine Unterlagen vorgelegt wurden, aus 
denen hervorgeht, dass EVO verpflichtet war, alle Reno
vierungskosten für die Gebäude der Fischauktion zu tra
gen, und dass ferner keine Unterlagen vorgelegt wurden, 
die belegen, dass EVO tatsächlich 182 377,31 EUR für 
Renovierungsarbeiten aufgewandt hat. 

(213) Weiter stellt die Kommission fest, dass die belgischen 
Behörden nicht nachgewiesen haben, dass es für einen 
Mieter absolut unüblich wäre, Renovierungskosten zu 
zahlen, oder aber, dass der Mieter in diesem Fall keine 
Miete zu zahlen hätte. Außerdem fehlt jede Angabe dazu, 
welcher Art die durchgeführten Arbeiten waren, so dass 
es der Kommission nicht möglich ist festzustellen, ob die 
betreffenden Arbeiten für einen Mieter unüblich waren. 
Zudem ist den vorgelegten Unterlagen zu entnehmen, 
dass offenbar auch AGVO zwischen 2004 und 2007 
für 36 497,40 EUR Renovierungsarbeiten an der Fisch
auktion durchführen ließ. Dies deckt sich offenbar nicht 
mit den Angaben der belgischen Behörden, wonach alle 
Kosten für Instandhaltung und Renovierung von EVO zu 
tragen waren. 

(214) Auch legten die belgischen Behörden keinen Nachweis 
dafür vor, dass die 182 377,31 EUR, die von EVO an
geblich für Renovierungsarbeiten aufgewandt wurden, der 
Miete entsprechen würden, die EVO unter üblichen 
Marktbedingungen für die Nutzung von 13 600 m 2 Ge
bäudefläche über einen Zeitraum von mehr als 5 Jahren 
hätte zahlen müssen. 

(215) Und auch wenn die Renovierungskosten als besonders 
hoch und als eine Art der Vergütung für die Nutzung 
der Gebäude angesehen werden könnten, was allerdings 
von den belgischen Behörden nicht nachgewiesen wor
den ist, so ist doch dem Geschäftsplan vom 
21. November 2001 eindeutig zu entnehmen, dass, da 
die Fischauktion kurz zuvor modernisiert worden war, in 
den nächsten 10 Jahren nicht mit größeren Ausgaben zu 
rechnen sei. Mit der 2002 von AGVO getroffenen Ent
scheidung, EVO die Gebäude kostenlos zur Verfügung zu 
stellen, ohne dass dieser Entscheidung eine fundierte Er
wartung zugrunde gelegen hätte, dass die Kosten, die 
EVO aus der angeblichen Verpflichtung zur Finanzierung 
der Instandhaltung erwachsen würden, mindestens ge
nauso hoch sein würden, wie die Miete, die ein Wirt
schaftsteilnehmer bereit gewesen wäre, für die Gebäude 
zu zahlen, wurde EVO demnach von AGVO ein Vorteil 
gewährt. Da die Frage, ob sich AGVO ( 48 ) wie ein ge
wöhnlicher privater Kapitalgeber verhalten hat, im Kon
text der Zeit untersucht werden muss, in der die Ent
scheidung getroffen wurde, muss gefolgert werden, dass 
EVO 2002 durch das Recht zur kostenlosen Nutzung 
von 13 600 m 2 Gebäudefläche eine staatliche Beihilfe 
im Sinne von Artikel 107 Absatz 1 AEUV gewährt 
wurde. 

10.1.2.2.3. Anfangskapital und nachfolgende Kapital
aufstockungen 

(216) Mit Blick auf das Anfangskapital von EVO in Höhe von 
rund 370 000 EUR verweist die Kommission auf ihre 
Analyse unter Ziffer 10.1.2.1.1. Die belgischen Behörden 
haben bestätigt, dass das Anfangskapital für EVO aus 
dem Anfangskapital von AGVO finanziert wurde. Wie 
von der Kommission bereits festgestellt, hätte sich ein 
privater Kapitalgeber nicht dafür entschieden, die Fisch
auktion umzustrukturieren und hierfür 250 Mio. BEF zu 
investieren, und erst recht nicht hätte er sich entschieden, 
dazu noch mit einem Teil des neuen Kapitals ein 
100 %iges Tochterunternehmen zu gründen. 

(217) Was die Kapitalaufstockungen durch Schuldenerlass sei
tens AGVO anbelangt, so kann die Kommission diesbe
züglich ebenfalls auf ihre Analyse unter Ziffer 10.1.2.1.1 
verweisen. Die belgischen Behörden haben in der Tat 
bestätigt, dass die Kapitalaufstockungen ebenfalls (teil
weise ( 49 )) aus dem Anfangskapital von AGVO finanziert 
worden waren.
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( 47 ) Mit Ausnahme eines von insgesamt 15 000 Anteilen. 

( 48 ) Urteile in den verbundenen Rechtssachen T-129/95, T-2/96 und 
T-97/96, Neue Maxhütte Stahlwerke/Kommission, Slg. II-17, 
Randnr. 124; in den verbundenen Rechtssachen C-278/92, 
C-279/92 und 280/92, Spanien/Kommission, bereits zitiert, 
Randnr. 26. 

( 49 ) Das Kapital von EVO wurde nicht allein aus dem Anfangskapital 
von AGVO finanziert, vielmehr übersteigt die Höhe des EVO zu
geführten Kapitals die Höhe des in AGVO investierten Kapitals.



(218) Darüber hinaus gibt es weitere Gründe, weshalb davon 
auszugehen ist, dass AGVO sich nicht so verhalten hat, 
wie sich ein privater Kapitalgeber in der gleichen Situa
tion verhalten hätte. 

(219) Investitionen der öffentlichen Hand gelten dann als staat
liche Beihilfe, wenn offensichtlich ist, dass die finanzielle 
Lage des Unternehmens und insbesondere Struktur und 
Größenordnung seiner Verschuldung so geartet sind, dass 
innerhalb eines angemessenen Zeitraums nach der Kapi
talanlage kein Ertrag (in Form von Dividende oder Kapi
talerträgen) im Rahmen des Üblichen zu erwarten ist. 

(220) Die Kommission stellt fest, dass die erste Kapitalaufsto
ckung durch Schuldenerlass am 31. Dezember 2004 er
folgte, nachdem EVO bereits seit fast 1,5 Jahren bestand. 
Die Kapitalaufstockung war offensichtlich als Maßnahme 
zum Ausgleich der schweren Verluste von EVO gedacht. 
Gleiches lässt sich über die Kapitalaufstockungen der 
Jahre 2005 und 2007 feststellen. Die Maßnahmen wur
den offenkundig nicht mit Blick auf eine kurzfristig oder 
sogar langfristig in Aussicht stehende Kapitalrendite er
griffen, sondern ausschließlich zu dem Zweck, Verluste 
der Vergangenheit auszugleichen. Ein privater Kapital
geber hätte sich keinesfalls für diese Kapitalaufstockungen 
entschieden — insbesondere nicht für die beiden letzten. 
Die finanzielle und wirtschaftliche Lage von EVO war 
nicht gut, und die Entwicklung verlief erkennbar nicht 
so, wie dies im Geschäftsplan vorhergesagt worden war, 
der von einem kontinuierlichen Rückgang und nicht von 
einem schnellen Anstieg der Verluste ausgegangen war. 
Tatsächlich war bereits Ende 2003 mehr als die Hälfte 
des gezeichneten Kapitals von EVO verschwunden, und 
diese Sachlage änderte sich in den folgenden Jahren trotz 
mehrerer Kapitalerhöhungen nicht. Ohne jede Aussicht 
auf künftige Kapitalerträge hätte sich ein privater Kapital
geber nicht dafür entschieden, das Kapital des Unterneh
mens aufzustocken, um Verluste auszugleichen ( 50 ). Viel
mehr hätte er stattdessen ernsthaft die anderen mögli
chen Optionen (Schließung, Verkauf usw.) geprüft und 
hätte zumindest gewisse Sicherheiten oder Umstrukturie
rungsmaßnahmen verlangt. Die spezielle Form der Kapi
talerhöhung (Schuldenerlass) bestätigt ebenfalls, dass 
diese Kapitalaufstockungen nicht als Teil der 2001 ge
planten Umstrukturierung angesehen werden können. 

(221) Außerdem ist festzuhalten, dass EVO als ein Unterneh
men in finanziellen Schwierigkeiten betrachtet werden 
muss ( 51 ). Nach Maßgabe bewährter Verfahrenspraxis 
sind Kapitalaufstockungen für Unternehmen in Schwie
rigkeiten als staatliche Beihilfe anzusehen ( 52 ). 

(222) Folglich wurde EVO mit den nachfolgenden Kapitalerhö
hungen ein Vorteil im Sinne von Artikel 107 Absatz 1 
AEUV gewährt. 

10.1.2.3. Vorteilsgewährung zugunsten von 
PAKHUIZEN 

(223) Hinsichtlich des langfristigen Mietvertrags mit PAKHUI
ZEN über die Nutzung der Gebäude ( 53 ) ist die Kommis

sion unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden 
Informationen der Auffassung, dass dieser eine Vorteils
gewährung darstellt. Erstens kann die Gebühr von ledig
lich 25 EUR pro Jahr nicht als übliche Bezahlung für die 
langfristige Vermietung einer Gebäudefläche von 14 754 
m 2 über einen Zeitraum von 45 Jahren angesehen wer
den — selbst dann nicht, wenn die Gebäude in sehr 
schlechtem Zustand und renovierungsbedürftig sind. Die 
Tatsache, dass PAKHUIZEN verpflichtet ist, die Gebäude 
zu renovieren, ändert daran nichts. Tatsächlich ist nach 
belgischem Recht ( 54 ) der Gebäudeeigentümer nicht zur 
Reparatur der Gebäude verpflichtet. Vielmehr ist der Mie
ter verpflichtet, die Gebäude in gutem Zustand zu erhal
ten und gewöhnliche Reparaturarbeiten durchführen zu 
lassen. Die belgischen Behörden haben nicht nachgewie
sen, dass die Renovierungsarbeiten, zu deren Durchfüh
rung PAKHUIZEN im Rahmen des langfristigen Mietver
trags verpflichtet war, über „gewöhnliche Reparaturarbei
ten“ hinausgehen würden. Zudem haben die belgischen 
Behörden auch keine Beweise dafür vorgelegt, dass die 
Kosten, die sich aus dieser Verpflichtung ergeben, der 
Miete entsprechen, die unter üblichen Marktbedingungen 
für die Gebäude zu erzielen wären. 

(224) Außerdem haben die belgischen Behörden zugegeben, 
dass PAKHUIZEN ihren Renovierungspflichten nicht 
nachgekommen ist und die Zweckbestimmung der Ge
bäude nicht eingehalten hat. Von der Stadt wurden of
fensichtlich keinerlei Maßnahmen gegen PAKHUIZEN 
eingeleitet, um den Mietvertrag durchzusetzen, obwohl 
die Stadt dazu berechtigt gewesen wäre. Daher wäre 
PAKHUIZEN selbst dann, wenn unter Berücksichtigung 
der Renovierungskosten die Miete von 25 EUR pro Jahr 
als dem Marktpreis entsprechend hätte betrachtet werden 
können — was nicht der Fall war —, auf jeden Fall von 
dem Zeitpunkt an, zu dem offenkundig wurde, dass die 
Stadt auf die Durchsetzung des Vertrags verzichtete, ein 
Vorteil gewährt worden. 

(225) Hinsichtlich der Vermietung der Gebäude an PAKHUI
ZEN unter der Bedingung, dass die Gebäude instand ge
halten und renoviert werden, ist ferner festzuhalten, dass 
gemäß dem Grundsatz des marktwirtschaftlich handeln
den Kapitalgebers und unter Berücksichtigung der in der 
Mitteilung der Kommission betreffend Elemente staatli
cher Beihilfe bei Verkäufen von Bauten oder Grundstü
cken durch die öffentliche Hand genannten Vorausset
zungen die öffentliche Hand als ein marktwirtschaftlich 
handelnder Kapitalgeber angesehen werden kann, wenn 
sie ihre Verträge in einem offenen, transparenten und 
nicht diskriminierenden Ausschreibungsverfahren zum 
höchstmöglichen Preis an den höchstbietenden Bieter 
oder aber nach einer Schätzung des Marktwerts durch 
einen unabhängigen Sachverständigen vergibt. Dies 
scheint hier jedoch nicht der Fall gewesen zu sein. 

(226) Die vorstehende Analyse wird durch die Tatsache, dass 
der Gebäudeeigentümer (ursprünglich die Stadt, später 
AGVO) nach einer Mietdauer von 27 Jahren Anspruch
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( 50 ) Siehe auch Erwägungsgrund 99 der Entscheidung 2006/740/EG der 
Kommission vom 20. Oktober 2004, Hamburgische Landesbank — 
Girozentrale (ABl. L 307 vom 7.11.2006, S. 110). 

( 51 ) Siehe Erwägungsgründe 203 und 306. 
( 52 ) Siehe beispielsweise Ziffer 17 der Rettungs- und Umstrukturierungs

leitlinien von 1999. 
( 53 ) Siehe Erwägungsgrund 44 dieses Beschlusses. 

( 54 ) Artikel 5 des Gesetzes vom 10. Januar 1824 über das Erbpacht
recht, belgisches Amtsblatt XIX, Nr. 14.



auf die Hälfte des jährlichen Gewinns von PAKHUIZEN 
hat, nicht beeinträchtigt. Ein derartiger Vorteil ist zu fern 
und zu unsicher, als dass er für den Gebäudeeigentümer 
einen Nettogegenwartswert hätte. Und selbst wenn er 
einen derartigen Wert hätte, haben die belgischen Behör
den nicht nachgewiesen, dass dieser Wert — selbst zu
sammen mit den 25 EUR pro Jahr plus den (nicht üb
lichen) Renovierungskosten — so hoch ist, dass er der 
marktüblichen Miete für die Nutzung der Immobilien 
durch PAKHUIZEN entspricht. 

(227) Folglich kommt PAKHUIZEN hinsichtlich ihrer Betriebs
kosten in den Genuss einer jährlichen Vergünstigung, die 
einen Vorteil im Sinne von Artikel 107 Absatz 1 AEUV 
darstellt. 

(228) Hinsichtlich des Zeitraums nach dem 26. März 2004, 
dem Zeitpunkt, zu dem AGVO Eigentümer der betreffen
den Gebäude wurde, stellt die Kommission fest, dass der 
Mietvertrag zu denselben Konditionen wie zuvor weiter
lief und dass der Vorteil zugunsten von PAKHUIZEN 
somit fortbestand. 

10.1.2.4. Vorteilsgewährung zugunsten von Fischerei
unternehmen, die Dienstleistungen von EVO 
und PAKHUIZEN in Anspruch nehmen 

(229) In ihrem Beschluss über die Einleitung des Verfahrens hat 
die Kommission festgestellt, dass EVO und möglicher
weise auch PAKHUIZEN Fischereiunternehmen, die die 
Fischauktion nutzten, ihre Dienstleistungen zu günstige
ren Preisen als ein gewöhnlicher privater Wirtschaftsteil
nehmer anboten. 

(230) Offenbar erstattet EVO ganz oder teilweise die Kosten für 
den Containertransport von Fisch zur Versteigerung über 
die Fischauktion Ostende von verschiedenen Orten in 
Europa. Außerdem bietet EVO anscheinend unter der 
Voraussetzung, dass der Darlehensnehmer seine Fänge 
auf der Fischauktion Ostende versteigern lässt, Darlehen 
zu unter den Marktkonditionen liegenden Zinssätzen an. 

(231) Die von den Beteiligten abgegebenen Stellungnahmen 
lassen den Schluss zu, dass EVO weitere Praktiken aus
übt, die den normalen Wettbewerb beeinträchtigen, je
doch liegen der Kommission hierfür keine Beweise vor. 
Die belgischen Behörden haben bestritten, dass EVO 
Dienstleistungen zu günstigeren Bedingungen als den 
Marktbedingungen angeboten hat. 

(232) Wenngleich der Kommission nur sehr wenige Nachweise 
für die kommerziellen Bedingungen vorliegen, unter de
nen EVO ihre Dienstleistungen anbietet, ist nicht aus
zuschließen, dass Unternehmen, die die Fischauktion Ost
ende nutzen, ein Vorteil im Sinne von Artikel 107 Ab
satz 1 AEUV gewährt wird. Allerdings spricht nach Auf
fassung der Kommission zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
auch einiges für die Argumentation der belgischen Behör
den, wonach die Tatsache, dass EVO dank der staatlichen 
Beihilfe in der Lage gewesen sei, ihre Dienstleistungen zu 
besseren Konditionen anzubieten als dies ohne die Bei

hilfe möglich gewesen wäre, nicht zwangsläufig bedeute, 
dass die staatliche Beihilfe zugunsten der Schiffseigner 
und Fischereiunternehmen weitergegeben wurde. 

(233) Daher ist die Kommission der Auffassung, dass nicht mit 
Sicherheit geschlossen werden kann, dass ein Vorteil an 
die Schiffseigner weitergegeben wurde. Aufgrund der Tat
sache, dass die Kommission in diesem Beschluss die Be
endigung und Rückforderung der zugunsten von AGVO, 
EVO und PAKHUIZEN gewährten Beihilfe anordnet, ist es 
darüber hinaus wahrscheinlich, dass diese Vorteile künftig 
nicht mehr oder nur noch in deutlich geringerem Um
fang gewährt werden. Und schließlich ist in jedem Fall 
die Hauptbegünstigte der Beihilfe die umstrukturierte 
Fischauktion, die die Beihilfe dazu genutzt hat, sich selbst 
am Markt zu halten und ihren Marktanteil zu vergrößern, 
indem sie Dienstleistungen mit Verlust angeboten und 
damit das normale Funktionieren des Marktes beeinträch
tigt hat. 

10.1.3. STAATLICHE MITTEL UND ZURECHENBARKEIT 

(234) Die Kommission stellt fest, dass die Tätigkeiten, um die 
es hier geht, Maßnahmen der Stadt selbst sowie Maßnah
men betreffen, die aus staatlichen Mitteln finanziert wur
den und der Stadt zurechenbar sind. 

10.1.3.1. Gewährung durch die öffentliche Hand 

(235) Erstens gewährte die Stadt AGVO eine Beihilfe, indem sie 
AGVO mit einem Anfangskapital ausstattete, das aus dem 
Haushalt der Stadt finanziert wurde, indem sie AGVO 
kostenlose Garantien für Kredite von Privatbanken ge
währte, indem sie AGVO die Eigentumsrechte an ihren 
Gebäuden übertrug und indem sie AGVO bevollmäch
tigte, kommunale Abgaben festzustellen und zu erheben. 
Außerdem gewährte sie PAKHUIZEN eine Beihilfe durch 
den langfristigen Mietvertrag über die Nutzung ihrer Ge
bäude, und sie gewährte EVO Beihilfe in Form von kos
tenlosen Garantien für Kredite von Privatbanken. 

(236) Diese Maßnahmen sind somit aus staatlichen Mitteln fi
nanziert und dem Staat zurechenbar. 

10.1.3.2. Der öffentlichen Hand zurechenbare Maß
nahmen 

(237) Zweitens stellt die Kommission hinsichtlich der EVO von 
AGVO und der PAKHUIZEN von AGVO gewährten Vor
teile fest, dass entsprechend der jeweiligen Satzung 
AGVO alleiniger Anteilseigner von EVO (abgesehen von 
Herrn Miroir, der 1 von insgesamt 15 000 Anteilen hält 
und der dem Stadtrat angehört) und von PAKHUIZEN ist 
und dass AGVO alle Mitglieder des Verwaltungsrates die
ser Unternehmen ernennt. Die Stadt ist alleiniger Anteils
eigner von AGVO, und der Stadtrat ernennt alle Mitglie
der des Verwaltungsrates von AGVO. Folglich befindet 
sich die Stadt in einer Position, in der sie in der Lage 
ist, beherrschenden Einfluss auf AGVO auszuüben.
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(238) Außerdem ist AGVO gemäß ihrer Satzung mit Betrieb, 
Entwicklung und Bewirtschaftung der Fischauktion und 
des Fischereihafens Ostende und der zugehörigen Neben
anlagen sowie mit der Entwicklung aller Tätigkeiten be
traut, die damit unmittelbar oder mittelbar im Zusam
menhang stehen. Mit anderen Worten: AGVO ist sat
zungsgemäß dazu verpflichtet, am Betrieb der Fischauk
tion zu mitzuwirken. 

(239) Was speziell die langfristige Vermietung der Gebäude an 
PAKHUIZEN anbelangt, so wurde dieser Mietvertrag di
rekt von der Stadt abgeschlossen. 

(240) Somit ist AGVO im Lichte des Urteils in der Rechtssache 
Stardust ( 55 ) und in Anbetracht der Hilfe der öffentlichen 
Hand, die den Unternehmen wie oben dargestellt gewährt 
wurde, als eine vom Staat beherrschte Rechtsperson an
zusehen, und deren Entscheidungen hinsichtlich Kapital
zuführungen zugunsten von EVO, kostenloser Kredit
garantien für EVO und des EVO gewährten Rechts auf 
kostenlose Nutzung der Gebäude sind als Entscheidungen 
anzusehen, die aus staatlichen Mitteln finanziert wurden 
und der öffentlichen Hand zurechenbar sind. 

(241) Die belgischen Behörden haben diese Feststellungen nicht 
bestritten. Vielmehr haben sie bestätigt, dass die Stadt 
durch AGVO EVO und PAKHUIZEN kontrolliert ( 56 ). 

10.1.4. VERFÄLSCHUNG DES WETTBEWERBS UND BEEIN
TRÄCHTIGUNG DES HANDELS 

(242) Die Maßnahmen der Stadt begünstigen AGVO, EVO und 
PAKHUIZEN. AGVO, EVO und PAKHUIZEN bilden eine 
Unternehmensgruppe, die im gleichen Markt tätig ist — 
der Versteigerung von Fisch und der Erbringung damit 
zusammenhängender Dienstleistungen für die Fischerei
wirtschaft. 

(243) Der Fischauktionsmarkt ist sehr stark vom Wettbewerb 
geprägt — Fischauktionen benachbarter Mitgliedstaaten 
konkurrieren im direkten Wettbewerb untereinander 
um die Fischer aus verschiedenen Mitgliedstaaten. Folg
lich würde jeder Vorteil, der einem Akteur auf diesem 
Markt gewährt wird, den Wettbewerb unter den Fisch
auktionen verfälschen oder zu verfälschen drohen und 
somit den Handel innerhalb der Gemeinschaft beein
trächtigen. 

(244) Diese Auffassung wird durch die Stellungnahmen der 
Beteiligten bestätigt. So haben auch Fischauktionen und 

Vereinigungen von Fischauktionen im Vereinigten König
reich, den Niederlanden und anderen europäischen Län
dern ihr Interesse an dem Verfahren bekundet und die 
Beeinträchtigungen ihrer Geschäfte dargestellt, die durch 
die staatlichen Beihilfemaßnahmen ihrer Meinung nach 
hervorgerufen worden waren. 

(245) Nicht zuletzt stellt die Kommission fest, dass die belgi
schen Behörden angegeben haben, dass nicht nur belgi
sche, sondern auch Fischauktionen anderer Mitgliedstaa
ten Interesse am Kauf der Fischauktion Ostende bekundet 
hatten. 

(246) Was die Märkte für Vermietungsdienstleistungen anbe
langt, so kann eine Beihilfe für Unternehmen, die in 
diesem Wirtschaftszweig tätig sind, den Wettbewerb 
mit Unternehmen, die Vermietungsdienstleistungen in an
deren Fischereihäfen, auch in anderen Mitgliedstaaten, 
anbieten, und mit Unternehmen, die Gebäude in der 
Nähe des Fischereihafens Ostende vermieten (wobei hie
runter auch Unternehmen aus anderen Mitgliedstaaten 
sein können), verfälschen. Außerdem könnten die Beihil
femaßnahmen dazu beigetragen haben, die Marktposition 
von AGVO und PAKHUIZEN zu festigen oder aus
zubauen, deren Tätigkeit ohne die Beihilfe möglicher
weise von einem anderen Unternehmen übernommen 
worden wäre oder hätte übernommen werden können. 
Es sei daran erinnert, dass nach der Rechtsprechung des 
Gerichtshofes allein die Tatsache, dass die Wettbewerbs
position eines Unternehmens gegenüber konkurrierenden 
Unternehmen gestärkt wird, indem ihm ein wirtschaftli
cher Vorteil verschafft wird, den es bei normalem Verlauf 
seiner Geschäfte nicht erlangt hätte, auf eine mögliche 
Verfälschung des Wettbewerbs hindeutet ( 57 ). 

(247) Mit Blick auf die Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem 
Betrieb des Fischereihafens ist die Kommission der Auf
fassung, dass Beihilfen für derartige Unternehmen den 
Wettbewerb mit Unternehmen, welche andere Fischerei
häfen betreiben, die mit dem Fischereihafen Ostende im 
Wettbewerb stehen, verfälschen könnten. Außerdem 
könnten die Beihilfemaßnahmen dazu beigetragen haben, 
die Marktstellung eines Unternehmens zu festigen oder 
auszubauen, dessen Tätigkeit ohne die Beihilfe von einem 
anderen Unternehmen übernommen worden wäre oder 
hätte übernommen werden können ( 58 ). 

(248) Die Kommission möchte ergänzen, dass AGVO und 
PAKHUIZEN zwar nicht unmittelbar auf dem Fischaukti
onsmarkt aktiv sind, jedoch Nebendienstleistungen für 
diesen Wirtschaftszweig anbieten, die Einfluss auf die 
Attraktivität der Fischauktion haben. Die Kommission 
stellt weiter fest, dass AGVO durch ihr Tochterunterneh
men EVO indirekt auf dem Fischauktionsmarkt tätig ist. 
Beihilfen für AGVO und PAKHUIZEN können somit 
Wettbewerb und Handel zwischen den Mitgliedstaaten 
nicht nur auf dem spezifischen Markt verfälschen, auf 
dem diese tätig sind (Vermietungsmarkt und Fischereiha
fenmarkt), sondern auch auf dem Fischauktionsmarkt.
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( 57 ) Siehe Urteil in der Rechtssache 730/79, Philip Morris, Slg. 1980, 
2671, Randnrn. 11 und 12. 

( 58 ) Siehe Urteil in der Rechtssache Philip Morris, bereits zitiert.



10.1.5. SCHLUSSFOLGERUNG 

(249) Daher vertritt die Kommission die Auffassung, dass hin
sichtlich der folgenden Maßnahmen davon auszugehen 
ist, dass sie die in Artikel 107 Absatz 1 AEUV genannten 
Voraussetzungen erfüllen und somit staatliche Beihilfen 
darstellen: 

a) die Vorteile, die AGVO durch folgende Entscheidun
gen der Stadt gewährt wurden: 

— die Entscheidung über die Bereitstellung eines 
Startkapitals von 250 Mio. BEF (6 179 338 EUR); 

— die Entscheidung über die Gewährung des alleini
gen Rechts zur Nutzung des innerhalb des Fische
reihafens gelegenen Geländes und der dort gelege
nen Gebäude; 

— die Entscheidung über die Zuführung von Gebäu
den; 

— die Entscheidung über die Gewährung kostenloser 
Kreditgarantien und 

— die Entscheidung über die Gewährung des Rechts, 
Kommunalabgaben zu erheben und zu verwen
den; 

b) die Vorteile, die EVO durch folgende Entscheidungen 
gewährt wurden: 

— die Entscheidung der Stadt, EVO kostenlose Kre
ditgarantien zu gewähren; 

— die Entscheidung von AGVO, ihre Gebäude EVO 
kostenlos zur Nutzung zu überlassen und 

— die Entscheidung von AGVO, EVO ein Anfangs
kapital sowie Kapitalaufstockungen in Höhe von 
insgesamt 3 969 000 EUR zur Verfügung zu stel
len. 

c) die Vorteile, die PAKHUIZEN durch die Stadt bzw. 
nachfolgend durch AGVO mit dem langfristigen Miet
vertrag über die Nutzung ihrer Gebäude gewährt wur
den. 

10.2. VEREINBARKEIT 

(250) Eine staatliche Beihilfe kann dann für mit dem Binnen
markt vereinbar erklärt werden, wenn darauf eine der im 
AEUV vorgesehenen Ausnahmen zutrifft. Die betroffenen 
Unternehmen sind überwiegend im Fischereisektor tätig. 
Darüber hinaus sind sie auch auf dem Markt für Vermie
tungsdienstleistungen tätig. Die Kommission ist der Auf
fassung, dass es sich bei AGVO als Geschäftsführerin des 

Fischereihafens und EVO als Betreiberin der Fischauktion 
um Unternehmen handelt, bei denen davon auszugehen 
ist, dass sie einen erheblichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit 
im Rahmen des Fischereisektors ausüben. Bei PAKHUI
ZEN ist offenbar weniger offensichtlich davon auszuge
hen, dass das Unternehmen eine Geschäftstätigkeit im 
Fischereisektor ausübt. 

(251) Im Fischereisektor gelten staatliche Beihilfemaßnahmen 
als mit dem Binnenmarkt vereinbar, wenn sie die in 
den Fischereileitlinien genannten Voraussetzungen erfül
len. Gemäß Ziffer 5.3 der geltenden Fischereileitlinien 
werden „rechtswidrige Beihilfen“ im Sinne von Artikel 1 
Buchstabe f der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 anhand 
der Leitlinien geprüft, die zu dem Zeitpunkt galten, an 
dem der Verwaltungsakt zur Beihilfe in Kraft getreten ist. 
Folglich ist die Beihilfe auf der Grundlage der Fischerei
leitlinien von 2001, 2004 und 2008 zu bewerten. 

(252) Sofern PAKHUIZEN nicht als Fischereiunternehmen zu 
betrachten ist, stellt die Kommission fest, dass die Beihilfe 
auf der Grundlage der allgemeinen, für alle Wirtschafts
zweige geltenden Vorschriften und auf der Grundlage der 
Ziele der Beihilfe zu bewerten ist. 

(253) Abschließend stellt die Kommission fest, dass die belgi
schen Behörden gegen die Analyse der Kommission, so
weit diese die Vereinbarkeit betraf, keine Einwände gel
tend gemacht haben. 

10.2.1. BEIHILFE ZUGUNSTEN VON AGVO 

(254) Hinsichtlich der staatlichen Beihilfe, die AGVO von der 
Stadt gewährt wurde, muss bei der Bewertung zwischen 
den verschiedenen Maßnahmen und den Zeitpunkten, zu 
denen diese stattfanden, unterschieden werden. 

10.2.1.1. Anfangskapital 

(255) Die belgischen Behörden haben geltend gemacht, dass 
das Anfangskapital im Gesamtrahmen der Umstrukturie
rung der Fischauktion Ostende zu sehen sei. 

(256) Gemäß Ziffer 2.2.4 der Fischereileitlinien von 2001, die 
zum Zeitpunkt der Umstrukturierung galten, sind Beihil
fen zur Umstrukturierung von Unternehmen nach den 
Leitlinien zur Beurteilung von staatlichen Beihilfen zur 
Rettung und Umstrukturierung von Unternehmen in 
Schwierigkeiten zu prüfen, die zu dem Zeitpunkt galten, 
zu dem die Beihilfe gewährt wurde, d. h. nach den Ret
tungs- und Umstrukturierungsleitlinien von 1999; dies 
gilt auch für Unternehmen, die im Fischerei- und Aqua
kultursektor tätig sind ( 59 ).
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(257) Gemäß Ziffer 2.1 der Rettungs- und Umstrukturierungs
leitlinien von 1999 ist ein Unternehmen als ein Unter
nehmen in Schwierigkeiten zu betrachten, wenn es nicht 
in der Lage ist, mit eigenen finanziellen Mitteln oder 
Fremdmitteln, die ihm von seinen Eigentümern/Anteils
eignern oder Gläubigern zur Verfügung gestellt werden, 
Verluste zu beenden, die das Unternehmen auf kurze 
oder mittlere Sicht so gut wie sicher in den wirtschaftli
chen Untergang treiben werden, wenn der Staat nicht 
eingreift. Zu den typischen Symptomen eines Unterneh
mens in Schwierigkeiten gehören zunehmende Verluste, 
sinkende Umsätze, wachsende Lagerbestände, Überkapa
zitäten, verminderter Cashflow, zunehmende Verschul
dung und Zinsbelastung sowie Abnahme oder Verlust 
des Reinvermögenswerts. 

(258) Nach Auffassung der Kommission besteht kein Zweifel, 
dass die Fischauktion Ostende im Jahr 2001 alle Symp
tome eines Unternehmens in Schwierigkeiten aufwies. 
Tatsächlich war, wie in Erwägungsgrund 17 erläutert, 
im Zeitraum von 1991 bis 2001 der Anteil der Fisch
auktion Ostende an den Fischanlandungen in den belgi
schen Häfen von rund 37 % auf 20 % gesunken. Von 
1997 bis 2001 fiel der Umsatz der Fischauktion von 
20 550 000 EUR auf 13 440 000 EUR, und über viele 
Jahre hinweg erlitt die Stadt durchschnittliche jährliche 
Verluste in Höhe von 1 850 000 EUR. Folglich musste 
die Stadt 2001 die Entscheidung treffen, ob die Auktion 
geschlossen oder aber umstrukturiert werden sollte. Die 
Kommission ist daher der Ansicht, dass die Fischauktion 
Ostende als ein Unternehmen in Schwierigkeiten im 
Sinne der Rettungs- und Umstrukturierungsleitlinien 
von 1999 zu qualifizieren ist. Dieser Schlussfolgerung 
haben die belgischen Behörden nicht widersprochen. 

(259) Zwar wurde AGVO als Rechtsperson neu gegründet, 
doch weist die Kommission darauf hin, dass die Bildung 
des Anfangskapitals von AGVO Teil des Plans zur Um
strukturierung der Fischauktion Ostende war. Da es sich 
bei dieser um ein Unternehmen in Schwierigkeiten han
delte und AGVO lediglich für die Zwecke der Umstruk
turierung der Fischauktion Ostende gegründet wurde und 
da AGVO nicht nur die Vermögenswerte der Fischauk
tion Ostende, sondern auch die finanzielle Belastung ver
schiedener Bankkredite übernahm, kann AGVO als ein 
Unternehmen betrachtet werden, das sich zu dem Zeit
punkt, zu dem das Anfangskapital bereitgestellt wurde, in 
Schwierigkeiten befand. Somit kann davon ausgegangen 
werden, dass das Anfangskapital eine Umstrukturierungs
beihilfe ( 60 ) im Sinne der Rettungs- und Umstrukturie
rungsleitlinien von 1999 darstellt. 

(260) Zwar ist AGVO gemäß Ziffer 30 der Rettungs- und Um
strukturierungsleitlinien von 1999 förderfähig, doch er
füllt die Beihilfe für die Umstrukturierung der Fischauk
tion durch die Gründung von AGVO und deren Ausstat
tung mit einem Anfangskapital in Höhe von 250 Mio. 
BEF (6 179 338 EUR) nicht die in Ziffer 32 der Rettungs- 
und Umstrukturierungsleitlinien von 1999 festgelegten 
Vereinbarkeitsvoraussetzungen. 

(261) Insbesondere muss gemäß Ziffer 32 der Leitlinien Folgen
des zutreffen: „Der Umstrukturierungsplan, dessen Lauf
zeit möglichst begrenzt sein muss, soll die Wiederher
stellung der langfristigen Rentabilität des Unternehmens 
innerhalb einer angemessenen Frist auf der Grundlage 
realistischer Annahmen hinsichtlich seiner künftigen Be
triebsbedingungen erlauben.“ Die Kommission ist nicht 
der Auffassung, dass der in Erwägungsgrund 19 erwähnte 
Umstrukturierungsplan diese Voraussetzungen erfüllt. 
Diesbezüglich stellt die Kommission fest, dass der Plan 
keine spezifischen unternehmensinternen Maßnahmen 
zur Verbesserung des Betriebs der Auktion und zur Auf
gabe defizitärer Tätigkeitsbereiche vorsieht. 

(262) Außerdem ist der Umstrukturierungsplan — entgegen 
der Anforderungen gemäß Ziffer 32 der Rettungs- und 
Umstrukturierungsleitlinien von 1999 — offenbar nicht 
auf eine Marktstudie gestützt, die Informationen über die 
voraussichtliche Entwicklung von Angebot und Nach
frage auf dem betroffenen Markt sowie die übrigen in 
Anhang I der Rettungs- und Umstrukturierungsleitlinien 
von 1999 genannten Informationen enthält. 

(263) Der Umstrukturierungsplan enthält auch nicht die unter 
Ziffer 33 der Rettungs- und Umstrukturierungsleitlinien 
von 1999 genannten Bestandteile, d. h. er beschreibt 
nicht die Umstände, die zu den Schwierigkeiten des Un
ternehmens geführt haben, damit beurteilt werden kann, 
ob die vorgeschlagenen Maßnahmen angemessen sind, 
und er berücksichtigt nicht die aktuelle Situation und 
voraussichtliche Entwicklung von Angebot und Nach
frage auf den Märkten der betreffenden Produkte mit 
verschiedenen Szenarien, die einer optimistischen, einer 
pessimistischen und einer mittleren Hypothese entspre
chen, sowie die spezifischen Stärken und Schwächen 
des Unternehmens. 

(264) Ferner stellt die Kommission fest, dass die verfügbaren 
Informationen keinerlei Nachweis enthalten, aus dem 
hervorgeht, dass die Beihilfe auf das für die Umstruktu
rierung unbedingt notwendige Mindestmaß beschränkt 
wurde, wie unter Ziffer 40 der Rettungs- und Umstruk
turierungsleitlinien von 1999 gefordert, oder dass vom 
Beihilfeempfänger verlangt wurde, einen Beitrag aus eige
nen Mitteln zu leisten. Diesbezüglich ist auch festzuhal
ten, dass gemäß Ziffer 41 der Rettungs- und Umstruktu
rierungsleitlinien von 1999 die Beihilfe nur zur Wieder
herstellung der langfristigen Rentabilität des Unterneh
mens dienen und dem Beihilfeempfänger nicht die Mög
lichkeit geben darf, während der Durchführung des Um
strukturierungsplans seine Produktionskapazitäten zu er
weitern. Vielmehr ist — wie weiter oben festgestellt — 
dem 2001 aufgestellten Finanzplan zu entnehmen, dass 
die Fischauktion innerhalb von acht Jahren saniert wer
den könnte, ohne dass hierfür die gesamten 250 Mio. 
BEF in Anspruch genommen werden müssten. Der Ge
schäftsplan prognostiziert auch eine Umsatzsteigerung 
um 10 % während der ersten fünf Jahre nach der Um
strukturierung der Fischauktion, was bedeuten könnte, 
dass eine Expansion der Fischauktion angestrebt wurde. 
Der Sanierungsplan war damit offenbar nicht darauf aus
gerichtet sicherzustellen, dass die Beihilfe nur zur Wieder
herstellung der Rentabilität des Unternehmens verwendet 
würde, und versetzt die Fischauktion offenbar in die Lage, 
die zusätzliche Liquidität dazu zu nutzen, ihre Produkti
onskapazitäten und ihre Wirtschaftstätigkeiten zu erwei
tern und/oder aggressiv auf dem Markt aufzutreten. Die
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vorgelegten Informationen vermitteln den Anschein, als 
ob in der Tat die Beihilfe zur Erweiterung der Wirt
schaftstätigkeiten der Fischauktion ( 61 ) und für ein aggres
sives und marktverzerrendes Verhalten verwendet 
wurde ( 62 ). 

(265) Die Kommission bemerkt ferner, dass der Umstrukturie
rungsplan keine Maßzahlen vorsieht, die die vollständige 
Umsetzung des Plans und die Einhaltung aller darin ge
nannten Bedingungen sicherstellen. 

(266) Zudem hat Belgien nicht nachgewiesen, dass entweder 
Gegenleistungen gemäß den Ziffern 35 bis 39 der Ret
tungs- und Umstrukturierungsleitlinien von 1999 ver
langt oder alternativ die unter den Ziffern 73 bis 82 
der Leitlinien festgelegten spezifischen (alternativen) Be
dingungen für die Landwirtschaft (einschließlich der Fi
scherei) eingehalten wurden ( 63 ). Tatsächlich hat die Stadt 
— entgegen der Bestimmungen unter Ziffer 35 der Ret
tungs- und Umstrukturierungsleitlinien von 1999 — of
fenbar keinerlei Maßnahmen ergriffen, um nachteilige 
Auswirkungen der Beihilfe auf Konkurrenten nach Mög
lichkeit abzumildern. Dabei ist es in Anbetracht der spe
ziellen Situation der Fischauktionen, insbesondere ange
sichts des begrenzten Angebots aufgrund der restriktiven 
Erhaltungsmaßnahmen, die jedes Jahr auf der Unions
ebene verabschiedet werden, sehr wahrscheinlich, dass 
die Beihilfe auf konkurrierende Fischauktionen nachteilige 
Auswirkungen hätte, so dass die Stadt diesem Punkt be
sonderes Augenmerk hätte widmen müssen. 

(267) Folglich ist die Beihilfe, die AGVO für die Umstrukturie
rung der Fischauktion gewährt wurde, weder mit den in 
den Rettungs- und Umstrukturierungsleitlinien von 1999 
genannten Voraussetzungen noch mit den Fischereileit
linien von 2001 vereinbar, in denen auf die Rettungs- 
und Umstrukturierungsleitlinien Bezug genommen wird. 

(268) Soweit die Bereitstellung von Kapital als Ausgleich für die 
Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem Inte
resse betrachtet werden könnte, verweist die Kommission 
auf ihre Analyse unter Ziffer 10.2.1.4. 

10.2.1.2. Übertragung der Eigentumsrechte an Gebäu
den und Gewährung des alleinigen Rechts zur 
Nutzung von Gelände und Gebäuden 

(269) Wie unter Ziffer 10.1.2.2.2 festgestellt, erfolgte die am 
14. März 2002 ausgesprochene Gewährung des alleini
gen Rechts zur kostenlosen Nutzung der Gebäude und 
die nachfolgende Übertragung der Eigentumsrechte an 
mehreren Gebäuden mit einer Gesamtfläche von 57 500 
m 2 durch die Stadt, ohne dass AGVO hierfür Verpflich
tungen in vergleichbarem Wert auferlegt wurden. Wie 
festgestellt, enthalten offenbar weder die Satzung noch 
die Übertragungsurkunde irgendwelche besonderen unüb
lichen Bedingungen oder Verpflichtungen, die den Ver
zicht auf eine Miete oder Vergütung rechtfertigen wür
den. 

(270) Diese Maßnahme muss daher als Beihilfe betrachtet wer
den, die mit der Absicht gewährt wurde, die Stellung des 
Unternehmens zu verbessern und seine Liquidität zu stei
gern, wodurch die Produktionskosten des Beihilfeempfän
gers gesenkt werden. 

(271) Die Kommission kann nicht erkennen, inwiefern diese 
Beihilfe mit den in den Fischereileitlinien von 2001 ge
nannten Vorschriften für die Vereinbarkeit in Einklang 
stehen könnte, und auch von den belgischen Behörden 
wurden diesbezüglich keine Nachweise vorgelegt. 

(272) Soweit die alleinigen Nutzungsrechte und die kostenlose 
Übertragung der Eigentumsrechte im Rahmen der Um
strukturierung der Fischauktion zu betrachten wären, hat 
die Kommission in Erwägungsgrund 260 ff. dieses Be
schlusses bereits festgestellt, dass die in den Rettungs- 
und Umstrukturierungsleitlinien von 1999 genannten 
Voraussetzungen nicht erfüllt sind, wiewohl AGVO zu 
dem Zeitpunkt, zu dem die Maßnahmen für die Um
strukturierungsbeihilfe gewährt wurden, förderfähig ge
wesen wäre (d. h. als Unternehmen in Schwierigkeiten 
zu qualifizieren war). 

(273) Zu der Frage, inwieweit die alleinigen Nutzungsrechte 
und die kostenlose Übertragung der Eigentumsrechte als 
Ausgleich für die Erbringung von Dienstleistungen von 
allgemeinem Interesse betrachtet werden könnten, ver
weist die Kommission auf ihre Analyse unter Ziffer 
10.2.1.4 dieses Beschlusses. 

10.2.1.3. Kreditgarantien 

(274) Die belgischen Behörden sind der Ansicht, dass zwischen 
den kostenlosen Garantien für Kredite, die für Renovie
rungsarbeiten verwendet wurden, und denjenigen, die zur 
Stützung von EVO verwendet wurden, unterschieden 
werden müsse.
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( 61 ) Übernahme von PAKHUIZEN durch AGVO 2004 und Übernahme 
eines Anteils von 51 % an Haf Holding BO (Ijsland) 2006. EVO 
beteiligte sich außerdem an verschiedenen Projekten, wie z. B. den 
Projekten Polar Drift (Königskrabben-Projekt) und Novafish (HAF 
Holding), die im Jahresabschluss 2005 genannt werden. Siehe 
auch die von Grimsby Fish Market abgegebene Stellungnahme, 
der zufolge EVO etwa 2005/2006 damit begann, Fisch zu (hohen) 
Festpreisen direkt bei isländischen Fischern aufzukaufen und diesen 
Fisch per Online-Auktion in Ostende zu versteigern — nicht selten 
zu niedrigeren Preisen. Die belgischen Behörden stellten keine der 
von den Beteiligten abgegebenen Stellungnahmen in Abrede. Au
ßerdem geht aus den von den belgischen Behörden vorgelegten 
Ausschreibungsunterlagen hervor, dass EVO sich vor 2007 an Wirt
schaftstätigkeiten im Ausland beteiligt hatte, diese jedoch 2007 
einstellte (siehe dienstliche Mitteilung, S. 39). 

( 62 ) Kredite, die an die Bedingung geknüpft sind, dass der Kreditnehmer 
seinen Fang in Ostende versteigern lässt, Beteiligung (von bis zu 
100 %) an den Transportkosten, wenn der Fang in der Fischauktion 
Ostende versteigert wird, garantierte Mindest-Auktionspreise usw. 

( 63 ) Ziffer 70 der Rettungs- und Umstrukturierungsleitlinien von 1999 
sieht vor, dass die Ziffern 35 bis 39 der Rettungs- und Umstruk
turierungsleitlinien von 1999, soweit sie Gegenleistungen betreffen, 
auf alle Unternehmen des Agrarsektors, auch auf KMU, Anwendung 
finden. Die Mitgliedstaaten haben die Wahl zwischen der Anwen
dung der in den Ziffern 35 bis 39 der Rettungs- und Umstruktu
rierungsleitlinien von 1999 genannten Grundsätze oder der Sonder
bestimmungen für die Landwirtschaft, die in den Ziffern 73 bis 82 
der Rettungs- und Umstrukturierungsleitlinien von 1999 erläutert 
werden.



(275) Diesbezüglich haben sie eingeräumt, dass ein Kredit in 
Höhe von 550 000 EUR zur Stützung von EVO verwen
det wurde. 

(276) Die belgischen Behörden haben geltend gemacht, dass 
kostenlose Garantien für Kredite, die zur Stützung von 
EVO verwendet wurden, im Gesamtrahmen der Umstruk
turierung der Fischauktion zu sehen seien. 

(277) Die Kommission hält jedoch fest, dass — wie in Erwä
gungsgrund 260 ff. festgestellt, AGVO zwar zu dem Zeit
punkt, zu dem die Maßnahmen für die Umstrukturie
rungsbeihilfe gewährt wurden, förderfähig gewesen wäre 
(d. h. als Unternehmen in Schwierigkeiten zu qualifizie
ren war), die in den Rettungs- und Umstrukturierungs
leitlinien von 1999 genannten Voraussetzungen jedoch 
nicht erfüllt sind. 

(278) Außerdem stellt die Kommission fest, dass es sich bei den 
kostenlosen Garantien um Beihilfemaßnahmen handelt, 
welche im Umstrukturierungsplan nicht erwähnt werden. 
Die Kommission erinnert daran, dass gemäß Ziffer 3.2.3 
der Rettungs- und Umstrukturierungsleitlinien von 1999 
und Ziffer 3.3 der Rettungs- und Umstrukturierungsleit
linien von 2004 ( 64 ) Umstrukturierungsbeihilfen nur ein
mal gewährt werden dürfen. Daher sind selbst dann, 
wenn angenommen würde, dass die ursprüngliche Bei
hilfe mittels Anfangskapital usw. mit den anwendbaren 
Rettungs- und Umstrukturierungsleitlinien vereinbar ge
wesen wäre, was nicht der Fall war, die kostenlosen Ga
rantien nicht mit dem Grundsatz der einmaligen Beihilfe 
vereinbar. 

(279) Die belgischen Behörden unterstellen offenbar, dass die 
Stadt sich schließlich anstelle der Auszahlung der wei
teren jährlichen Teilzahlungen des Anfangskapitals zur 
Gewährung kostenloser Kreditgarantien entschied. Die 
Kommission stellt jedoch fest, dass der Umstrukturie
rungsplan nicht entsprechend der Ziffer 52 der Rettungs- 
und Umstrukturierungsleitlinien von 1999 und der Ret
tungs- und Umstrukturierungsleitlinien von 2004 geän
dert wurde. Zudem ist nicht klar ersichtlich, ob die Höhe 
der Beihilfe aufgestockt oder verringert wurde oder ob 
die Form der Beihilfe verändert wurde. In der Tat bleibt 
festzuhalten, dass — wiewohl nicht alle Teilbeträge des 
Anfangskapitals, wie ursprünglich vorgesehen, jährlich 
ausgezahlt wurden, AGVO rechtlichen Anspruch darauf 
hatte, von ihrem Anteilseigner die Auszahlung des rest
lichen Anfangskapitals zu verlangen. Diesen Anspruch 
hat AGVO 2006 und 2007, als zwei weitere Teilbeträge 
an AGVO ausgezahlt wurden, geltend gemacht. 

(280) Folglich gelangt die Kommission zu der Auffassung, dass 
die kostenlose Garantie für den Kredit über 550 000 EUR 
weder mit den in den Rettungs- und Umstrukturierungs
leitlinien von 1999, noch mit den in den Rettungs- und 
Umstrukturierungsleitlinien von 2004 genannten Voraus
setzungen und auch nicht mit den Fischereileitlinien von 
2004, in denen auf die Rettungs- und Umstrukturie
rungsleitlinien Bezug genommen wird, vereinbar ist. 

(281) Hinsichtlich der kostenlosen Garantien für Kredite, die für 
Renovierungsarbeiten verwendet wurden, verweist die 
Kommission auf ihre Analyse unter Ziffer 10.2.1.4 dieses 
Beschlusses. 

10.2.1.4. Abgaben und Ausgleich für die Erbringung 
von öffentlichen Dienstleistungen 

(282) Die belgischen Behörden haben geltend gemacht, dass ein 
Teil des Anfangskapitals, ein Teil der Gebäude und ein 
Teil der Kredite, für die Garantien gewährt wurden, für 
die Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem 
(wirtschaftlichem) Interesse verwendet worden seien, 
nämlich für den Betrieb des Fischereihafens und die Ver
mietung von Gebäuden an öffentliche und halböffent
liche Einrichtungen. Sie vertraten auch die Auffassung, 
dass das Recht, von den Nutzern des Fischereihafens Ab
gaben zu erheben (und diese zu verwenden) als Teil der 
Aufgaben von allgemeinem Interesse von AGVO anzuse
hen sei. 

(283) Die belgischen Behörden haben nicht nachgewiesen, dass 
diese Maßnahmen nach Artikel 106 Absatz 2 AEUV für 
mit dem Binnenmarkt vereinbar erklärt werden können. 
Es muss daran erinnert werden, dass dem Mitgliedstaat, 
der sich auf Artikel 106 Absatz 2 AEUV als Ausnahme 
von den grundlegenden Vorschriften des Vertrags beruft, 
der Nachweis obliegt, dass dessen Tatbestand erfüllt 
ist ( 65 ). In jedem Fall hat die Kommission geprüft, ob 
die Beihilfemaßnahmen in gewissem Umfang als Aus
gleich für die Erbringung von Dienstleistungen von all
gemeinem Interesse betrachtet werden könnten, der ent
sprechend den in Artikel 106 Absatz 2 AEUV festgeleg
ten Bedingungen gewährt wurde. 

(284) Diesbezüglich hat die Kommission — in ihren Mitteilun
gen über Leistungen der Daseinsvorsorge von 1996 ( 66 ) 
und 2001 ( 67 ) sowie im Gemeinschaftsrahmen für staat
liche Beihilfen, die als Ausgleich für die Erbringung öf
fentlicher Dienstleistungen gewährt werden ( 68 ), von 
2005 (nachstehend „Gemeinschaftsrahmen für staatliche 
Beihilfen von 2005“) — die Voraussetzungen formuliert, 
unter denen staatliche Beihilfen als mit Artikel 106 Ab
satz 2 AEUV vereinbar befunden werden können. 

(285) Eine dieser Voraussetzungen besteht darin, dass das be
günstigte Unternehmen von dem Mitgliedstaat mit der 
Erbringung einer besonderen Dienstleistung von all
gemeinem wirtschaftlichem Interesse betraut worden 
sein muss. So müssen in dem Verwaltungs- oder Rechts
akt, durch den die besondere Aufgabe übertragen wird, 
die genaue Art, der Umfang und die Dauer der auferleg
ten Gemeinwohlverpflichtung sowie der Name des beauf
tragten Unternehmens niedergelegt sein. 

(286) Die Kommission könnte zustimmen, dass AGVO durch 
ihre Satzung mit dem Betrieb des Fischereihafens betraut 
wurde und dass die Übertragung dieser Aufgabe eine 
gewisse Gemeinwohlverpflichtung beinhaltet.
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( 64 ) ABl. C 244 vom 1.10.2004, S. 2. 

( 65 ) Urteil in der Rechtssache C-158/94, Italien/Kommission, Slg. 1997, 
I-5789, Randnr. 54. 

( 66 ) ABl. C 281 vom 26.9.1996, S. 3. 
( 67 ) ABl. C 17 vom 19.1.2001, S. 4. 
( 68 ) ABl. C 297 vom 29.11.2005, S. 4.



(287) Was jedoch die Vermietungstätigkeiten von AGVO anbe
langt, stellt die Kommission fest, dass die AGVO auf
erlegte Gemeinwohlverpflichtung nicht genau festgelegt 
ist. Insbesondere war keine Bestimmung zu finden, die 
AGVO diesbezüglich bestimmte Verpflichtungen auferlegt 
hätte, und die belgischen Behörden haben hierzu keine 
weiteren Informationen vorgelegt. Die belgischen Behör
den sind offenbar der Auffassung, dass die Tatsache, dass 
es sich bei den Einrichtungen, an die die Gebäude ver
mietet werden, um öffentliche und halböffentliche Ein
richtungen handelt, zwangsläufig impliziert, dass die Un
ternehmen, die die Gebäude an diese Einrichtungen ver
mieten, selbst eine Dienstleistung von allgemeinem öf
fentlichem Interesse erbringen. Diesen Standpunkt kann 
sich die Kommission jedoch nicht anschließen, da diese 
Tatsache an sich nicht die Betrauung mit einer oder die 
Auferlegung einer bestimmten Gemeinwohlverpflichtung 
impliziert, die sich von der Verpflichtung, die einem pri
vaten Vermieter obliegt, unterscheiden würde. Die Kom
mission gelangt daher zu dem Schluss, dass Belgien nicht 
nachgewiesen hat, dass AGVO im Zusammenhang mit 
ihren Vermietungstätigkeiten mit einer Gemeinwohlver
pflichtung betraut wurde. 

(288) Außerdem ist die Kommission der Auffassung, dass die 
Beihilfemaßnahmen zugunsten von AGVO auch nicht 
den Anforderungen der Notwendigkeit und Verhältnis
mäßigkeit genügen. 

(289) Die Anforderungen hinsichtlich der Notwendigkeit und 
Verhältnismäßigkeit des Ausgleichs sind wie folgt fest
gelegt (siehe insbesondere die Ziffern 14, 15 und 17 
des Gemeinschaftsrahmens für staatliche Beihilfen von 
2005): 

— Die Höhe des Ausgleichs darf nicht über das hinaus
gehen, was erforderlich ist, um die durch die Erfül
lung der Gemeinwohlverpflichtung verursachten Kos
ten unter Berücksichtigung der dabei erzielten Ein
nahmen und einer angemessenen Rendite aus der 
Erfüllung dieser Verpflichtungen abzudecken. 

— Darin enthalten sind sämtliche vom Staat oder aus 
staatlichen Mitteln in jedweder Form gewährten Vor
teile, unabhängig von ihrer Einstufung für die Zwecke 
von Artikel 107 AEUV. 

— In jedem Fall darf der Ausgleich nur für das Funk
tionieren der betreffenden Dienstleistung von all
gemeinem wirtschaftlichem Interesse verwendet wer
den. Der für das Funktionieren einer öffentlichen 
Dienstleistung gewährte Ausgleich, der dazu verwen
det wird, um auf anderen Märkten tätig zu werden, 
ist nicht gerechtfertigt und stellt daher eine mit dem 
Gemeinsamen Markt unvereinbare staatliche Beihilfe 
dar. 

(290) Die Kommission stellt fest, dass in diesem Fall die An
forderungen der Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit 
nicht eingehalten wurden. Belgien hat eingeräumt, dass 
für den Ausgleich keine Parameter festgelegt wurden. 
Weiter haben die belgischen Behörden gegenüber der 
Kommission erklärt, dass nicht bestimmt werden konnte, 
welche Kosten durch die Erbringung der gemeinwirt
schaftlichen Verpflichtungen entstanden und welche Ein
nahmen durch die Erbringung dieser Verpflichtungen er
wirtschaftet wurden. Die Kommission stellt weiter fest, 
dass AGVO für ihre verschiedenartigen Tätigkeiten keine 
getrennten Konten führt. Folglich kann der Ausgleich für 
die Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem 
Interesse für Tätigkeiten in anderen Märkten verwendet 
werden. Verschiedene Belege in den Akten lassen darauf 
schließen, dass tatsächlich ein überhöhter Ausgleich ge
währt wurde. So wurde beispielsweise im Hinblick auf 
kostenlose Kreditgarantien in Erwägungsgrund 186 ff. 
festgestellt, dass die Kredite, für die Garantien gewährt 
wurden, für andere Zwecke als die ursprünglich vorgese
henen genutzt werden konnten und genutzt wurden. Da 
außerdem die Höhe des EVO zur Verfügung gestellten 
Kapitals (3 969 000 EUR) und der Preis, der für den 
Kauf der Anteile an PAKHUIZEN gezahlt wurde 
(350 000 EUR) (insgesamt 4 319 000 EUR) die Höhe 
des tatsächlich in AGVO eingebrachten Kapitals 
(3 596 665,62 EUR) übersteigen, hat AGVO zu deren 
Finanzierung notwendigerweise Kredite und womöglich 
Abgaben verwendet. 

(291) Daher kann die Kommission die Beihilfemaßnahmen 
nicht als mit den für die Zwecke von Artikel 106 Absatz 
2 AEUV festgelegten Voraussetzungen vereinbar betrach
ten. 

10.2.2. BEIHILFE ZUGUNSTEN VON EVO 

(292) Hinsichtlich der staatlichen Beihilfe, die AGVO und EVO 
von der Stadt gewährt wurde, muss für die Bewertung 
zwischen den verschiedenen Maßnahmen und den Zeit
punkten, zu denen diese durchgeführt wurden, unter
schieden werden. 

(293) Folgende Entscheidungen müssen im Lichte der Fischerei
leitlinien von 2001 bewertet werden: 

— die Entscheidungen der Stadt über die Gewährung 
kostenloser Kreditgarantien vom 28. Juni und 
27. September 2002 sowie vom 23. April 2004; 

— die Entscheidung von AGVO, EVO, ab dem 8. August 
2002 die andauernde kostenlose Nutzung der im Be
sitz von AGVO befindlichen Gebäude mit einer Ge
samtfläche von 13 600 m 2 zu gestatten; 

— die Entscheidung von AGVO vom 22. August 2002, 
EVO ein Startkapital in Höhe von 371 840 EUR zur 
Verfügung zu stellen.
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(294) Folgende Entscheidungen müssen im Lichte der Fischerei
leitlinien von 2004 bewertet werden: 

— die Entscheidung der Stadt über die Gewährung einer 
kostenlosen Garantie für einen Kredit vom 22. April 
2005; 

— die Entscheidungen von AGVO vom 31. Dezember 
2004, 31. Dezember 2005 und 21. Dezember 2007, 
durch Schuldenerlass das Kapital von EVO aufzusto
cken. 

(295) Folgende Entscheidungen müssen im Lichte der Fischerei
leitlinien von 2001 und 2004 bewertet werden: 

— die zwischen dem 22. August 2002 und dem 
3. August 2006 getroffenen Entscheidungen von 
AGVO über die Gewährung kostenloser Kreditgaran
tien in Höhe von 600 000 EUR. 

(296) Folgende Entscheidung muss im Lichte der Fischereileit
linien von 2004 und 2008 bewertet werden: 

— die zwischen dem 27. September 2007 und dem 
4. September 2008 getroffene Entscheidung von 
AGVO über die Gewährung einer kostenlosen Garan
tie für einen Kredit in Höhe von 78 000 EUR. 

10.2.2.1. Kreditgarantien und Recht zur kostenlosen 
Nutzung der Fischauktion 

(297) Gemäß Ziffer 1.2 der Fischereileitlinien von 2001 und 
Ziffer 3.7 der Fischereileitlinien von 2004 sind staatliche 
Beihilfen, die gewährt werden, ohne dass von den Be
günstigten eine Verpflichtung hinsichtlich der Verwen
dung verlangt wird, und die zur Verbesserung der finan
ziellen und sonstigen Lage ihrer Betriebe bestimmt sind 
oder deren Beträge sich nach der erzeugten oder ver
markteten Menge, dem Preis der Erzeugnisse, der Produk
tions- oder Produktionsmitteleinheit richten und die eine 
Produktionskostensenkung oder Einkommensverbes
serung der Begünstigten zum Ergebnis hätten, als Be
triebsbeihilfen mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar. 
Gemäß Ziffer 3.4 der Fischereileitlinien von 2008 sind 
Betriebsbeihilfen, die zum Beispiel der Verbesserung der 
finanziellen Lage des Betriebs des Begünstigten dienen 
oder sich nach der erzeugten oder vermarkteten Menge, 
dem Preis der Erzeugnisse, der Anzahl der Erzeugnisse 
oder dem Produktionsverfahren richten und eine Produk
tionskostensenkung oder Einkommensverbesserung des 
Begünstigten zur Folge hätten, grundsätzlich mit dem 
Gemeinsamen Markt unvereinbar. Betriebskosten können 
nur dann als vereinbar angesehen werden, wenn sie klar 
und deutlich zu den Zielen der gemeinsamen Fischerei
politik beitragen. 

(298) Die vorliegenden Informationen legen den Schluss nahe, 
dass die kostenlosen Kreditgarantien und das Recht zur 

kostenlosen Nutzung der Fischauktion gewährt wurden, 
ohne dass von EVO eine besondere Verpflichtung ver
langt wurde, durch welche die Beihilfe mit einer der in 
den Fischereileitlinien genannten Voraussetzungen verein
bar würde. 

(299) Vielmehr hat es den Anschein, als ob die kostenlosen 
Garantien auf reine Anforderung hin für Kredite zu ver
schiedenen Zwecken gewährt wurden und dass hierfür 
keine besonderen Voraussetzungen oder Verpflichtungen 
verlangt wurden. 

(300) Aus den von den belgischen Behörden übermittelten In
formationen geht sogar hervor, dass selbst die Tatsache, 
dass der Kredit, für den die Garantie gewährt wurde, 
letztlich für einen anderen als den ursprünglich angekün
digten Zweck verwendet wurde, keine Sanktion oder die 
Zurücknahme der Garantie zur Folge hatte. So wurde 
beispielsweise offenbar der von Fortis gewährte Kredit 
über 1 795 000 EUR, der entsprechend der ursprüng
lichen Ankündigung unter anderem für den Kauf zusätz
licher Maschinen und Fischkisten sowie für die Finanzie
rung verschiedener Umbauarbeiten vorgesehen war, tat
sächlich (zumindest teilweise) dazu verwendet, Schiffseig
nern Darlehen zu gewähren. Nicht nur ist die Garantie 
nicht zurückgezogen worden, es wurden sogar auch da
nach ganz offensichtlich weitere Garantien gewährt, ohne 
dass die Stadt EVO hierfür irgendwelche Bedingungen 
auferlegt hätte. 

(301) Durch die kostenlosen Garantien ist die finanzielle Lage 
von EVO verbessert worden, da EVO für die Garantien 
nichts bezahlen musste und zudem offenbar ohne die 
Garantien die Kredite nicht bekommen hätte. 

(302) Auch durch das Recht auf kostenlose Nutzung des Auk
tionsgebäudes ist die finanzielle Lage von EVO verbessert 
worden, da EVO die Kosten für die Miete einsparte, die 
das Unternehmens ansonsten unter Marktbedingungen 
hätte bezahlen müssen. 

(303) Für die Kommission ist nicht ersichtlich, wie die kosten
losen Garantien und das Recht auf kostenlose Nutzung 
der Gebäude als Beitrag zu den Zielen der gemeinsamen 
Fischereipolitik gesehen werden können. Die belgischen 
Behörden haben diesbezüglich keine Nachweise übermit
telt. 

(304) Die belgischen Behörden haben geltend gemacht, dass die 
Maßnahmen im Gesamtrahmen der Umstrukturierung 
der Fischauktion zu sehen seien. 

(305) Zunächst muss bewertet werden, ob EVO nach den Ret
tungs- und Umstrukturierungsleitlinien förderfähig wäre. 
EVO konnte im Sinne der Rettungs- und Umstrukturie
rungsleitlinien von 1999 bzw. 2004 als Unternehmen in 
Schwierigkeiten betrachtet werden.
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(306) Gemäß Ziffer 8 der Rettungs- und Umstrukturierungsleit
linien von 1999 und Ziffer 13 der Rettungs- und Um
strukturierungsleitlinien von 2004 kommt eine Gesell
schaft, die einem größeren Konzern angehört, für Ret
tungs- und Umstrukturierungsbeihilfen grundsätzlich 
nicht in Frage. Allerdings kann eine solche Gesellschaft 
für eine derartige Beihilfe in Frage kommen, wenn sie 
von einem Unternehmen in Schwierigkeiten gegründet 
wurde. EVO wurde von AGVO gegründet; bei AGVO 
handelt es sich um die neue Rechtsform der 2001 um
strukturierten Fischauktion Ostende. Hierbei ist zu beach
ten, dass mit AGVO die ehemalige Fischauktion Ostende 
fortgeführt wird, welche sich in Staatsbesitz befand und 
keine eigene Rechtspersönlichkeit hatte. Wie in Erwä
gungsgrund 259 erwähnt, vertritt die Kommission unge
achtet der Neugründung die Auffassung, dass AGVO als 
ein Unternehmen in Schwierigkeiten zu qualifizieren ist 
und damit gemäß den Rettungs- und Umstrukturierungs
leitlinien von 1999 für Beihilfen in Frage kommt. Da 
EVO im Zusammenhang mit der Umstrukturierung von 
AGVO gegründet wurde, kann EVO zusammen mit 
AGVO als ein Unternehmen in Schwierigkeiten betrach
tet werden und könnte unter den in den Rettungs- und 
Umstrukturierungsleitlinien Voraussetzungen Beihilfen 
beziehen. 

(307) Doch selbst wenn EVO gemäß den Rettungs- und Um
strukturierungsleitlinien für Beihilfen in Frage kommt, so 
ist doch in Erwägungsgrund 260 ff. nachgewiesen wor
den, dass die in den Rettungs- und Umstrukturierungs
leitlinien von 1999 festgelegten Voraussetzungen für die 
Vereinbarkeit nicht erfüllt sind. Außerdem gelten hin
sichtlich der betreffenden Beihilfemaßnahmen, da sie im 
Umstrukturierungsplan nicht vorgesehen waren, diesel
ben Bedenken wie in Erwägungsgrund 278 ff. dargelegt. 

(308) Die kostenlosen Kreditgarantien und das Recht auf kos
tenlose Nutzung der Fischauktion müssen daher als Be
triebsbeihilfe im Sinne der Fischereileitlinien von 2001, 
2004 und 2008 betrachtet werden und tragen nicht zu 
den Zielen der gemeinsamen Fischereipolitik bei. Sie sind 
daher nicht mit dem Binnenmarkt vereinbar. 

10.2.2.2. Anfangskapital und nachfolgende Kapitalauf
stockungen 

(309) EVO ist im Rahmen der Umstrukturierung der Fischauk
tion Ostende gegründet worden. Die belgischen Behörden 
haben zudem bestätigt, dass ein Teil des Anfangskapitals 
von AGVO (d. h. 371 840 EUR) als Anfangskapital für 
die Gründung von EVO und für darauffolgende Kapital
aufstockungen verwendet worden ist. 

(310) Somit muss bewertet werden, ob das Anfangskapital und 
die darauf folgenden Kapitalaufstockungen als Rettungs- 
und Umstrukturierungsbeihilfe im Sinne der Rettungs- 
und Umstrukturierungsleitlinien von 1999 bzw. der Ret
tungs- und Umstrukturierungsleitlinien von 2004 ange
sehen werden können. 

(311) EVO kann zusammen mit AGVO — wie unter Ziffer 
10.2.2.1. beschrieben — als ein Unternehmen in Schwie
rigkeiten im Sinne der Rettungs- und Umstrukturierungs

leitlinien von 1999 bzw. der Rettungs- und Umstruktu
rierungsleitlinien von 2004 angesehen werden. 

(312) Allerdings sind — wie bereits in Erwägungsgrund 260 ff. 
erwähnt — die Voraussetzungen für die Vereinbarkeit im 
Hinblick auf Umstrukturierungsbeihilfe in diesem Fall 
nicht erfüllt. 

(313) Das Anfangskapital und die darauf folgenden Kapitalauf
stockungen können daher nicht als mit dem Binnen
markt vereinbar betrachtet werden. 

10.2.3. BEIHILFE ZUGUNSTEN VON PAKHUIZEN 

(314) Die Bedingungen des Mietvertrags zwischen der Stadt 
und PAKHUIZEN hatten zur Folge, dass PAKHUIZEN 
von einer jährlichen Verringerung ihrer Betriebskosten 
profitieren konnte. Diese Art der Beihilfe fällt nicht in 
den Bereich der in den Fischereileitlinien genannten Maß
nahmen oder unter die Ziele anderer horizontaler oder 
spezifischer Leitlinien, die für derartige Unternehmen an
wendbar sein könnten. Vielmehr wäre diese Art der Bei
hilfe sowohl nach den maßgeblichen Fischereileitlinien als 
auch nach den horizontalen Vorschriften für staatliche 
Beihilfen als nicht mit dem Binnenmarkt vereinbare Be
triebsbeihilfe anzusehen. 

10.2.4. SCHLUSSFOLGERUNG 

(315) Daher gelangt die Kommission zu dem Schluss, dass die 
unter Ziffer 10.1.5 genannten Maßnahmen als staatliche 
Beihilfe zu betrachten sind, dass sie mit dem Binnen
markt nicht vereinbar sind und dass die Beihilfe in dem 
in Abschnitt 11 dargestellten Umfang zurückzufordern 
ist. 

11. RÜCKFORDERUNG 

(316) Gemäß Artikel 14 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 
659/1999 entscheidet die Kommission in Negativent
scheidungen hinsichtlich rechtswidriger Beihilfen, dass 
der betreffende Mitgliedstaat alle notwendigen Maßnah
men ergreift, um die Beihilfe vom Empfänger zurück
zufordern. Dieses Ziel ist erreicht, wenn die Beihilfe, ge
gebenenfalls zuzüglich Verzugszinsen, vom Empfänger 
oder mit anderen Worten von den Unternehmen, die 
dadurch tatsächlich einen Vorteil besaßen, zurückgezahlt 
wurde. 

(317) In der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 ist keine Frist für 
die Prüfung von rechtswidrigen Beihilfen im Sinne von 
Artikel 1 Buchstabe f der Verordnung festgelegt, d. h. für 
Beihilfen, die gewährt wurden, bevor die Kommission in 
der Lage ist, zu einer Schlussfolgerung über ihre Verein
barkeit mit dem Gemeinsamen Markt zu gelangen. Aller
dings gelten laut Artikel 15 der Verordnung die Befug
nisse der Kommission zur Rückforderung von Beihilfen 
für eine Frist von zehn Jahren. Diese Frist beginnt mit 
dem Tag, an dem die rechtswidrige Beihilfe dem Emp
fänger gewährt wird. Jede Maßnahme, die die Kommis
sion bezüglich der rechtswidrigen Beihilfe ergreift, stellt 
eine Unterbrechung der Frist dar.
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(318) Die Frist wurde durch das Informationsersuchen unter
brochen, das Belgien am 13. März 2006 übermittelt 
wurde. Entsprechend bleibt die Rückforderung auf die 
Beihilfe begrenzt, die nach dem 13. März 1996 gewährt 
wurde. 

(319) Bei der Ermittlung, welche Beträge von AGVO, EVO und 
PAKHUIZEN zurückzufordern sind, ist die Tatsache zu 
berücksichtigen, dass ein Teil der Beihilfe zugunsten 
von AGVO an EVO übertragen wurde. Entsprechend 
dem Hinweis der belgischen Behörden ist diese Beihilfe 
nur einmal vom tatsächlichen Empfänger zurückzufor
dern. 

(320) Daher ist in denjenigen Fällen, in denen die Beihilfe der 
Stadt letztlich EVO zugute kam, nur derjenige Teil der 
Beihilfe von AGVO zurückzufordern, der nicht an EVO 
übertragen wurde. 

11.1. RÜCKFORDERUNG VON EVO 

(321) Die von EVO zurückzufordernde Beihilfe setzt sich zu
sammen aus 

— dem Anfangskapital in Höhe von 371 840 EUR; 

— den nachfolgenden Kapitalaufstockungen in Höhe 
von 1 387 044 EUR, 710 000,75 EUR und 
1 500 114,96 EUR; 

— dem durch die Gewährung kostenloser Kreditgaran
tien entstandenen Vorteil; 

— dem durch die kostenlose Nutzung der Fischauktion 
vom 22. August 2002 bis zum letzten Tag, an dem 
die Fischauktion EVO zur Verfügung stand, entstan
denen Vorteil. 

(322) Das Beihilfeelement der kostenlosen Garantien ist grund
sätzlich mit der Höhe der Kredite gleichzusetzen, für die 
Garantien gewährt wurden, es sei denn, die belgischen 
Behörden weisen nach, dass es EVO möglich gewesen 
wäre, derartige Garantien auf dem Markt zu erhalten; in 
diesem Fall entspricht das Beihilfeelement der wahr
scheinlichen Prämie, die für die Garantien auf dem Markt 
hätte bezahlt werden müssen. 

(323) Die belgischen Behörden haben erklärt, dass die beiden 
Kredite, für die im Jahr 2002 Garantien gewährt wurden, 
von EVO letztlich nicht in Anspruch genommen wurden. 
Folglich wurde die Beihilfe zwar gewährt (die Entschei
dung, eine kostenlose Garantie zu gewähren, war getrof
fen worden), jedoch entstand EVO dadurch letztlich kein 
Vorteil. Die Beihilfe aufgrund der kostenlosen Garantien 
für Kredite, die am 28. Juni und 27. September 2002 

beschlossen wurde, ist daher nicht zurückzufordern. Folg
lich ist ein Betrag von 4 284 995 EUR (3 606 995 + 
78 000 + 600 000) zurückzufordern. 

11.2. RÜCKFORDERUNG VON PAKHUIZEN 

(324) Die von PAKHUIZEN zurückzufordernde Beihilfe besteht 
aus dem Vorteil, der dadurch zustande kam, dass der 
langfristige Mietvertrag nicht zum Marktpreis abgeschlos
sen wurde. 

(325) Gemäß Artikel 15 der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 
gilt für die Rückforderung eine Frist von zehn Jahren, 
zurückgerechnet auf die Zeit vor dem 13. März 2006. 

(326) Der Vorteil besteht in der Vergütung (Miete), die unter 
üblichen Marktbedingungen für den langfristigen Mietver
trag für die Gebäude zu zahlen gewesen wäre, abzüglich 
a) der jährlich gezahlten 25 EUR und b) der Renovie
rungskosten, die PAKHUIZEN entstanden sind und die 
nach den üblichen Bestimmungen des belgischen Rechts 
nicht von PAKHUIZEN zu zahlen gewesen wären ( 69 ). Die 
Frist läuft bis zum Tag der Rückforderung oder — falls 
der Mietvertrag vor Anordnung der Rückforderung been
det wurde — dem Tag, zu dem der Mietvertrag endete. 

11.3. RÜCKFORDERUNG VON AGVO 

(327) Die von AGVO zurückzufordernde Beihilfe setzt sich zu
sammen aus dem Anfangskapital, dem Vorteil durch die 
Gewährung kostenloser Kreditgarantien, dem Vorteil 
durch die alleinige Nutzung von Gelände und Gebäuden 
des Fischereihafens Ostende vom 14. März 2002 bis zum 
25. März 2004 (für die Gebäude, die danach AGVO 
übertragen wurden) und vom 14. März 2002 bis zum 
Zeitpunkt der Rückforderung (für das Gelände und die 
übrigen Gebäude, die nicht Gegenstand der am 26. März 
2004 ausgefertigten Übertragungsurkunde waren) sowie 
dem Vorteil durch die kostenlose Übertragung der Eigen
tumsrechte an Gebäuden mit einer Gesamtfläche von 
57 500 m 2 im Fischereihafen Ostende am 26. März 
2004. 

(328) Hinsichtlich des Anfangskapitals ist den der Kommission 
vorliegenden Informationen zu entnehmen, dass zwar 
eine Beihilfe in Höhe von Mio. 250 BEF (6 200 000 
EUR) gewährt wurde, dieser Betrag jedoch noch nicht 
vollständig ausbezahlt worden ist. Die Rückforderungs
anordnung ist daher auf den tatsächlich an AGVO aus
gezahlten Betrag zu beschränken, d. h. nach dem neues
ten Informationsstand der Kommission auf 3 596 665,62 
EUR. Sollte ein höherer Betrag an AGVO ausgezahlt wor
den sein, ist die Differenz ebenfalls zurückzufordern.
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(329) Das Beihilfeelement der kostenlosen Garantien ist grund
sätzlich mit der Höhe der Kredite gleichzusetzen, für die 
Garantien gewährt wurden, es sei denn, die belgischen 
Behörden weisen nach, dass es AGVO möglich gewesen 
wäre, derartige Garantien auf dem Markt zu erhalten; in 
diesem Fall entspricht das Beihilfeelement der wahr
scheinlichen Prämie, die für die Garantien zu dem Zeit
punkt auf dem Markt hätte bezahlt werden müssen, zu 
dem diese vereinbart wurden (26. März 2004, 23. April 
2004 und 22. April 2005). 

(330) Werden auf dem Markt keine Garantien für die betref
fende Art von Transaktionen gewährt, so ist das Beihilfe
element in der gleichen Weise zu berechnen wie das 
Subventionsäquivalent eines zinsvergünstigten Darlehens, 
d. h. als Differenz zwischen dem marktüblichen Zinssatz, 
der für AGVO ohne die Garantie gegolten hätte, und dem 
Zinssatz, der AGVO dank der staatlichen Garantie be
rechnet wurde. Kann kein marktüblicher Zinssatz heran
gezogen werden und möchte der Mitgliedstaat als Ersatz
größe den Referenzzinssatz anwenden, so verweist die 
Kommission darauf, dass für die Berechnung der Beihilfe
intensität einer Einzelgarantie die Mitteilung der Kommis
sion über die Änderung der Methode zur Festsetzung der 
Referenz- und Abzinsungssätze ( 70 ) anwendbar ist. Somit 
ist der Zuschlag gebührend zu berücksichtigen, um den 
der Ausgangszinssatz zu erhöhen ist, damit dem mit dem 
garantierten Geschäft verbundenen Risikoprofil, dem Ga
rantienehmer und der geleisteten Sicherheit Rechnung 
getragen wird. 

(331) Hinsichtlich des Vorteils durch die kostenlose alleinige 
Nutzung von Gelände und Gebäuden des Fischereihafens 
Ostende beläuft sich die Beihilfe auf die Höhe der Miete, 
die AGVO zu Marktbedingungen für die alleinige Nut
zung von Gelände und Gebäuden des Fischereihafens 
Ostende vom 14. März 2002 bis zum Zeitpunkt der 
Rückforderung oder dem letzten Tag, an dem AGVO 
— aufgrund ihrer Satzung, der Urkunde zur Übertragung 
der Eigentumsrechte an den Gebäuden oder aus sonstigen 
Gründen — das Recht zur kostenlosen Nutzung der Ge
bäude hatte, zu zahlen gehabt hätte. 

(332) Die Kommission ist sich der Tatsache bewusst, dass Ge
lände und Gebäude teilweise nur eingeschränkten oder 
gar keinen kommerziellen Wert hatten (beispielsweise 
die Straßen). Allerdings stellt die Kommission fest, dass 
Gelände und Gebäude aber zum Teil eindeutig kommer
ziellen Wert hatten (Fischauktion, Bürogebäude, Lager
gebäude) und dass ein weiterer Teil des Geländes und 
der Gebäude (Infrastruktur des Fischereihafens) es 
AGVO ermöglichte, Schiffseignern Dienstleistungen anzu
bieten, und das AGVO das Recht hatte, für die erbrachten 
Dienstleistungen Gebühren zu erheben. Diese Elemente 
sind bei der Berechnung der Miete zu berücksichtigen. 

(333) Hinsichtlich des Vorteils durch die Erhebung von Abga
ben beläuft sich die Höhe der Beihilfe auf die Höhe der 

Steuern, die seit der Gründung von AGVO bis zum Zeit
punkt der Rückforderung bzw. bis zum letzten Tag, an 
dem AGVO zur Erhebung der Abgaben berechtigt war, 
erhoben wurden. 

(334) Abschließend stellt die Kommission fest, dass der von 
AGVO zurückzufordernde Betrag um den Beihilfebetrag 
zu reduzieren ist, der EVO in Form von Kapital 
(3 969 000 EUR) und der kostenlosen Nutzung der Ge
bäude, in denen die Fischauktion betrieben wird, zuge
führt wurde. 

(335) Die Kommission ist sich der Tatsache bewusst, dass 
AGVO mit einigen Aufgaben von allgemeinem nicht 
wirtschaftlichem Interesse (Inspektion des für den Ver
zehr bestimmten angelandeten Fischs, Überprüfung der 
Anwendung der Mehrwertsteuer auf den angelandeten 
Fang, PR-Funktionen) sowie dem Betrieb des Fischereiha
fens betraut war. Die Kommission ist der Auffassung, 
dass der von AGVO zurückzufordernde Betrag um die 
Kosten, die nachweislich durch die Ausführung dieser 
Aufgaben entstanden, zu verringern ist. 

11.4. AUSWIRKUNGEN DER UMSTRUKTURIERUNG DER 
FISCHAUKTION AUF DEN SACHVERHALT DER RÜCKFORDE

RUNG 

(336) Die belgischen Behörden haben die Kommission von den 
Plänen der Stadt und von AGVO zur Privatisierung der 
Fischauktion in Kenntnis gesetzt. Sie haben geltend ge
macht, dass mit dem Abschluss der Privatisierung das 
Problem der staatlichen Beihilfe wegfalle und das Verfah
ren gegenstandslos werde. 

(337) Diesbezüglich möchte die Kommission daran erinnern, 
dass die Privatisierung zwar ein Ende der in Rede stehen
den Beihilfemaßnahmen herbeiführen könnte, dass da
durch jedoch die Vorteile, die den Empfängern der Bei
hilfe im Zeitraum vor Einstellung der Beihilfemaßnahmen 
gewährt wurden, nicht aufgehoben werden. Die Rückfor
derung dient genau dem Zweck, die Ausgangslage wie
derherzustellen, um im Binnenmarkt gleiche Vorausset
zungen zu gewährleisten. Die Kommission macht die 
belgischen Behörden auf ihre Bekanntmachung „Rechts
widrige und mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbare 
staatliche Beihilfen: Gewährleistung der Umsetzung von 
Rückforderungsentscheidungen der Kommission in den 
Mitgliedstaaten ( 71 )“ und insbesondere auf Ziffer 3.2.4 
dieser Bekanntmachung aufmerksam, der sich mit der 
Rückforderung von staatlichen Beihilfen von zahlungs
unfähigen Beihilfeempfängern und der Liquidation betrof
fener Unternehmen befasst. Was das Ersuchen anbelangt, 
diesen Beschluss aufzuschieben (siehe oben, Erwägungs
grund 99), so wäre dies unangemessen, da es wichtig ist, 
dass rechtswidrige und mit dem Gemeinsamen Markt 
unvereinbare Beihilfen so schnell wie möglich zurück
gefordert werden —
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HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

(1) Die NV Exploitatie Vismijn Oostende (EVO) gewährte 
Beihilfe über einen Betrag von 3 969 000 EUR in Form von 
Anfangskapital und Krediten, die später in Kapitalaufstockungen 
umgewandelt wurden, ist nicht mit dem Binnenmarkt vereinbar. 

(2) Die EVO gewährte Beihilfe über einen Betrag von 
4 284 995 EUR in Form kostenloser Kreditgarantien ist nicht 
mit dem Binnenmarkt vereinbar. 

(3) Die EVO gewährte Beihilfe in Form des Rechts auf kos
tenlose Nutzung der Gebäude der Fischauktion im Fischereiha
fen Ostende ist nicht mit dem Binnenmarkt vereinbar. 

Artikel 2 

(1) Die Autonoom Gemeentebedrijf Vismijn Oostende 
(AGVO) gewährte Beihilfe über einen Betrag von 6 200 000 
EUR in Form von Anfangskapital ist nicht mit dem Binnen
markt vereinbar. 

(2) Die AGVO gewährte Beihilfe in Form kostenloser Kredit
garantien ist nicht mit dem Binnenmarkt vereinbar. 

(3) Die AGVO gewährte Beihilfe in Form des Rechts auf 
kostenlose Nutzung und/oder Nutzung gegen eine unter dem 
Marktpreis liegende Gebühr von Gelände und Gebäuden im 
Fischereihafen Ostende ist nicht mit dem Binnenmarkt verein
bar. 

(4) Die AGVO gewährte Beihilfe in Form der kostenlosen 
Übertragung der Eigentumsrechte an 57 500m 2 Gebäudefläche 
im Fischereihafen Ostende vom 26. März 2004 bis zum 
4. September 2009 ist nicht mit dem Binnenmarkt vereinbar. 

(5) Die AGVO gewährte Beihilfe in Form des Rechts, seit 
dem 14. März 2002 Abgaben zu erheben, ist nicht mit dem 
Binnenmarkt vereinbar. 

Artikel 3 

Die NV Pakhuizen (PAKHUIZEN) gewährte Beihilfe, die sich aus 
dem 1989 mit der Stadt Ostende geschlossenen langfristigen 
Mietvertrag ergibt, ist nicht mit dem Binnenmarkt vereinbar. 

Artikel 4 

(1) Belgien fordert die in den Artikeln 1 und 2 Absätze 2 bis 
5 genannte Beihilfe von den Begünstigten zurück. 

(2) Belgien fordert die in Artikel 2 Absatz 1 genannte Bei
hilfe, soweit sie bereits an AGVO gezahlt wurde (3 596 665,62 
EUR), zurück. 

(3) Belgien fordert die in Artikel 3 genannte Beihilfe, soweit 
sie seit dem 13. März 1996 gewährt wurde, zurück. 

(4) Die Rückforderungsbeträge umfassen Zinsen, die von 
dem Zeitpunkt, ab dem die Beihilfe den Begünstigten zur Ver
fügung stand, bis zur tatsächlichen Rückzahlung, oder, falls die 
Beihilfemaßnahmen vor der tatsächlichen Rückzahlung geendet 
haben, bis zu dem Zeitpunkt, bis zu dem die Beihilfe den 
Begünstigten zuletzt zur Verfügung stand. 

(5) Die Zinsen werden gemäß Kapitel V der Verordnung (EG) 
Nr. 794/2004 der Kommission ( 72 ) und der Verordnung (EG) 
Nr. 271/2008 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 
794/2004 ( 73 ) berechnet. 

(6) Belgien stellt mit dem Tag der Annahme dieses Beschlus
ses alle laufenden Zahlungen und/oder sonstigen Formen der 
Beihilfegewährung für die in den Artikeln 1, 2 und 3 genannte 
Beihilfe ein. 

Artikel 5 

(1) Die in den Artikeln 1, 2 und 3 genannte Beihilfe wird 
sofort und tatsächlich zurückgefordert. 

(2) Belgien stellt sicher, dass dieser Beschluss binnen vier 
Monaten nach seiner Bekanntgabe umgesetzt wird.
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Artikel 6 

(1) Belgien übermittelt der Kommission binnen zwei Mona
ten nach Bekanntgabe dieses Beschlusses die folgenden Informa
tionen: 

a) die Höhe des Gesamtbetrags (Hauptforderung und Zinsen), 
der von AGVO, EVO und PAKHUIZEN zurückzufordern ist; 

b) eine ausführliche Beschreibung der Maßnahmen, die ergriffen 
wurden bzw. beabsichtigt sind, um diesem Beschluss nach
zukommen; 

c) Unterlagen, aus denen hervorgeht, dass an AGVO, EVO und 
PAKHUIZEN eine Rückzahlungsanordnung ergangen ist. 

(2) Belgien unterrichtet die Kommission über den Fortgang 
seiner Maßnahmen zur Umsetzung dieses Beschlusses, bis die 

Rückzahlung der in den Artikeln 1 bis 3 genannten Beihilfe 
abgeschlossen ist. Auf Anfrage der Kommission legt Belgien 
unverzüglich Informationen über die Maßnahmen vor, die er
griffen wurden bzw. beabsichtigt sind, um diesem Beschluss 
nachzukommen. Ferner übermittelt Belgien ausführliche Anga
ben über die Beihilfebeträge und die Zinsen, die von AGVO, 
EVO und PAKHUIZEN bereits zurückgezahlt wurden. 

Artikel 7 

Dieser Beschluss ist an das Königreich Belgien gerichtet. 

Brüssel, den 27. April 2010 

Für die Kommission 

Maria DAMANAKI 
Mitglied der Kommission
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